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Zusammenfassung 

Das Ziel dieser Arbeit war es, die allgemeine Definition von urbaner Wildnis so 

weiterzuentwickeln und zu konkretisieren, dass sie als Grundlage für die Bewertung von 

„urbanen Wildnisgebieten“ verwendet werden kann. Am Beispiel der Stadt Bamberg wurden 

mit diesem Bewertungsschema „urbane Wildnisflächen“ identifiziert und naturschutzfachlich 

bewertet. 

Hierfür wurden zuerst die Mindestkriterien Dauerhafte Sicherung, Nutzungsfreiheit und 

Mindestgröße aus der Wildnisdefinition der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt 

(NBS) abgeleitet. Als weiteres Mindestkriterium diente die obligatorische Lage im Stadtgebiet. 

Anhand einer Literaturstudie wurden die Schwellenwerte für die Mindestkriterien aus-

gearbeitet, sodass 47 potenzielle „urbane Wildnisgebiete“ im Stadtgebiet identifiziert werden 

konnten. 

Anhand einer weiteren Literaturstudie wurde nach geeigneten Qualitätskriterien, Indikatoren 

und Klasseneinteilungen für die Bewertung der selektierten Flächen gesucht. Für die 

Bewertung von „urbaner Wildnis“ wurden die Qualitätskriterien Vollständigkeit (Flächengröße), 

Habitattradition, Ungestörtheit, Konnektivität, Vielfalt, Habitateignung und Naturnähe 

ausgewählt. Für jedes Qualitätskriterium wurden anschließend messbare Indikatoren gesucht 

und geeignete Kriterienklassifizierungen definiert. 

Für die Gewichtung der Kriterien und der Kriterienklassen wurde die Expertise von acht 

Wildnisexperten genutzt. Sie identifizierten das Kriterium Wildniserfahrung und Naturbildung 

als zusätzliches Merkmal. Für die Bewertung der Flächen wurde ein Schema entwickelt, 

sodass allen Qualitätskriterienklassen ein Punktewert zugewiesen werden konnte und eine 

Gesamtbewertung möglich war.  

Mit dem hier entwickelten Bewertungskonzept war es erstmals möglich „urbane Wildnis“ zu 

evaluieren. Die vorgestellte Bewertungsmethodik lässt sich auch auf andere Städte 

übertragen, sodass ein Vergleich mit anderen Städten durchführbar ist. 
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1 Einleitung 

Über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt heute in Städten. In dicht besiedelten Ländern wie 

der Bundesrepublik Deutschland sind es sogar über 75 % (STATISTISCHES BUNDESAMT 2016), 

Tendenz steigend. Demnach nimmt der Großteil der Menschen Natur innerhalb der 

städtischen Grünflächen wahr. Diese werden nach den Wünschen, Ansprüchen und 

Vorstellungen des Menschen gestaltet. Der Zustand hat nichts mit dem zu tun, was passieren 

würde, wenn die Gestaltung der Natur überlassen würde (DEUTSCHE UMWELTHILFE 2014).  

In den letzten Jahren hat Wildnis zunehmend an Bedeutung gewonnen (DIEMER et al. 2004; 

MUES 2015; SCHUMACHER et al. 2017; WOLF 2017). Sie ist mittlerweile eine anerkannte und 

besondere Säule des Naturschutzes und wird immer häufiger unter Schutz gestellt (JESSEL 

1997) – erwähnt sei hier das 2 % Wildnisziel der Bundesregierung – Natur soll sich bis 2020 

auf mindestens 2 % der Landesfläche ungestört entwickeln dürfen (BMU 2007). 

Auch die Stadtlandschaft wird in ihrer Eignung für sekundäre Wildnis geprüft und seit längerem 

wird „urbane Wildnis“ als Naturschutzziel in Städten formuliert (BROGGI 1999; DETTMAR 1999; 

DIEMER et al. 2003, 2004; KOWARIK 2004; KOWARIK et al. 2004; VINCENZOTTI & TREPL. 2009; 

DEUTSCHE UMWELTHILFE 2016). „Urbane Wildnis“ ist in aller Munde und wird in vielen Städten 

als große Möglichkeit gesehen, Prozessschutz durchzuführen. Natur soll sich in der Stadt 

ungestört entwickeln und gerade da eine Chance erhalten, wo sie doch bisher am stärksten 

beeinflusst wurde.  

Das Konzept der „urbanen Wildnis“ bietet weitreichende ökonomische, ökologische und 

soziale Vorteile und hat durchaus seine Berechtigung im urbanen Zeitalter. Diese Vorteile 

müssen allerdings der Bevölkerung und städtischen Entscheidungsträgern nahegebracht 

werden. So ist die Bedeutung der Gebiete für den Naturschutz oftmals nicht bekannt. Sie 

werden häufig als Schandfleck der Stadtplaner angesehen. 

Diese Flächen können eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung haben. Sie können wichtige 

Trittsteine im städtischen Biotopverbund darstellen (REBELE 1996; TARA & ZIMMERMANN 1997; 

ALTMOOS & JÄGER 2015; DEUTSCHE UMWELTHILFE 2016), gefährdete Arten beherbergen, 

(KOWARIK 1992; REBELE 1996; KUNZ 2017) und erheblich zur biologischen Vielfalt innerhalb 

eines Stadtgebietes beitragen (HANSEN et al. 2012). Weiterhin können die gewonnenen 

Erfahrungen der Stadtbewohner dazu beitragen, dass die Bereitschaft zum Erhalt von Wildnis 

auch außerhalb der Städte steigt (TRZYNA 2005).  
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Nur was genau ist „urbane Wildnis“ und wie lässt sie sich von Stadtnatur abgrenzen? Weiterhin 

drängt sich die Frage auf, wie wertvoll eine solche Fläche im Vergleich zu anderen „urbanen 

Wildnisflächen“ ist und welchen Beitrag sie zum Naturschutz leistet? 

Die vorliegende Arbeit hat folgende Ziele: 

 Erweiterung der Definition von „urbaner Wildnis“ durch das Festlegen von 

Mindestkriterien zur Identifikation von potenziellen „urbanen Wildnisgebieten“ 

und 

 Entwicklung einer Methode zur naturschutzfachlichen Bewertung und Analyse 

von „urbanen Wildnisflächen“ am Beispiel des Stadtgebietes von Bamberg. 

 

 

In dieser Arbeit werden unter „urbane Wildnis, -flächen und –gebiete“ alle Flächen und 

Gebiete angesehen, die in anderen Publikationen als urbane Wildnisse, städtische 

Brachflächen, Stadtwildnis, Gstett´n, Wildnis in der Stadt, neue Wildnis, dritte Wildnis, 

tertiäre Natur, brownfields, urban wastelands und dergleichen bezeichnet werden. 
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1.1 Zusammensetzung der Stadtflora 

Die Stadtflora setzt sich aus unterschiedlichen Arten zusammen. Die einheimischen (indi-

genen) Arten, die sich an die erschwerten anthropogenen (vom Menschen geschaffenen und 

beeinflussten) Standortbedingungen in Städten angepasst haben, bezeichnet man auch als 

Apophyten. Als fremdländische Arten werden diejenigen Arten bezeichnet, die in einem Gebiet 

vorkommen, in dem sie zuvor nicht heimisch waren. Hierbei muss eine zeitliche 

Unterscheidung getroffen werden. Archäophyten gelangten vor der Entdeckung Amerikas (im 

Jahre 1492) mit menschlicher Hilfe in Areale, in denen sie nicht heimisch waren. Neophyten 

werden diejenigen Pflanzenarten genannt, die nach diesem Zeitpunkt in fremde Gebiete 

gelangten. Weiterhin wird zwischen einer Einschleppung (unbeabsichtigt) und einer Ein-

führung (absichtlich) unterschieden (KOWARIK 1992).  

Insbesondere Städte sind Einführungs- und Ausbreitungszentren für fremdländische Arten. 

Die Einführung bzw. Einschleppung geschieht über die Verkehrs- und Handelswege, aber 

auch zum Zwecke der Gartenkultur. Dies hat zur Folge, dass die natürlichen Ausbreitungs-

grenzen der jeweiligen Arten aufgehoben werden (SUKOPP 1976; BASTIAN & SCHREIBER 1999; 

WERNER 2016). In vielen Städten lassen sich gewisse Verbreitungsmuster der fremdlän-

dischen Arten erkennen. Entlang der Handelswege sind häufiger eingeschleppte Arten zu 

finden, während im Siedlungsbereich eingeführte Zier- und Nutzpflanzen vermehrt vorkommen 

(KUNICK 1991; KOWARIK 1992). 

1.2 Natur in der Stadt und ihre Eignung für „urbane Wildnis“ 

Innerhalb eines Stadtgebiets lassen sich vielfältigste Formen von Natur auf engstem Raum 

finden (SCHULTE et al. 1993). Denn genauso wie die städtischen Strukturen ein Abbild der 

jeweiligen Stadtgeschichte sind, sind auch die eingebundenen natürlichen Strukturen ein 

Abbild der Naturgeschichte. Darauf aufbauend lassen sich für alle Städte vier Arten von Natur 

unterscheiden, die eine unterschiedliche Eignung für eine Wildnisentwicklung aufweisen 

(KOWARIK 1992). 

„Natur der ersten Art“ – Relikte der ursprünglichen Naturlandschaft 

Die Reste der ursprünglichen Naturlandschaft sind bis heute von der Bebauung verschont 

geblieben. Sie sind zumeist in Wäldern, Feuchtgebieten und im Uferbereich von Fließ-

gewässern zu finden. Trotz ihrer anthropogenen Überformungen ist ihr Potenzial für die 

„Wildnisentwicklung“ innerhalb eines Stadtgebiets als hoch einzustufen. 
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„Natur der zweiten Art“ – Relikte der Kulturlandschaft 

In fast jeder Stadt lassen sich landwirtschaftliche Flächen wie Äcker, Felder und Wiesen 

finden. Diese Flächen eignen sich sehr gut für den Erhalt oder die Anlage von naturnahen 

Landschaftselementen, jedoch aber in der Regel schlecht für eine Wildnisentwicklung, da sich 

der Charakter einer Kulturlandschaft nicht erhalten ließe. 

„Natur der dritten Art“ – Funktionsgrün 

Gärtnerisch gestaltete Grünflächen prägen größtenteils das urbane Grün. Hierbei handelt es 

sich um die gärtnerisch geschaffene oder überformte Natur in all ihren Facetten. Sie reicht 

vom einfachen Hausgarten und Straßenbegleitgrün über Parkanlagen bis hin zum groß-

flächigen Landschaftspark. Diese Natur wurde oder wird aktiv vom Menschen angelegt und 

gestaltet. Alte Grünanlagen wie Parks oder Friedhöfe können dabei häufig eine sehr große 

Bedeutung für den Naturschutz haben. Vielfach gibt es Überschneidungen mit der Natur der 

ersten und zweiten Art. Die Flächen der dritten Natur eigenen sich meist nur bedingt für eine 

Wildnisentwicklung. 

„Natur der vierten Art“ – Urban-industrielle Natur 

Die urban-industrielle Natur beschränkt sich stark auf den urbanen Raum und hängt direkt mit 

der Stadtentwicklung zusammen. Auf zuvor bebauten oder intensiv urban-industriell genutzten 

Flächen können wieder neue Sukzessionsstadien entstehen. Das Potenzial für eine „Wildnis-

entwicklung“ ist auf diesen Flächen als groß einzustufen (KOWARIK 1992). 

Diese vier Naturen weisen zum Teil stark unterschiedliche Pflanzenzusammensetzungen auf 

(siehe Abbildung 1). In den Naturen der ersten und zweiten Art kommen mehr Überein-

stimmungen mit der ursprünglichen Natur vor und einheimische Arten sind öfter anzutreffen. 

In den Naturen der dritten und der vierten Art sind ökologische Neuartigkeiten und das 

Vorkommen nichtheimischer Arten häufiger. Diese vier Naturen und die fließenden Übergänge 

zwischen ihnen bieten verschiedenste Ausgangslagen für Wildnisentwicklung und stellen zu-

sammen mit anthropogenen Strukturen eine Fülle von engmaschig miteinander vernetzten 

Lebensräumen dar. Die Stadtlandschaft kann häufig als regelrechtes Biotopmosaik verstand-

en werden (BLAB 1986; KOWARIK 1992; WITTIG 2002; DEUTSCHE UMWELTHILFE 2014; WERNER 

2016). Sie erreicht vielfach eine größere Artenvielfalt als das Umland (HÄUPLER 1974; 

HOVESTADT et al. 1991; KLAUSNITZER 1993; REICHHOLF 2007; MCKINNEY 2008; WERNER 2008; 

WOLF 2017) und kann bedrohte Arten beherbergen (KOWARIK 1992; REBELE 1996; KUNZ 

2017). 
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Abbildung 1: Differenzierung von Stadtnatur nach dem Konzept der "vier Naturen" (KOWARIK 1992). Aus KOWARIK 2017a. 

1.3 Wildnis in Deutschland 

„Wildnis“ stellt keinen einfachen Begriff, sondern vielmehr ein vielschichtiges Phänomen dar 

(DIEPOLDER 1997; HAUPT 1997; BROGGI 2015; SPANIER 2015). Das Wort Wildnis basiert auf 

der germanischen Sprachwurzel „wilthiz“ und wurde erstmals im 15. Jahrhundert zunächst als 

Synonym für Ödland und unbewohnbare Gegenden verwendet (BAUER 2010).  

Bereits im Neolithikum wurde die ursprüngliche Landschaft beeinflusst (OPITZ et al. 2015). 

Erste nennenswerte Auswirkungen erfolgten in der mittleren Steinzeit. Spätestens im Mittel-

alter stießen Neusiedler in bis dato unbewohnte Gebiete vor und begannen mit der 

planmäßigen Erschließung der Landschaft (ELLENBERG 1996; KUNZ 2017). Nach dem Dreißig-

jährigen Krieg galt es als Tugend, Wildnis in Kulturlandschaft zu überführen. Auch im Zeitalter 

der Romantik schätzte man die Schönheit der Kulturlandschaft. Erst durch das Aufkommen 

der Landschaftsmalerei und der sich entwickelnden Naturschutzbesinnung Ende des 19. Jahr-
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hunderts, die vor allem durch die Entdeckung des wilden Westens geprägt wurde, erfuhr 

Wildnis hierzulande eine größere Bedeutung. Mit dem Aufkommen der industriellen Revolution 

und fortwährendem Maschineneinsatz beschleunigte sich die Entwilderung der Landschaft 

(TROMMER 1997). Schlussendlich wurden durch die Flurbereinigung auch noch die letzten 

Reste des Wildwuchses aus der Landschaft geräumt (SCHERZINGER 1997). Mit der Erkenntnis, 

dass Wildnis faktisch nicht mehr vorhanden war, stellte sie zunehmend einen kulturellen Wert 

da und wurde positiv empfunden (SCHERZINGER 1997; HOFMEISTER 2008; KROPP 2010). Durch 

diese Neubewertung der Wildnis aus weiten Teilen der Gesellschaft kam es zu einer regel-

rechten Sehnsucht nach Wildnis (HOFMEISTER 2008; GERDES 2010; SCHERZINGER 1996, 2012; 

HAß et al. 2010; KUNZ 2017). Wurde sie in der Vergangenheit vielmehr mit Begriffen wie 

chaotisch und unaufgeräumt assoziiert (SCHERZINGER 1997; COLE 2001) gilt sie heutzutage 

als bezaubernd, überraschend, erhaben und schön (HOFMEISTER 2008, 2010; MUES 2015). 

Sie ist ein Ort der Freiheit, Ursprünglichkeit und der ständigen Erneuerung (HOHEISEL et al. 

2010). Wildnis gilt als die reine Natur (HOFMEISTER 2008) und erfährt in unserer westlichen 

Kultur eine ambivalente Wertschätzung (TROMMER 1997; SPANIER 2015). 

Ein kulturelles Bewusstsein für Wildnis, wie es beispielsweise bei der amerikanischen Be-

völkerung über die Jahrhunderte gewachsen ist, ist bei den meisten Deutschen kaum 

vorhanden (TROMMER 1992). Zu groß war deren Abhängigkeit von der Kulturlandschaft – 

Wildnis galt es als Bedrohung der Existenz auszumerzen (JESSEL 1997). 

Deutschland ist ein Land ohne ursprüngliche (primäre) Wildnis. Gerade einmal 0,6 % der 

Landesfläche unterliegen einer natürlichen Eigendynamik. Die restlichen 99,4 % werden 

flächendeckend genutzt, bewirtschaftet und gepflegt, denn das Hauptaugenmerk des Natur-

schutzes liegt auf dem Erhalt der Kulturlandschaft (GERDES 2017; KUNZ 2017). Mit der 

nationalen Biodiversitätsstrategie wurde von der Bundesregierung das Ziel ausgegeben, bis 

zum Jahr 2020 mindestens 2 % der Landesfläche – das entspricht 714.000 ha – als Wildnis-

gebiete unter Schutz zu stellen und eine natürliche Eigendynamik auf diesen Flächen 

zuzulassen (BMU 2007). 

1.4 Wildnisdefinitionen 

Wildnis wurde bereits vielfach definiert. Eine ausführliche Auflistung findet sich bei SCHOOF 

(2013). Je nach Ausgangslage und Zielvorstellung lassen sind grundsätzlich zwei defini-

torische Ansätze von Wildnis feststellen. Einerseits steht die Ursprünglichkeit des von den 

Naturkräften geprägten Gebietes im Vordergrund. Andererseits kann Wildnis über den Ablauf 

von natürlichen Prozesse definiert werden. 
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1.4.1 Wildnisdefinition im Sinne der IUCN 

Die Wildnisdefinition der Weltnaturschutzorganisation IUCN (International Union for Con-

servation of Nature and Natural Resources) orientiert sich am amerikanischen Wildernessact. 

Hauptaugenmerk dieser Definition liegt auf den ursprünglichen und durch Naturkräfte 

geprägten Gebieten, die nur unwesentlich vom Menschen beeinflusst worden sind. 

„Schutzgebiete der Kategorie Ib sind i. d. R. ausgedehnte ursprüngliche oder (nur) leicht 

veränderte Gebiete, die ihren natürlichen Charakter bewahrt haben, in denen keine ständigen 

oder bedeutenden Siedlungen existieren; Schutz und Management dienen dazu, den 

natürlichen Zustand zu erhalten“ (EUROPARC DEUTSCHLAND 2010).  

Ein Wildnisgebiet muss mindestens 20 km2 groß sein und der Zutritt ist Besuchern nur mit dem 

Kanu, zu Fuß oder zu Pferd gestattet. Meist handelt es sich um riesige Areale, die nur in 

„mehrtägigem Ritt“ durchquert werden können – Größenordnungen, die hierzulande kaum zu 

realisieren sind, da es schlichtweg an Platz mangelt (TROMMER 1992; SCHERZINGER 1996; 

BROGGI 1999). 

1.4.2 Wildnisgebiete im Sinne der NBS 

Aufgrund der starken Zentrierung auf die ursprüngliche (primäre) Wildnis kann diese 

internationale Definition der IUCN nicht auf die deutsche Ausgangslage angewandt werden. 

Aufgrund des hohen menschlichen Wirkens sind keine Wildnisgebiete im Sinne der IUCN in 

Deutschland mehr vorhanden (ELLENBERG 1996; EUROPARC 2000; HOFMEISTER 2008; 

TROMMER 2010). Auf einer Expertentagung vom Bundesamt für Naturschutz wurde daher die 

folgende Definition für „Wildnisgebiete im Sinne der NBS“ erarbeitet: 

„Wildnisgebiete i. S. der NBS sind ausreichend große, (weitgehend) unzerschnittene, nutz-

ungsfreie Gebiete, die dazu dienen, einen vom Menschen unbeeinflussten Ablauf natürlicher 

Prozesse dauerhaft zu gewährleisten“ (FINCK et al. 2013). 

Ausgehend von dieser Definition wurden durch Experten Kriterien erarbeitet, die Gebiete er-

füllen müssen, um in die Suchkulisse für potenzielle Wildnisgebiete aufgenommen zu werden. 

Diese sind: 

 Mindestgröße von 500 bzw. 1.000 ha, 

 keine anthropogene Infrastruktur (insbesondere Siedlungen und Straßen), 

 Störungsarmut (Mindestabstände zu anthropogener Infrastruktur und kompakter 

Flächenzuschnitt). 
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Weiterhin dient das Kriterium Naturnähe zur weiteren Differenzierung zwischen den 

naturnahen Wildnisgebieten und den naturferneren Wildnisentwicklungsgebieten – wie 

beispielsweise Bergbaufolgelandschaften. Für Wildnisentwicklungsgebiete gelten ebenfalls 

die oben genannten Anforderungen an Größe, Unzerschnittenheit und Störungsarmut (OPITZ 

et al. 2015). 

Das oberste Ziel der NBS ist die natürliche und ungelenkte Dynamik der Naturentwicklung in 

Wildnisgebieten. Ein menschlicher Einfluss ist demnach ausgeschlossen und die klassischen 

Naturschutzziele des Arten- und Biotopschutzes können nur bedingt erreicht werden. So er-

fordert Wildnis auch eine größere Toleranz gegenüber unerwünschten Entwicklungen, z.B. 

dem Rückgang von Arten oder der Ausbreitung von Neobiota (OPITZ et al. 2015).  

1.4.3 Allgemeine Wildnisdefinition 

BROGGI (1999) definierte Wildnis als „…jene[n] Raum, in dem wir jede Nutzung und Gestaltung 

bewusst unterlassen, in dem natürliche Prozesse ablaufen können, ohne dass der Mensch 

denkt und lenkt, in dem sich Ungeplantes und Unvorhergesehenes entwickeln kann“ (BROGGI 

1999). Demnach wird Wildnis auch hier nicht durch die Ursprünglichkeit eines Gebietes, 

sondern über den ungestörten Ablauf natürlicher Prozesse definiert. 

1.5 Definition von „urbaner Wildnis“ 

Kaum ein Thema ist in der Landschaftsplanung so umstritten wie „Wildnis“ in der Stadt 

(VINCENZOTTI 2008). Verwunderlich ist das nicht, denn die Stadt gilt mit ihrer vielfachen Über-

formung und dem höchsten menschlichen Einfluss als das pure Gegenteil von Wildnis 

(KOWARIK 2017a). Sie besteht aus sämtlichen anthropogenen Strukturen wie Verkehrswegen, 

Gebäuden, Fahrzeugen und Menschen. Wildnis hingegen ist vom Menschen unbeeinflusst 

(HOFMEISTER 2008). Demnach kann „urbane Wildnis“ nicht ökologisch definiert werden 

(TROMMER 2012). Im Extremfall werden durch die „allgemeine Definition“ auch verwahrloste 

Ecken oder überwucherte Schuttplätze im Stadtgebiet als „urbane Wildnis“ bezeichnet 

(SCHERZINGER 2012). So drängt sich die Frage auf: Wie kann „urbane Wildnis“ von Stadtnatur 

abgegrenzt werden? Dafür gibt es unterschiedliche Ansätze nach oben genannten Defini-

tionen: 

 Wildnis wird durch ursprüngliche und durch Naturkräfte geprägte Gebiete bestimmt, 

die nicht oder nur unwesentlich vom Menschen beeinflusst worden sind (EUROPARC 

DEUTSCHLAND 2010) oder 

 Wildnis wird nicht über die Ursprünglichkeit des Gebietes definiert, sondern alleine 

durch den ungestörten Ablauf natürlicher Prozesse (BROGGI 1999; BMU 2007). 
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Hierbei ist zu beachten, dass die „natürlichen Prozesse“ nicht genau definiert sind und damit 

auch die wichtige Erkenntnis, dass Natürlichkeit – und die damit verbundene anthropogene 

Beeinflussung „natürlicher“ Ökosystemdynamik durch das urbane Umfeld – unterschiedlich 

bestimmt werden kann (KOWARIK 1999): 

 historisch: über den Vergleich eines heutigen mit dem ursprünglichen, vom Menschen 

unbeeinflussten Landschaftszustand oder 

 aktualistisch: nach dem Ausmaß der Selbstregulation von Ökosystemen auf Basis 

des heutigen Standortpotenzials einschließlich dessen möglicher anthropogener 

Überformung. 

Demnach können nach der aktualistischen Perspektive „natürliche Prozesse“ auch in einer 

stark vom Menschen beeinflussten Umwelt stattfinden – und damit ebenfalls in urbanen Ge-

bieten. „Urbane Wildnis“ „…besteht aus Naturentwicklung unter städtischen Einflüssen, ohne 

wesentliche Nutzungen“ (Kowarik 2015).  

1.6 Wie wird „urbane Wildnis“ wahrgenommen? 

Die Haltungen gegenüber Wildnis in der Stadt sind ambivalent und reichen vom Sittenverfall 

(VICENZOTTI & TREPL 2009), dem sozialen und wirtschaftlichen Niedergang (HOFMANN 2010) 

bis hin zur Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen (HAß et al. 2010, GANDY 2012). Nach 

der neuen deutschen Naturbewusstseinsstudie des BMUB ist sich die Mehrheit der Befragten 

(52 %) einig, dass Flächen im Stadtgebiet nicht genutzt werden sollten und sich selbst 

überlassen bleiben (BMUB 2016). 

Als Wildnis werden von den Bewohnern vermeintlich unberührte Gebiete, aber auch vom 

Menschen stark beeinflusste „Naturen“ innerhalb eines Stadtgebiets, wie Brachflächen und 

ungenutzte Industrieflächen, wahrgenommen (HOFMEISTER 2008). Sind diese „wilden“ Flä-

chen vegetationsbestanden, so werden sie von den Bewohnern grundsätzlich als Natur 

wahrgenommen und das Erscheinungsbild wird nicht negativer bewertet als gepflegte Grün-

flächen (HOFMANN 2010). Dabei werden Relikte ehemaliger Nutzung, wie z.B. stillgelegte 

Industrie- und Gewerbeflächen, ebenso mit Wildnis assoziiert, wie die vermeintlich unbeein-

flusste und „intakte“ Natur (HÖCHTL & BURKHART 2002). Diese Wildnis stellt eine „physische 

und symbolische Gegenwelt“ zur Gesellschaft und ihrer Ordnung dar (KIRCHHOFF & TREPL 

2009). Wo sonst sollte der Gegensatz von Ordnung und der „wilden“ Unordnung größer sein, 

als innerhalb des Stadtgebiets. Hier trifft die Vorstellung des Gepflegten direkt auf die „unge-

bändigte“ Natur, die eine Vielzahl von wertbehafteten Assoziationen auslöst (VINCENZOTTI 

2008). Für die Stadtbewohner bedeutet „urbane Wildnis“: 
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Positiv 

 Gefühl der Freiheit abseits des geregelten städtischen Lebens, 

 lässt Mythen anklingen und Träume entstehen, 

 Ort der Wiederbehauptung der Natur (HOFMANN 2010, KOWARIK 2017b) 

Negativ 

 Symbol des wirtschaftlichen und sozialen Niedergangs, 

 verwahrloste und ungepflegte Ecken, 

 Ort der Angst, 

 Angst vor Allergenen und Krankheiten, die von den Flächen ausgehen (RINK 2008; 

HOFMANN 2010; HANSEN et al. 2012; SCHERZINGER 2012; KOWARIK 2017b). 

So kann die Bevölkerung nach WEBER et al. (2014) in Befürworter und Gegner von „urbaner 

Wildnis“ eingeteilt werden. Die Befürworter sprechen sich für eine wilde Vegetation aus, dahin-

gegen streben die Gegner ein gepflegtes Erscheinungsbild an (WEBER et al. 2014). 

1.7 Möglichkeiten zur Akzeptanzsteigerung 

Wildnis wird von Stadtbewohnern 

überwiegend positiv wahrgenommen 

(BAUER 2005), wobei sie einer Wildnis 

innerhalb des Stadtgebiets eher reser-

viert gegenüberstehen. Dabei werden 

die ungepflegten Flächen häufig mit 

negativen Entwicklungen, wie Ge-

fahren für die eigene Sicherheit, 

Vernachlässigung und dem Verfall der 

„guten alten Zeit“ assoziiert (RINK 

2008). Hinterlassenschaften wie Gar-

tenabfälle, Müll und Hundekot 

verstärken zusätzlich das negative Erscheinungsbild (siehe Abbildung 2) (DEUTSCHE 

UMWELTHILFE 2014). 

Für die Akzeptanz einer „urbanen Wildnis“ ist es notwendig, dem Stadtbewohner mitzuteilen, 

dass es sich um einen kontrollierten Prozess des Nichtstuns handelt und das Erscheinungsbild 

bewusst von den städtischen Entscheidungsträgern gewollt und zugelassen wird. Die 

Abbildung 2: Vermüllte "urbane Wildnisfläche" in Bamberg (Fläche 27). 
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Akzeptanz von „urbaner Wildnis“ kann durch eine Vielzahl von Maßnahmen verbessert 

werden. 

Öffentlichkeitsarbeit: Durch Artikel in der örtlichen Tagespresse kann die Sinnhaftigkeit der 

ungepflegten Flächen hervorgehoben werden. Hinweisschilder vor oder auf den Flächen 

verdeutlichen die positive Funktion der Fläche, wohingegen Flächen ohne Beschilderung mit 

negativen Assoziationen, wie Vernachlässigung, verbunden werden. Es ist ebenfalls zu 

erwarten, dass der Erholungswert für die Stadtbewohner steigt, wenn es sich um einen 

gewünschten Flächenzustand handelt (HOFMANN 2010; DEUTSCHE UMWELTHILFE 2014). 

Nutzbarkeit ermöglichen: Für eine Akzeptanzsteigerung gegenüber „urbaner Wildnis“ ist die 

Begehbarkeit ein wesentlicher Faktor (HOFMANN 2010). Allerdings muss bei der Anlage von 

festen Wegen die Instandhaltung des Weges und die Verkehrssicherheit beachtet werden. 

Durch die Anlage von Trampelpfaden und unbefestigten Wegen kommt es nicht zu einer 

Trennwirkung wie es bei befestigten Wegen der Fall ist. Auch können so die Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Verkehrssicherheit vermindert werden. Das Aufstellen von Bänken in der 

Fläche bewirkt weitere positive Einstellungen gegenüber „urbaner Wildnis“ (HANSEN et al. 

2012; DEUTSCHE UMWELTHILFE 2014). 

Pflege: Insbesondere durch Pflegemaßnahmen kann die Akzeptanz für „urbane Wildnis“ 

erhöht werden (KOWARIK et al. 2016). Allerdings steht Pflege im Widerspruch zu Wildnis 

(DIEMER et al. 2004) und sollte auf ein Mindestmaß beschränkt werden, wenn überhaupt 

durchgeführt, dann nur an den Rändern und zum Zwecke der Verkehrssicherheit. Maßnahmen 

der Verkehrssicherheit vermitteln das Gefühl von Sicherheit für die Nutzer, außerdem wirkt die 

Fläche ansprechender, wenn Müll regelmäßig entsorgt wird. Behutsame Pflegemaßnahmen 

(Mäharbeiten) an den Rändern und entlang der Wege vermitteln den Besuchern, dass es sich 

um einen gewollten wilden Zustand handelt (HOFMANN 2010; HANSEN et al. 2012; DEUTSCHE 

UMWELTHILFE 2014; KOWARIK et al. 2016).  

Reste alter Nutzung bewahren: Das Belassen von Überresten der vorherigen Nutzungen, 

wie Eisenbahnschienen und Gebäuden, bewirken ebenfalls eine positivere Einstellung 

gegenüber „urbaner Wildnis“ (DETTMAR 1999; HOFMANN 2010; HANSEN et al. 2012; DEUTSCHE 

UMWELTHILFE 2014). 

Partizipative Ansätze: Auch die Identifikation der Bewohner mit „ihrer“ selbst gestalteten 

Fläche kann zur Akzeptanzsteigerung führen, indem sie ihre Wünsche mit einfließen lassen 

können. So wurde z.B. die Integration von „urbaner Wildnis“ in Dessau erfolgreich in die Stadt-

entwicklung mit einbezogen (HANSEN et al. 2012; KOWARIK et al. 2016). 
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1.8 Was spricht für „urbane Wildnis“? 

„Urbane Wildnis“ existiert auf Restflächen, in Grünanlagen, Gärten, Parks, Brachflächen, 

Baulücken, Bahngeländen, Stadtwäldern und Gewässerstreifen (KOWARIK 1992, 2013, 2015; 

DETTMAR 1998; DIEMER et al. 2003, 2004; MEYER-KÜNZEL 2004; ERNWEIN & HÖCHTL 2006; 

GRAUSMANN et al. 2007; HOFMEISTER 2008; KROPP 2010; LUPP et al. 2011; SCHERZINGER 

2012; DEUTSCHE UMWELTHILFE 2014, 2016; KOWARIK et al. 2016). Diese verwilderten Gebiete 

sind wahrhaftig keine Wildnisgebiete im Sinne der IUCN oder NBS, aber sie verweisen auf 

etwas, dass es in Wirklichkeit in ganz Europa nicht mehr gibt, nämlich auf eine vom Menschen 

unbeeinflusste Natur (HOFMEISTER 2008). Sie zeigen, dass in der heutigen Zeit nicht alles 

bestimmt und geplant werden muss (DEUTSCHE UMWELTHILFE 2014) und sind in außer-

ordentlichem Maße vielfältig, nicht nur in der Artenzusammensetzung, sondern auch in ihrer 

Größe und Entstehung (DIEMER et al. 2004). So wurden unter anderem im Rahmen der IUCN 

Ideen zur Einrichtung von Wildnisgebieten im urbanen Raum entwickelt (MCNEELY 2001).  

1.8.1 Naturerfahrungsraum und Erholungsfunktion 

„Urbane Wildnisflächen“ befinden sich wie auch gepflegte Grünflächen innerhalb der Ver-

waltungsgrenzen von Städten. Obwohl sich diese Flächen durch den Grad des menschlichen 

Einflusses – also der Pflege – und der Vegetationscharakteristik von gepflegten Grünflächen 

unterscheiden, können sie gleichermaßen die Funktionen einer solchen für die Anwohner 

erfüllen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sie öffentlich zugänglich sind und kein Sicher-

heitsrisiko für den Besucher darstellen (KEIL 2002; TSCHÄPPELER et al. 2007). „Urbane 

Wildnisflächen“ gelten als Aufwertung des Landschaftsbildes und wirken sich aufgrund ihres 

eigenwilligen und einzigartigen Erscheinungsbildes positiv auf das Landschaftserlebnis aus 

(BIERHALS & SCHARPF 1971; NOHL 2001) (siehe Abbildung 3). So gelten „urbane 

Wildnisflächen“ als Spielwiese, Freiräume oder „Hauch von Wildnis“ (SCHEMEL 1997; STARKE 

1999; GENSKE & HAUSER 2003), die geeignete Erlebnisstätten für die Erholung und soziale 

Interaktionen wie das gemeinsames Spielen, Spazierengehen und Hundeausführen bieten 

(HANSEN et al. 2012; STOPKA & MOLITOR 2016). Besonders Kinder und Jugendliche, die in 

Städten aufwachsen, sind mit der Fauna und Flora der Stadt wenig vertraut. Insbesondere 

Erfahrungen, die in Natur-räumen gemacht werden, sind für die gesunde Kindesentwicklung 

nötig (LOUV 2011; ENDLICHER 2012; STOPKA & MOLITOR 2016). Pädagogen weisen dabei 

ausdrücklich auf die Besonderheit von Wildnisgebieten bei der Entwicklung von 

Heranwachsenden hin (SEITZ 1997). Der Aufenthalt fördert zudem in besonderem Maße die 

emotionale und kognitive Entwicklung von Kindern (BMUB 2015). Von diesen Bildungs- und 

Lernräumen kann die ge-samte Gesellschaft profitieren.  
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1.8.2 Umweltbildung 

Auf „urbanen Wildnisflächen“ kann aktiv Umweltbildung betrieben werden. Dabei können 

komplexe Zusammenhänge und Ökosystemdienstleistungen (Bestäubung, Beschattung) an 

konkreten Beispielen erklärt und ein Bewusstsein für die Natur geschaffen werden (HANSEN et 

al. 2012; DEUTSCHE UMWELTHILFE 2014; BMUB 2015). Ein solches Naturverständnis ist 

ungemein wichtig, denn wir können nicht den Verlust von Arten bedauern, wenn wir nicht 

einmal wussten, dass es sie gab. Damit kann „urbane Wildnis“ einen erheblichen Teil zur 

Sensibilisierung der Stadtbewohner für die Bewahrung der biologischen Vielfalt in Städten und 

auch außerhalb dieser beitragen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Spontanvegetation 

und dem damit verbundenen Prozessschutz. Eine treffliche Passage findet sich hierfür im 

WORLDWATCH INSTITUTE REPORT (1992): 

„Einer der Gründe, weshalb die biologische Vielfalt so gefährdet ist, ist, dass Städter wenig 

Erfahrung des Natürlichen und noch weniger Verständnis seiner Bedeutung haben. Die 

Wiederherstellung der Natur dort, wo die Menschen leben – also des persönlichen Kontakts 

mit der lebenden Welt – ist notwendig, um sie zu erhalten. ... Diese wertvolle Sache ist 

Abbildung 3: Verschiedene "urbane Wildnisflächen" in Bamberg. 



Einleitung 

14 
 

Wildheit. Wenn sie in der uns umgebenden Welt verloren geht, werden wir auch in uns selbst 

etwas verlieren“ (WORLDWATCH INSTITUTE REPORT 1992).  

Die „Wildnis vor der Haustür“ kann durch ihre Nähe zum Wohnort eine erhebliche Bedeutung 

für die Naturwahrnehmung darstellen und in gewisser Weise weiter entfernte Wildnisgebiete 

wie Nationalpark und Nationales Naturerbe ersetzen, weil sie viel leichter erreicht werden 

kann. Damit können „urbane Wildnisflächen“ sehr wohl zur Sensibilisierung der Stadtbewohner 

und Bewahrung der biologischen Vielfalt beitragen (BROGGI 1999; DIEMER et al. 2004; 

DEUTSCHE UMWELTHILFE 2014; ALTMOOS & JÄGER 2015; KOWARIK 2017a).  

1.8.3 Ökonomie 

Aus ökonomischer Sicht ist das Konzept der „urbanen Wildnis“ sehr interessant, da es im Ver-

gleich zu intensiv gepflegten Flächen zu einer Kostenersparnis kommt. Eine „wilde“ Fläche 

muss nicht geplant und vor allem nicht gepflegt werden – abgesehen von der Verkehrs-

sicherung. Bei der Anlage von „urbaner Wildnis“ kann die schon vorhandene Vegetation mit 

einbezogen werden und die Gestaltungskosten können gesenkt bzw. überflüssig werden. 

Wenn die Pflege unterbleibt, setzt zwangsläufig eine Sukzession ein. Diese besteht aus eben 

jenen Arten, die sich durch Konkurrenzstärke am jeweiligen Standort etablieren können. 

Folglich können die dauerhaften und kostspieligen Pflegemaßnahmen unterbleiben. Diese 

Selbstregulation und Dynamik kann als stabile Eigenschaft einer sich selbst überlassenen 

Natur angesehen werden und bedarf keines Eingriffs des Menschen (HOFMEISTER 2010).  

1.8.4 Ökologie 

Innerhalb einer Stadt gelten zweierlei Handhabungen hinsichtlich des Umgangs mit 

Störungen. Diese werden einerseits vom Menschen durch Pflege und Gestaltung initiiert und 

akzeptiert. Andererseits werden natürliche Störungen (Schäden durch Schnee, Hochwasser, 

Sturm, Tiere) in vielen Fällen beseitigt und es wird versucht einen möglichst dauerhaften 

gepflegten Zustand der Flächen zu gewährleisten. So werden auf gepflegten Grünflächen der 

Rasen oder die Wiese gemäht, Sukzessionspflanzen entfernt, nicht mehr verkehrssichere 

Bäume des Totholzes beraubt oder gänzlich entnommen. Nach einer natürlichen Störung wird 

die vorgefundene Unordnung beseitigt und abermals versucht, einen dauerhaften Zustand 

herzustellen, der den ästhetischen Ansprüchen des Menschen gerecht wird, nämlich einer 

sauberen und aufgeräumten Natur. Infolge dessen entfällt vielerorts der Lebensraum für genau 

die Arten, die auf eben solche Strukturen bzw. natürliche Störungen angewiesen sind.  
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Auf „Wildnisflächen“ werden Störungen zugelassen, sie fördern die natürliche Dynamik. Sie 

sind Ursache für Standorts- bzw. Artenvielfalt und Indikator einer „intakten“ Natur. Denn hier 

kann ein großes Potenzial an geeigneten Strukturen entstehen (PLACHTER 1991; SMALL et al. 

2006, ALTMOOS & JAEGER 2015; FINCK et al. 2015). Im Stadtumfeld stellen „urbane 

Wildnisflächen“ damit geeignete Räume für natürliche Prozesse (wenn auch nur in kleinen 

Teilen) dar und sind wichtige Trittsteine innerhalb des städtischen Biotopverbundes. Sie 

können einen wertvollen Beitrag für die Biodiversität innerhalb eines Stadtgebietes leisten 

(REBELE 1996; TARA & ZIMMERMANN 1997; MURATET et al. 2007; ALTMOOS & JÄGER 2015; 

DEUTSCHE UMWELTHILFE 2016).   
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2 Grundlagen und Definitionen 

2.1 Die Stadt Bamberg 

Die kreisfreie Stadt Bamberg zählt mit 73.371 Einwohnern (Stand 2015) zu den Mittelstädten 

Deutschlands. Die Größe des Stadtgebiets umfasst 54,62 km², somit ergibt sich für die Stadt 

Bamberg eine Bevölkerungsdichte von 1.343 Einwohner pro km2. Die Nord-Süd-Ausdehnung 

beträgt 9,6 km. Die Ost-West-Ausdehnung 8,7 km. Die größte Ausdehnung besteht zwischen 

Nordwest und Südost mit 11,3 km (STADT BAMBERG 2015).  

2.1.1 Geographische Lage 

Die alte Kaiser- und Bischofsstadt liegt in Oberfranken/Bayern unmittelbar südöstlich des 

Zusammenflusses von Regnitz und Main im fränkischen Keuper-Lias-Land (MERKEL & 

WALTER 2005). In der Talsenke der Regnitz liegt zwischen den beiden Regnitzarmen (der 

rechte Regnitzarm wurde zum Main-Donau-Kanal ausgebaut) die Inselstadt (Dengler-

Schreiber 2006). Weitere Stadtteile befinden sich in der Talsenke und auf den sieben Hügeln 

des Stadtgebietes. Die Höhenlage variiert zwischen 230,8 m über NN (Hafenbecken) und 

386,1 m über NN (Altenburg), durchschnittlich 240 m über NN (STADT BAMBERG 2015). In 

östlicher Richtung liegen die Jurahochflächen der fränkischen Schweiz und in westlicher 

Richtung schließen die letzten Ausläufer des Steigerwalds an. 

2.1.2 Klima 

Klimatisch zählt die Region Oberfranken zur gemäßigten Klimazone mit warmen und feuchten 

Sommern (KOTTEK et al. 2006). Im Zeitraum 1996 bis 2016 betrug die mittlere Jahrestem-

peratur 9,1 °C. Der kälteste Monat ist im Durchschnitt Januar mit 0,5 °C, der wärmste Monat 

ist August mit mittleren Temperaturen von 19,7 °C. Die jährliche mittlere Niederschlagsmenge 

beträgt 680 mm, wobei der Hauptniederschlag innerhalb der Vegetationszeit von Mai bis 

August fällt. Der Juli ist mit 87 mm Niederschlag der regenreichste Monat, während im April 

mit 38 mm die geringsten Niederschlagsmengen fallen (DWD 2017). Im Raum Oberfranken 

haben seit 1990 längere Trockenperioden ohne effektiven Niederschlag im Frühjahr zugenom-

men. Die sommerlichen wochenlangen Trockenperioden werden häufig von Starkregenfällen 

unterbrochen. Dies führt zu problematischen Wasserverhältnissen von Natur- und Kultur-

landschaft und könnte in Zukunft die Zusammensetzung der vorhandenen Arten verändern 

(FOKEN & LÜERS 2010). 
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2.1.3 Geschichte 

Erste menschliche Handlungen im Bamberger Stadtgebiet lassen sich mehr als 5.000 Jahre 

zurückverfolgen. Bereits im 7. Jahrhundert wurden erste Siedlungen gegründet. Die 

Überlieferung der Ersterwähnung variiert zwischen der Zeit von 718 und 912 (SCHNEIDMÜLLER 

2002; DENGLER-SCHREIBER 2006).  

Am 01. November 1007 erfolgte die Gründung des Bamberger Bistums durch den König des 

Ostfrankenreiches Heinrich II. Er übereignete all seine Erbgüter und Errungenschaften dem 

jungen Bistum Bamberg (SCHNEIDMÜLLER 2002; DENGLER-SCHREIBER 2006). Von 1450 bis 

1650 bestimmten zwei Jahrhunderte lang zahlreiche Kriege das Leben der Menschen in 

Bamberg. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde Bamberg von zwei Hexenprozess-

wellen und dem Dreißigjährigen Krieg heimgesucht. Über ein Drittel der im Dreißigjährigen 

Krieg zerstörten Häuser konnten erst nach 1700 wieder aufgebaut werden. In der folgenden 

Zeit wurde Bamberg zu einer der bedeutendsten Barockstädte Europas ausgebaut. Erst mit 

dem Siebenjährigen Krieg 1756 bis 1763 zwischen Österreich und Preußen war Bamberg 

wieder in Kriege verwickelt (DENGLER-SCHREIBER 2006).  

Die Säkularisation (1802) beendete die Herrschaft des Bistums Bamberg und gilt als der 

größte Umbruch in der fast 800-jährigen Bistumsgeschichte. Durch die Enteignung des 

Bistums wurde die Stadt Bamberg an das Kurfürstentum Bayern überstellt. In Bamberg blieb 

der große Aufschwung durch die Industrialisierung aus. Durch den Bau des Ludwig-Donau-

Main-Kanals (1843) und der Bahnlinie Nürnberg – Bamberg (1844) wurden große Infra-

strukturprojekte realisiert (DENGLER-SCHREIBER 2006). 

In der Zeit des Zweiten Weltkriegs wurde Bamberg drei Mal bombardiert. Die größte Gefahr 

drohte in den letzten Kriegstagen als Bamberg zur Festung erklärt wurde. Nur durch den 

großen Einsatz hoher Mandatsträger beim militärischen Oberkommando wurde Bamberg zur 

freien Stadt erklärt. Eine völlige Zerstörung konnte hierdurch gerade noch verhindert werden. 

Nach dem Krieg wurden die Kasernen von der US-Armee genutzt. 1977 erhielt Bamberg als 

erste deutsche Stadt die „Europamedaille für Denkmalpflege“ und beim Wettbewerb für 

„Stadtgestalt und Denkmalschutz“ die Goldmedaille. 1982 wurde die gesamte Altstadt zum 

Stadtdenkmal ausgewiesen und 1993 der historische Stadtkern in die Liste des UNESCO-

Weltkulturerbes eingetragen (DENGLER-SCHREIBER 2006). Durch den Abzug der Amerikaner 

im Jahre 2014 wird momentan ein Konversionsverfahren durchgeführt (Stadt Bamberg 2017). 
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2.1.4 Nationales Naturerbe vor den Toren der Stadt 

Nach dem Abzug der US-Streitkräfte wurde im Laufe des Konversionsverfahrens im Jahr 2016 

der ehemalige amerikanische Truppenübungsplatz Hauptsmoor in die 3. Tranche des 

Nationalen Naturerbes aufgenommen (BFN 2017). Dementsprechend grenzt ein 305 ha 

großes, potenzielles, von Bundesseite geschütztes Wildnisentwicklungsgebiet an der 

östlichen Stadtgrenze an. Für die Wildnisentwicklung im Raum Bamberg dürfte dieser Um-

stand von Bedeutung sein, denn das Naturschutzpotenzial eines Truppenübungsplatzes ist im 

Vergleich zur umgebenden Kulturlandschaft hoch. Dieser ist (relativ) groß, unzerschnitten, 

nährstoffarm und bietet Lebensraum für viele seltene Tier- und Pflanzenarten (DRL 1993; 

WALLSCHLÄGER 1997; BURKART-AICHER & ANDERS 2013). Die Waldtypen im Hauptsmoor 

reichen von Erlenbrüchen in Senken auf Feuerletten bis zu trockenen Kiefernwäldern auf 

echten Binnendünen (GERDES 2017). Weiterhin darf die Fläche ohne Zustimmung des 

Bundes-umweltministeriums weder veräußert noch anderweitig genutzt werden. Insbesondere 

in den Waldbereichen soll sich, durch sofortige bzw. mittelfristige Überführung in den 

Prozessschutz, eine natürliche Entwicklung einstellen (REITER & DOERPINGHAUS 2015). Es ist 

davon aus-zugehen, dass sich Arten von diesem Areal ins angrenzende Stadtgebiet 

ausbreiten werden. 

2.2 Geeignete Gebiete für „urbane Wildnis“ im Stadtgebiet 

Im Stadtgebiet Bambergs kommen zahlreiche flächige Schutzgebiete vor, sodass 26,5 % des 

Stadtgebiets unter Schutz stehen (Stand August 2013). Allerdings können die meisten 

Schutzgebiete nicht einfach sich selbst überlassen werden, da sie sich zu Wald entwickeln 

und so den Grund für die Ausweisung – in vielen Fällen der Erhalt der Kulturlandschaft – 

verlieren würden (STADT BAMBERG 2014). Demnach eignet sich ein Großteil der Schutzgebiete 

im Stadtgebiet nicht für „urbane Wildnis“. Im Weiteren werden die in Frage kommenden 

Schutzgebiete und „Sonderfälle“ aufgelistet. 

2.2.1 Gesetzlich geschütztes Biotop  

Diese Gebiete werden aufgrund ihrer (1) … „besonderen Bedeutung als Biotope … gesetzlich 

geschützt (allgemeiner Grundsatz), (2) und Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer 

sonstigen erheblichen Beeinträchtigung … dieser Biotope führen können, sind verboten“ (§ 30 

BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG). 

Sie sind aus naturschutzfachlicher Sicht besonders wertvoll und gelten als Refugien für Tier- 

und Pflanzenarten, die in der intensiv genutzten Landschaft nicht überlebensfähig sind. 

Gesetzlich geschützte Biotope sind unter anderem Großseggenriede, sekundäre Auwälder, 
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Trocken- und Magerrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte (LFU BAYERN 

2012).  

In Bamberg kommt eine Vielzahl an gesetzlich geschützten Biotopen vor. Die genaue Anzahl 

ist allerdings durch die 1998 erfolgten Änderungen im BayNatSchG nicht bekannt. Zurzeit 

werden die gesetzlich geschützten Biotope neu aufgenommen und ihre Anzahl bestimmt. Sie 

werden 2018 an das LfU übermittelt und veröffentlicht. 

2.2.2 Geschützter Landschaftsbestandteil 

Geschützte Landschaftsbestandteile „…(1) sind rechtsverbindlich festgesetzte Teile von Natur 

und Landschaft, deren besonderer Schutz erforderlich ist 

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 

2. zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Landschaftsbildes, 

3. zur Abwehr schädlicher Einwirkungen oder 

4. wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wild lebender Tier- und 

Pflanzenarten. 

(2) Die Beseitigung des geschützten Landschaftsbestandteils sowie alle Handlungen, die zu 

einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des geschützten Landschaftsbestandteils 

führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten...“ (§ 29 BNatSchG). 

Im Bamberger Stadtgebiet kommen drei geschützte Landschaftsbestandteile vor (STADT 

BAMBERG 2014). Diese Gebiete werden unter anderem aufgrund ihres kleinräumigen Mosaiks 

aus unterschiedlichen Lebensräumen wie Obstwiesen, Baumhecken, Gehölzbeständen und 

Ruderalstandorten geschützt. Sie bieten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten 

und sollen sich auch zukünftig weiter entwickeln können. Neben den naturschutzfachlichen 

Schutzzwecken soll auch das Landschaftsbild dauerhaft gesichert werden (STADT BAMBERG 

1997, 1998). 

2.2.3 Landschaftsschutzgebiet 

Landschaftsschutzgebiete sind (1) … „rechtsverbindlich festgesetzt ... und in ihnen ist ... ein 

besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich …  

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit und 
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nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von 

Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten, 

2. wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen 

Bedeutung der Landschaft oder 

3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung. 

(2) In einem Landschaftsschutzgebiet sind unter besonderer Beachtung … alle Handlungen 

verboten, die den Charakter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck 

zuwiderlaufen“ (§ 26 BNatSchG / Art. 10 BayNatSchG). 

Im Bamberger Stadtgebiet befinden sich vier Landschaftsschutzgebiete (STADT BAMBERG 

2014). Diese Gebiete werden unter anderem aufgrund ihrer Eignung als strukturreicher und 

landschaftsprägender Biotopkomplex geschützt, um die darin vorhandenen Tier- und Pflan-

zenarten sowie deren Lebensgemeinschaften zu bewahren. Weiterhin sollen diese Gebiete 

vor Eingriffen in Natur und Landschaft geschützt werden. Dahingegen können landschaftliche 

Fehlentwicklungen, die durch Menschenhand entstanden, rückgebaut werden (STADT 

BAMBERG 1994). 

2.2.4 Bebauungsplan 

Bebauungspläne setzen die Art und das Maß der Nutzung sowie die überbaubaren 

Grundstücksflächen fest. Weiterhin werden rechtsverbindliche Aussagen über die Nutzungsart 

von Grundstücken und Grünflächen getroffen, wie z.B. die Festsetzung von Flächen als öffent-

liche Grünfläche, Biotopfläche oder Wald. Auch können Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und Entwicklung der Natur im Bebauungsplan genannt werden (STADT BAMBERG 2017). Im 

Bebauungsplan festgesetzte Grünflächen eignen sich damit zum Teil als „urbane Wildnis-

flächen“. 

2.2.5 Baugesetzbuch 

Grünflächen können durch das Baugesetzbuch geschützt werden. Sie sind für die Kompen-

sation eines baulichen Vorhabens im Außenbereich vorgeschrieben und müssen dauerhaft 

gesichert werden. Sie sollen den Eingriff in Natur und Landschaft ausgleichen, sodass sich die 

Natur auf diesen Flächen entwickeln kann (§ 35 BauGB). Sie können sich als „urbane 

Wildnisflächen“ eignen. 



Grundlagen und Definitionen 

21 
 

2.2.6 Ökoflächenkataster/ Ausgleichs- und Ersatzflächen  

Das Ökoflächenkataster ist eine Datenbank zur Verwaltung ökologisch bedeutsamer Flächen. 

Die rechtlichen Grundlagen beziehen sich auf das Bundesnaturschutzgesetz, das Bayerische 

Naturschutzgesetz und die Bayerische Kompensationsverordnung. Im Ökoflächenkataster 

werden Ökokontoflächen und Ausgleichs- und Ersatzflächen aufgeführt. Ausgleichs- und 

Ersatzflächen sind Flächen, die gemäß BNatSchG für einen unvermeidbaren Eingriff in Natur 

und Landschaft als fairer Ausgleich für in Anspruch genommene Flächen dienen. Auf diesen 

Flächen werden die Eingriffe kompensiert, sodass ökologisch höherwertige Flächen den 

Eingriff „ausgleichen“. Sie sind dauerhaft zu sichern und zu erhalten (LFU BAYERN 2017). Als 

Ausgleichs- und Ersatzflächen können beispielsweise Sukzessionsflächen definiert werden (§ 

9 BauGB) (STADT BAMBERG 2017). Im Bamberger Stadtgebiet kommen 25 Ausgleichs- und 

Ersatzflächen vor (GERDES 2017, pers. Mitteilung). 

Ökokontoflächen sind Flächen, die für künftige unvermeidbare Eingriffe in Natur und 

Landschaft bevorratet und gesichert werden. Im Ökokonto werden Konzepte zur Bevorratung 

von Flächen und die Durchführung von Maßnahmen aufgezeigt (LFU BAYERN 2017). Die 

genaue Anzahl der Ökokontoflächen werden vom Immobilienmanagement nicht genannt 

(GERDES 2017, pers. Mitteilung). 

2.2.7 Klasse 1 Wälder der Bayerischen Staatsforsten 

Als Klasse 1 Wälder werden von den Bayerischen Staatsforsten mehrere alte naturnahe und 

seltene Waldbestände deklariert. Die ausgewiesenen Bestände werden durch ihre 

Festsetzung forstlich geschützt, denn sie nehmen „…aufgrund ihres hohen Alters oder wegen 

ihrer Besonderheit eine naturschutzfachliche Ausnahmestellung ein“. In ihnen soll sich der 

Totholzanteil und Biotopbaumbestand anreichern, sodass die Trittsteinfunktion innerhalb des 

Biotopverbunds verbessert wird (BAYERISCHE STAATSFORSTEN FORCHHEIM 2013). „Der 

Schwerpunkt liegt bei den naturnahen alten Beständen, aber auch seltene naturferne oder in 

der Vergangenheit besonders bewirtschaftete Bestände (z.B. Nieder- und Mittelwälder) 

können ausgewählt werden. ... Je nach Bestandesform gelten unterschiedliche Altersgrenzen. 

Zum Beispiel gehören Buchenbestände, die älter als 180 Jahre alt sind, Eichenbestände über 

300 Jahre … der Klasse 1 an. Seltene Waldbestände sind Bestände, die heute noch 

Waldaufbauformen erkennen lassen, die stark vom Menschen geprägt sind (z.B. Mittel- oder 

Hutewälder). [so können] auch … [Bestände], die aufgrund ihres hohen Alters und weiterer 

Merkmale (z.B. Höhlenreichtum) einen besonderen Seltenheitswert aufweisen, … in diese 

Klasse eingereiht werden“ (BAYERISCHE STAATSFORSTEN 2009). Im Bamberger Stadtgebiet 

kommen vier Klasse 1 Wälder vor (BAYERISCHE STAATSFORSTEN 2017). 
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2.2.8 Sonderfall Wald im Stadtgebiet ohne forstliche Nutzung 

Wald im Stadtgebiet ohne forstliche Nutzung stellt kein direktes Schutzgut dar, sodass sich 

der Schutzstatus in diesem Falle auf die allgemeinen Waldgesetze (BWaldG/ BayWaldG) 

bezieht. So muss die Rodung bzw. Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart, wie 

z.B. die Ausweisung als Baugebiet durch die zuständigen Behörden genehmigt werden. Bei 

der Entscheidung, ob eine Umwandlung rechtmäßig ist oder nicht, müssen insbesondere die 

Rechte, Pflichten, sowie die Belange der Allgemeinheit gegeneinander abgewogen werden. 

Ist der Erhalt des Waldes überwiegend im öffentlichen Interesse, soll die Rodung bzw. 

Umwandlung des Waldes untersagt werden (§9 BWaldG). Dabei stellen die Schutz- und 

Erholungsfunktion (die Nutzfunktion des Waldes wurde für dieses Beispiel nicht genannt, da 

es sich in den genannten Waldflächen um Wälder ohne Nutzungen handelt) des Waldes 

besondere Schutzgüter dar, die nachhaltig zu sichern sind (§1 BWaldG). In der Stadt Bamberg 

sind fünf Waldbereiche ohne forstliche Nutzungen vorhanden (GERDES 2017, pers. Mitteilung). 

2.2.9 Sonderfall Pachtflächen 

Von der Stadt gepachtete Flächen stellen kein direktes Schutzgebiet dar, da sie weder 

hoheitlich noch planungsrechtlich geschützt sind. Allerdings kann durch einen Pachtvertrag 

die Nutzung und Pflege durch den Pächter bestimmt werden. Wird durch den Pachtvertrag 

eine jahrzehntelange Nutzungsfreiheit sichergestellt, kann sich auch in diesen Fällen 

langfristig eine (weitgehend) natürliche Entwicklung dieser Fläche einstellen. Im Stadtgebiet 

von Bamberg kommt eine Pachtfläche mit naturschutzfachlicher Bedeutung vor (GERDES 

2017, pers. Mitteilung). 
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3 Methodisches Vorgehen für die „urbane Wildnis“ am Beispiel von Bamberg 

Das methodische Vorgehen dieser Arbeit gliedert sich in vier Schritte: 

Im ersten Schritt wurden für die Identifikation von potenziellen „urbanen Wildnisgebieten“ und 

deren Abgrenzung zur Stadtnatur Mindestkriterien festgelegt. Anschließend wurden eine Ist-

Analyse für die Stadt Bamberg durchgeführt und potenzielle „urbane Wildnisgebiete“ durch die 

Anwendung der Mindestkriterien erfasst. 

Im zweiten Schritt wurde eine Literaturrecherche unternommen, um geeignete Qualitäts-

kriterien und messbare Indikatoren für die Bewertung dieser Gebiete zu finden. 

Als dritter Schritt wurden die Qualitätskriterien und Klassifizierungen festgelegt. Anschließend 

wurde ein Bewertungsbogen für Experteninterviews erstellt. Die Experteninterviews hatten das 

Ziel, die einzelnen Ausprägungen bzw. die Gewichtung der Qualitätskriterien festzulegen. Im 

Anschluss erfolgte eine Auswertung des Bewertungsbogens.  

In einem letzten Schritt wurden für alle Flächen die Ausprägungen der Qualitätskriterien auf-

genommen und unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Expertenbefragung bewertet. 

3.1 Mindestkriterien 

Nach der Definition von KOWARIK (2015) besteht „urbane Wildnis“ „…aus Naturentwicklung 

unter städtischen Einflüssen, ohne wesentliche Nutzungen“ (KOWARIK 2015). Anhand dieser 

Definition ist „urbane Wildnis“ schwer von Stadtnatur abgrenzbar, da auf vielen städtischen 

Grünflächen Naturentwicklungsprozesse stattfinden und wesentliche Nutzungen fehlen.  

Die Wildnisdefinitionen der IUCN und NBS weisen hingegen gewisse Mindestkriterien auf. Ein 

Gebiet kann nur dann als Wildnis bezeichnet werden, wenn alle Kriterien erfüllt sind. Die 

Reglementierungen für Wildnis im Sinne der IUCN sind für deutsche Verhältnisse nicht 

anwendbar, ebensowenig die der NBS für die städtische Ausgangslage. So findet man selten 

unzerschnittene Gebiete mit einer Größe von mehreren 100 ha, denn eine Stadt kann ohne 

jegliche Infrastrukturen schlichtweg nicht existieren.  

Insofern sind die aktuell vorliegenden Definitionen für die Selektion und Bewertung von 

„urbanen Wildnisflächen“ ungeeignet. Deshalb wurden im folgenden Kapitel eigene Mindest-

kriterien entwickelt, die allgemein gültig anwendbar für Städte in Deutschland sein sollen. 

Neben der Identifikation und Bewertung von „urbanen Wildnisgebieten“ sollen die Mindest-

kriterien auch dazu dienen, „urbane Wildnis“ klar von Stadtnatur abgrenzen zu können. 
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3.1.1 Lage im Stadtgebiet 

Die obligatorische Lage im Stadtgebiet wird hier explizit als Mindestkriterium aufgeführt, 

sodass nur Flächen innerhalb der Verwaltungsgrenzen der kreisfreien Stadt Bamberg in die 

Suchkulisse aufgenommen wurden. Die Lage im Stadtgebiet kann anhand der Gemarkungs-

grenzen nachgewiesen werden. 

3.1.2 Dauerhafte Sicherung 

Bislang gibt es für „urbane Wildnisgebiete“ keinen festen Schutzstatus (DIEMER et al. 2003, 

2004; WOLF 2017), sodass die Dauerhaftigkeit dieser Flächen nicht gewährleistet ist. Wildnis 

muss sich jedoch langfristig entwickeln können (FINCK et al. 2013). Der Übergang von jeglicher 

Form urbanen Grüns in „urbane Wildnis“ erfolgt nicht von heute auf morgen, sondern ist ein 

langwieriger Prozess der Eigendynamik. 

Kommunale Liegenschaften eigenen sich sehr gut, um die Dauerhaftigkeit einer Fläche zu 

gewährleisten, da der Grundeigentümer maßgeblich über die Zukunft, die Wahrnehmung, aber 

auch die Maßnahmen der Verkehrssicherheit entscheiden kann (DEUTSCHE UMWELTHILFE 

2014; ROSENTHAL et al. 2016). Sind diese öffentlichen Flächen mit einem zusätzlichen 

hoheitlichen oder planungsrechtlichen Schutz behaftet, so ist diese Fläche vor einer Nutz-

ungsänderung bzw. politischen Entscheidung, wie der Ausweisung als Bauland – je nach 

Schutzkategorie unterschiedlich stark – geschützt. 

Darüber hinaus kann es im Stadtgebiet weitere Flächen geben, auf denen die Pflege 

unterbleibt und deren natürliche Entwicklung auf Dauer gesichert ist. Hierfür eignen sich zum 

einen private Grünflächen, die von der Kommune auf Dauer gepachtet werden und für die 

keine Nutzungsänderung vorgesehen ist. Zum anderen kommen auch forstliche Flächen, die 

einer natürlichen Entwicklung unterliegen, wie Bannwälder ohne Nutzung oder spezielle 

Waldschutzgebiete der Bayerischen Staatsforsten, sogenannte Klasse 1 Wälder in Frage. 

Die Dauerhafte Sicherung wurde durch die Sichtung der Schutzgebietsverordnungen, Stadt-

biotopkartierung, von Bebauungsplänen, Ökoflächenkataster, Pachtverträgen und durch 

Befragungen des zuständigen Umweltamts und der Forstämter ermittelt. 

3.1.3 Nutzungsfreiheit  

Wildnis ist Natur ohne menschliche Eingriffe wie Forst-, Land- und Fischereiwirtschaft 

(KIRCHHOFF & TREPL 2009; ROSENTHAL et al. 2016). Im Siedlungsbereich finden darüber 

hinaus auf einem erheblichen Teil der Grünflächen Pflegeeingriffe statt, die den Zustand der 
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Fläche erhalten sollen und der Natur keinen oder nur sehr wenig Spielraum lassen. Sie gelten 

als erheblicher Bestandteil des Grünflächenmanagements und sind damit wesentliche 

Störfaktoren einer natürlichen Entwicklung. Dementsprechend wurden keine Flächen in die 

Suchkulisse aufgenommen, die einer forst-, land- und fischereiwirtschaftlichen Bewirtschaf-

tung bzw. einer dauerhaften oder periodischen Pflege unterliegen.  

Maßnahmen, die der Verkehrssicherung dienen, gelten im Folgenden nicht als Eingriff im 

engeren Sinne, da sie in der Regel unabdingbar sind, um die Sicherheit des Menschen zu 

gewährleisten. Sie finden in der Regel nicht flächig statt und beschränken sich auf wenige 

punktuelle Eingriffe in längeren zeitlichen Abständen. 

„Die Verkehrssicherungspflicht wurde durch die Rechtsprechung ausgehend vom allgemeinen 

Schädigungsverbot des § 823 des Bürgerlichen Gesetzbuches entwickelt. Demnach ergibt 

sich grundsätzlich für jeden, der in seinem Verantwortungsbereich eine Gefahr für Dritte 

schafft oder andauern lässt, die Verpflichtung, die ihn zumutbaren Maßnahmen zu treffen, um 

eine Schädigung anderer möglichst zu verhindern“ (ALBRECHT 2014). Unter die 

Verkehrssicherungspflicht fallen demnach grundsätzlich alle „urbanen Wildnisflächen“ mit 

Ausnahme der Waldflächen, da auf diesen für waldtypische Gefahren keine Verkehrssicher-

ungspflicht besteht (ALBRECHT 2014).  

Die Besiedlung der Fläche erfolgt in der Regel durch Pflanzen und Samen, die bereits auf der 

Fläche vorhanden waren, aber auch durch Wind und Tiere. Aufgrund dieser Prozesse 

durchläuft die Fläche unterschiedliche Entwicklungsphasen, wobei sich die Artenzusammen-

setzung ändern und ein regelrechter Artenaustausch erfolgen kann (SCHERZINGER 1996, 

2012). Durch den dauerhaften Unterlass der Pflege bilden sich innerhalb dieser Flächen 

bereits nach wenigen Jahren Rückzugsräume und Ausbreitungsquellen von Arten (REBELE 

1996; WÄCHTER 2003; HANSEN et al. 2012). Die Biotope entstehen innerhalb weniger Jahre 

kurzfristig und spontan (BASTIAN & SCHREIBER 1999). Die Mindestdauer der unterlassenen 

Pflege wurde darum für potenzielle „urbane Wildnisgebiete“ auf mindestens fünf Jahre gesetzt. 

3.1.4 Mindestgröße  

In bisherigen Veröffentlichungen wird die Größe von „urbanen Wildnisflächen“ häufig als 

zweitrangig angesehen oder keine konkrete Mindestgröße angegeben (vgl. KOWARIK 1992; 

DETTMAR 1998; MEYER-KÜNZEL 2004; ERNWEIN & HÖCHTL 2006; GRAUSMANN et al. 2007; 

HOFMEISTER 2008; KROPP 2010; LUPP et al. 2011; SCHERZINGER 2012; KOWARIK 2013, 2015; 

DEUTSCHE UMWELTHILFE 2014, 2016; KOWARIK et al. 2016). In der nationalen Biodiver-

sitätsstrategie wird von Wildnis erst ab einer Mindestgröße von 500 bzw. 1.000 ha gesprochen 
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(FINCK et al. 2013; OPITZ et al. 2015). Aus diesem Grund wurde in der Literatur ebenfalls nach 

einer geeigneten Mindestgröße für städtische Gebiete gesucht. 

TARA & ZIMMERMANN (1997) nannten aus pragmatischen Gründen für die Bewertung von 

Brachflächen im Ruhrgebiet eine Mindestgröße von 1 ha. REBELE (1996) und DIEMER et al. 

(2003, 2004) gaben dagegen eine Mindestgröße mit unter einem Hektar für Industriebrachen 

bzw. städtische Wildnisgebiete an. Aufgrund des unbestimmten Größenbegriffs wurde die 

Mindestgröße auf 0,1 ha festgelegt. 

3.1.5 Flächeneignung nach den gesetzten Mindestkriterien 

Die Mindestkriterien wurden für alle potenziellen „urbanen Wildnisgebiete“ in einem festge-

legten Ablauf nach dem Ausschlussprinzip angewandt (siehe Abbildung 4). Zuerst wurden die 

Gebiete auf ihren Schutzstatus oder die Sonderfälle überprüft. Hierfür wurden Bebauungs-

pläne, Ökoflächenkataster und Pachtverträge gesichtet. Es wurden grundsätzlich alle privaten 

Liegenschaften und Liegenschaften der noch laufenden Militärkonversion ausgeschlossen, da 

in diesen Fällen Unklarheit über die Zukunft der Flächen bestand. Weiterhin wurden alle 

kommunalen Liegenschaften, die bewirtschaftet und dauerhaft oder periodisch gepflegt 

werden, nicht in die Suchkulisse aufgenommen (Mähwiesen, Naturschutzgebiete mit Bewei-

dung, Hecken, einreihige Ufergehölze, gesetzlich geschützte Biotope mit Pflegeeingriffen). Die 

Auswahl beschränkte sich damit auf Gebiete mit einem hoheitlichen, planungsrechtlichen und 

forstlichen Schutz sowie auf die Sonderfälle Wald im Stadtgebiet ohne forstliche Nutzungen 

und Pachtverträge für Sukzessionsflächen, die mit der Stadt geschlossen wurden. Die ver-

bliebenen potenziellen Flächen wurden in den nächsten beiden Schritten auf ihre Mindest-

größe von 0,1 ha und eine Nutzungsfreiheit von mindestens fünf Jahren überprüft. Erfüllt eine 

Fläche alle genannten Kriterien, so handelt es sich um eine potenzielle „urbane Wildnisfläche“ 

gemäß Definition. 
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3.2 Qualitätskriterien und Indikatoren 

Die naturschutzfachliche Analyse und Bewertung der potenziellen Gebiete erfolgte anhand 

verschiedener Qualitätskriterien und dazugehöriger Indikatoren (SMITH & THEBERGE 1986; 

PLACHTER 1991; BASTIAN & SCHREIBER 1999). Für ein Kriterium kamen teilweise mehrere 

Abbildung 4: Flussdiagramm zur Ermittlung der "urbanen Wildnisflächen" von Bamberg. 

Ist die  
Fläche in öffentlicher 

 Hand und liegt ein Schutzstatus  
oder Sonderfall vor? 

Potenzielle „urbane Wildnisfläche“ gemäß Definition 
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Fläche eine Mindestgröße  

von 0,1 ha? 

Ermittlung der Flächengröße 

Wird die 
 Fläche genutzt oder sind Pflege- 
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Indikatoren in Betracht, deren Qualität für die Einschätzung/Aussage eine erhebliche Bedeu-

tung hat (ESSWEIN 2007; HEINK & KOWARIK 2010).  

Für die Auswahl der Qualitätskriterien und Indikatoren wurden zuerst Überlegungen angestellt, 

welche sich für die Bewertung innerhalb eines Stadtgebiets eignen, da ein Großteil der gefun-

denen Kriterien häufig nur in der Landschaftsbewertung Verwendung finden. Weiterhin wurden 

in der Literatur selten Referenzen für die Beurteilung kleiner Gebiete und Kleinstrukturen 

gefunden, die sich auf die städtische Ausgangslage übertragen lassen. Aus genannten Grün-

den erfolgte die Einteilungen der Schwellenwerte für die Indikatoren aufgrund einer 

qualitativen Bewertung auf Basis der vorliegenden Daten für die Stadt Bamberg. Die Wertstufe 

1 steht in den jeweiligen Indikatorenklassen für die beste Ausprägung, wobei sich die nach-

folgenden Wertstufen verschlechtern. 

3.2.1 Vollständigkeit 

Die Vollständigkeit ist von der Flächengröße abhängig. Damit stellt die Größe einer Fläche für 

die naturschutzfachliche Bewertung einen wichtigen Indikator dar (SMITH & THEBERGE 1986; 

PLACHTER 1991). Mit zunehmender Größe steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Arten, Habitate, 

Strukturen und Prozesse in ihrer Vollständigkeit auf der Fläche zu finden sind (WERNER & 

ZAHNER 2010; BOLLMANN & MÜLLER 2012; ROSENTHAL et al. 2016). Mit der Flächengröße steigt 

ebenfalls die Wahrscheinlichkeit, dass überlebensfähige Populationen von Arten auf der 

Fläche vorkommen können, wobei der Flächenbedarf einzelner Arten stark variiert. Er ist von 

vielen Faktoren wie Größe der Art, Räuber-Beute-Beziehung und Habitat-qualität abhängig, 

sodass für die Definition von Mindestarealen für Tierarten Forschungsbedarf besteht 

(HOVESTADT et al. 1991).  

Auch kleine Flächen können bereits geeigneten Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten 

bieten und stabile Populationen hervorbringen, wenn diese mit anderen Lebensräumen 

vernetzt sind. Darum wird oft angenommen, dass die Vollständigkeit in ihrem kompletten 

Ausmaß nur in der Gesamtheit aller Schutzgebiete bzw. Lebensräume ablaufen kann 

(SCHULTZE 2015).  

Für die Vollständigkeit wurde der Indikator Flächengröße verwendet und eine Unterteilung in 

vier Größenklassen vollzogen, wobei sich die Flächengröße je Wertstufe um den Faktor 5 

steigert (siehe Tabelle 1). 
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Tabelle 1: Größenklassen der "urbanen Wildnis" von Bamberg. 

Wertstufe Größenklasse in [ha] 

1 >12,5 

2 >2,5-12,5 

3 >0,5-2,5 

4 0,1-0,5 

 

3.2.2 Habitattradition 

Das Alter bzw. die Nutzungsfreiheit einer Fläche kann Hinweise auf ihre Artenzusammen-

setzung bzw. ihren naturschutzfachlichen Wert geben (PLACHTER 1991; REBELE 1996; SMALL 

et al. 2006; MURATET et al. 2007). Dynamische Prozesse werden i. d. R. im Stadtgebiet erst 

ohne Eingriffe des Menschen möglich. Sie sind im Stadtgebiet selten erwünscht, erhöhen 

jedoch die Biodiversität. Diese Prozesse generieren Habitate und Strukturen für Arten, die 

eben auf jene angewiesen sind (MURATET et al. 2007; SCHERZINGER 2012; ALTMOOS & JAEGER 

2015; FINCK et al. 2015). Je länger eine Fläche nutzungsfrei ist, desto natürlicher und reicher 

kann die Artenzusammensetzung sein. Die Biozönose einer Fläche braucht Zeit um sich zu 

entwickeln, sodass geeignete Strukturen entstehen können (PLACHTER 1991; MÜLLER et al. 

2005; BUSE 2012; SCHULTZE 2015). 

Für die Habitattradition wurde der Indikator Alter genutzt (Jahr des letzten Eingriffs). Es konnte 

zum Teil anhand von Bebauungsplänen und dem Ökoflächenkataster ermittelt werden. Die 

Sichtung von Luftbildern des Stadtgebietes ermöglichte es, das Alter der Flächen einzugren-

zen, bei denen der Zeitpunkt einer Unterschutzstellung oder der Sukzessionsbeginn nicht 

bekannt war. Die Luftbilder stammen aus den Jahren 1947, 1954, 1972, 2002, 2009, 2011, 

2014 und 2016. Entsprechend dieser Jahreszahlen wurden fünf Altersklassen definiert (siehe 

Tabelle 2).  

Tabelle 2: Altersklassen für die Bewertung der "urbanen Wildnis" von Bamberg. 

Wertstufe Altersklasse 

1 vor 1947 

2 1947-1954 

3 1954-1972 

4 1972-2002 

5 2002-dato 
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Abbildung 5 verdeutlicht die Veränderung der Flächen 16 und 17 über fast 70 Jahre. 

 

 

Abbildung 5: Luftbilder aus den Jahren 1947 bis 2016. Gelbe Umrandung: Fläche 16 (Altersklasse 1954-1972); rote Um-
randung Fläche 17 (Altersklasse vor 1947). 
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3.2.3 Ungestörtheit 

Ungestörte, vom Menschen unbeeinflusste Prozesse sind aufgrund von flächendeckenden dif-

fusen Stoffeinträgen wie Schwermetallen, persistenten organischen Stoffen, Hormonen oder 

hormonähnlichen Stoffen sowie des Klimawandels auch außerhalb von Städten nicht möglich 

(BMU 2007). Sie beeinflussen überregional die natürliche Entwicklung (HOVESTADT et al. 1991; 

ROSENTHAL et al. 2016; KUNZ 2017). Im Siedlungsbereich tragen zusätzlich zu den genannten 

Faktoren weiterhin menschliche Nutzungen, erhöhte Stoffeinträge aus den Verbrennungs-

motoren, Lärm, künstliches Licht und erhöhte Temperaturen dazu bei, dass „urbane 

Wildnisgebiete“ nicht ungestört sind (DEUTSCHE UMWELTHILFE 2014, 2016).  

Um die Ungestörtheit eines Gebietes zu gewährleisten, werden für Schutzgebiete häufig 

Pufferzonen verwendet (SCHERZINGER 2012). Diese eignen sich allerdings kaum für die 

städtische Ausgangslange, da durch den Nutzungsdruck und die Kleinflächigkeit der Gebiete 

eine ausreichende Pufferzone häufig nicht gewährleistet ist. Sie ist artabhängig und beträgt 

wenige Meter bis mehrere Kilometer (HOVESTADT et al. 1991).  

Für das Kriterium Ungestörtheit wurde deshalb der Indikator Kompaktheit gewählt. Durch den 

geringeren Umfang einer kompakteren Fläche entsteht ein wesentlich günstigeres Verhältnis 

von Kernzone zu Randzone. Störungen treten im Stadtgebiet vor allem an den Rändern auf 

(freilaufende Hunde, Pflanzenschutzmittel) und beeinflussen den effektiven Lebensraum der 

Biozönose mehr, als es der unmittelbar veränderten Fläche entspricht (MADER 1980). Mit 

Ausnahme von linienhaften Biotopen wie Hecken und Bachläufen sind Gebiete mit kompakter 

(runder) Ausdehnung langgestreckten vorzuziehen, denn je größer die Relation zwischen 

Fläche und Umfang ist, desto geringer sind die Randeffekte (BLAB 1986; BLASCHKE 1999; 

BOLLMANN & MÜLLER 2012).  

Für die Berechnung der Kompaktheit einer Fläche wurde eine mathematische Formel erstellt. 

Dabei wird mit dem gemessenen Umfang eines „urbanen Wildnisgebietes“ die Fläche eines 

fiktiven Kreises berechnet. Diese wird dann mit der gemessenen Fläche des „urbanen Wildnis-

gebietes“ in ein Verhältnis gesetzt. Dabei nähern sich kompaktere (rundere) Flächen näher 

der Zahl 1 an als längliche (siehe Formel 1). Die Herleitung der Formel findet sich im Anhang 

I.  

Formfaktor = 
4𝜋𝐴𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑠𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡

𝑈𝐾𝑟𝑒𝑖𝑠
2  Formel 1: Formfaktor 

Es wurden vier Kompaktheitsklassen veranschlagt (siehe Tabelle 3). 

 



Methodisches Vorgehen für die „urbane Wildnis“ am Beispiel von Bamberg 

32 
 

Tabelle 3: Kompaktheitsklassen für die Bewertung der "urbanen Wildnis" von Bamberg. 

Wertstufe Kompaktheitsklasse 

1 >0,75 (sehr kompakt, sehr wenige mögliche Randeffekte) 

2 >0,5-0,75 (eher kompakt, wenige mögliche Randeffekte) 

3 >0,25-0,5 (eher unkompakt, viele mögliche Randeffekte) 

4 ≤0,25 (sehr unkompakt, sehr viele mögliche Randeffekte) 

 

3.2.4 Konnektivität 

Die räumliche Anordnung von Teilflächen ist für die Eignung als Lebensraum von Arten 

besonders bedeutend (BLAB 1986; SCHERZINGER 1996; BASTIAN & SCHREIBER 1999; MURATET 

et al. 2007). Die Konnektivität beschreibt hierbei bestehende oder fehlende Zusammenhänge 

von Einzelflächen unter Berücksichtigung der Anbindung bzw. Nähe von Flächen für die 

Ansiedlung- und Aussterbeprozesse von Arten (BLASCHKE 1999). Sie hängt dabei einerseits 

von der Mobilität der jeweiligen Art und andererseits von deren Lebensraumanspruch im 

Verbundsystem ab (HOVESTADT et al. 1991; TAYLOR et al. 1993 SCHERZINGER 1996). Es ist 

deshalb schwierig, ein objektives Maß für grundsätzliche Aussagen über die Konnektivität zu 

finden (WILLIAMSON 1981).  

Mit zunehmender Verinselung oder Fragmentierung kommt es zu einem immer kleiner 

werdenden natürlichen Lebensraum, in dem Arten häufig nicht überleben können. Die Folge 

ist eine Verschiebung des Artenspektrums, bei der die überlebensfähigen Arten häufig aus 

anspruchslosen Ubiquisten bestehen (HOVESTADT et al. 1991). Für die dauerhafte 

Überlebenschance oder die Wiederbesiedlung eines Lebensraumes durch ein breiteres 

Artenspektrum ist daher die Entfernung und Verbindung zum nächstähnlichen Lebensraum 

relevant (BLAB 1986; SCHERZINGER 1996; TARA & ZIMMERMANN 1997; BASTIAN & SCHREIBER 

1999; BLASCHKE 1999). Kleinste Gebiete können eine große lokale Bedeutung für den 

Biotopverbund haben und als Trittsteine für die Vernetzung von Arten dienen (BLAB 1986; 

SCHERZINGER 1996; TARA & ZIMMERMANN 1997; LAITA et al. 2010). Besonders wertvoll für die 

Ausbreitung von Arten sind Flächen, die eine direkte Anbindung an weitere Verbundstrukturen 

aufweisen (TARA & ZIMMERMANN 1997). Viele der „urbanen Wildnisflächen“ befinden sich an 

den Randzonen der Bebauung oder im näheren Umfeld der Stadtgrenze. Einige liegen 

allerdings völlig „isoliert“ wie kleine Inseln innerhalb der anthropogenen Bebauung und des 

Straßensystems. Diese Strukturen haben teilweise völlig andere Eigenschaften als natürliche, 

sodass sie häufig nicht als Lebensraum genutzt werden können und wie Barrieren wirken 

(BLAB 1986; HOVESTADT et al. 1991; JAEGER et al. 2005; ESSWEIN 2007).  
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Für das Kriterium Konnektivität wurde der Indikator Anbindung an den Freiraum in Anlehnung 

an TARA & ZIMMERMANN (1997) gewählt. Für die Anbindung an Wildnisflächen bzw. Grünan-

lagen wurde eine maximale Distanz von 50 m angesetzt, da diese Distanz häufig noch von 

krabbelnden Insektenarten überwunden werden kann (MÜLLER 1981, zitiert von BASTIAN & 

SCHREIBER 1999; BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT 2015). Es wurden vier 

Anbindungsklassen veranschlagt (siehe Tabelle 4). 

Tabelle 4: Anbindungsklassen für die Bewertung der "urbanen Wildnis" von Bamberg. 

Wertstufe Anbindungsklassen 

1 Verbundfläche (Anbindung an mehrere „urbane Wildnisflächen“) 

2 Verbundteilfläche (Anbindung an eine „urbane Wildnisfläche“) 

3 Einzelfläche in einer durchgrünten Umgebung (Anbindung an eine Grünanlage) 

4 
isolierte Einzelflächen (keine/ sehr geringe Anbindung an eine umliegende Grünanlage oder „urbane 
Wildnisfläche“) 

 

3.2.5 Vielfalt 

Die Vielfalt eines Gebietes ist für den Naturschutz von besonderer Bedeutung (EISEL 2007). 

Ausschlaggebend hierfür ist die Vielfalt der Strukturen, die wiederum als Lebensraum für Tier- 

und Pflanzenarten dienen und eine größere Artenvielfalt beherbergen können (SCHERZINGER 

1996, BASTIAN & SCHREIBER 1999). So weisen Gebiete mit vielen verschiedenen Strukturen 

durch die größere Lebensraumvielfalt eine größere Artenvielfalt auf als ein gleichgroßes 

Gebiet mit einem geringeren Strukturreichtum. Die unterschiedlichen Strukturen geben dabei 

mehreren Arten die Möglichkeit, einem Konkurrenten auszuweichen, sodass mehrere Tier- 

und Pflanzenarten in ihrer ökologischen Nische überdauern können (BLAB 1986; KUNZ 2017). 

Für die naturschutzfachliche Bewertung von Gebieten wird die Vielfalt häufig genutzt (BLAB 

1986; SMITH & THEBERGE 1986; SCHERZINGER 1996; TARA & ZIMMERMANN 1997; WHITFORD et 

al. 2001; HANSEN et al. 2012). Für dieses Kriterium wurde der Indikator Strukturvielfalt genutzt 

und es wurden vier Strukturformationen definiert:  

 Gewässer 

 offen 

 verbuscht 

 verwaldet 

Gewässer konnten über das GIS (ATKIS-Layer Gewässer) und durch Geländebegehungen 

ermittelt werden. Offene Strukturformationen wurden ab einer Größe von ca. 100 m2 als solche 
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aufgenommen. Für die Unterscheidung zwischen den Strukturformationen „verbuscht“ und 

„verwaldet“ wurde die Flächengröße eines Feldgehölzes (2.500 m2) angesetzt (BAYERISCHE 

LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT 2015). Zusammenhängende Flächen mit verholzten 

Pflanzen bis 2.500 m2 wurden als verbuschte Stadien, Flächen über diesem Wert als verwal-

dete Stadien aufgenommen. Es wurden vier Klassen der Strukturvielfalt definiert (siehe 

Tabelle 5). 

Tabelle 5: Strukturvielfaltsklassen für die Bewertung der "urbanen Wildnis" von Bamberg. 

Wertstufe Strukturvielfalt 

1 sehr strukturreiche Fläche (4 Strukturformationen) 

2 strukturreiche Fläche (3 Strukturformationen) 

3 strukturarme Fläche (2 Strukturformationen) 

4 monostrukturierte Fläche (1 Strukturformation) 

  

3.2.6 Habitateignung 

„Urbane Wildnisflächen“ können viele seltene Tier- und Pflanzenarten beherbergen, die teil-

weise aus Mangel an geeigneten Habitaten auf gepflegten städtischen Grünflächen nur 

schwer nachweisbar sind. Dabei können auch relativ unbesiedelte Flächen bzw. extreme 

Standorte von überregionaler Bedeutung für den Artenschutz sein und als Ausbreitungs- und 

Rückzugsorte dienen (KOWARIK & LANGER 1994; REBELE 1996; TARA & ZIMMERMANN 1997; 

HANSEN et al. 2012).  

Für das Kriterium Habitateignung kann als Indikator die Rote Liste eines Gebietes genutzt 

werden (HOVESTADT et al. 1991; PLACHTER 1991; HANSEN et al. 2012). Hierfür wurde die Rote 

Liste der in Oberfranken vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen von MERKEL & WALTER 

(2005) verwendet. Es wurden drei Klassen für die Bedeutung eines Habitates für den Arten-

schutz definiert (siehe Tabelle 6). 

Tabelle 6: Klassen für die Bedeutung für den Artenschutz zur Bewertung der "urbanen Wildnis" von Bamberg. 

Wertstufe Bedeutung für den Artenschutz 

1 hohe Bedeutung für den Artenschutz (mehr als 3 Arten der Gefährdungsstufe 1 bis 3) 

2 mittlere Bedeutung für den Artenschutz (1 bis 3 Arten der Gefährdungsstufe 1 bis 3) 

3 geringe Bedeutung für den Artenschutz (nur Vorkommen von Arten der Gefährdungsstufe – und 4) 
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3.2.7 Naturnähe 

Die Naturnähe ist ein Maß für die Natürlichkeit eines Ökosystems unter der Berücksichtigung 

des menschlichen Einflusses (KOWARIK 1999; REIF 2000; KLOTZ & KÜHN 2002; JEDICKE 2003). 

Häufig wird mit dem Begriff Naturnähe das Fehlen menschlicher Störungen und eingeführter 

Arten verbunden (SMITH & THEBERGE 1986). Allerdings muss ein natürliches System nicht 

zwangsläufig frei von menschlichen Störungen sein, sondern kann auch einen gewissen Grad 

einer menschlichen Einflussnahme aufweisen (HOVESTADT et al. 1991; SCHERZINGER 1996; 

KOWARIK 1999). So ist es schwer, in Deutschland verlässliche Aussagen über die Naturnähe 

eines Gebietes zu treffen, da die Einflussnahme des Menschen weit in die Vergangenheit 

zurückreicht (HOVESTADT et al. 1991; PLACHTER 1991; SCHERZINGER 1996). Viele Arten 

profitierten durch die menschlichen Landnutzungsformen und konnten sich mit Hilfe des 

Menschen ausbreiten (KOWARIK 2003; KUNZ 2017).  

Neophyten werden im Naturschutz oft negativ bewertet (SIMBERLOFF 2005, 2011). Sie werden 

als große Gefährdung der heimischen Diversität aufgeführt (KOWARIK 2003; BMU 2007). 

Aufgrund ihrer hohen Konkurrenzstärke gegenüber den heimischen Arten können sie deren 

Verbreitungsmuster bis auf kontinentaler Ebene stark beeinflussen und damit die räumlichen 

Ökosysteme nachhaltig verändern. Mit dem Auftreten von Neophyten steigt die Wahrschein-

lichkeit, dass sich neu bildende Ökosysteme von den traditionell existierenden Ökosystemen 

(aus heimischen Arten) unterscheiden werden. Städtische Gebiete gelten als Ausbreitungs-

quellen von Neophyten und naturferner als das Umland (KOWARIK 2003). Für das Kriterium 

Naturnähe wurde deshalb der Indikator Neophyten gewählt. 

Für die Unterscheidung zwischen Neophyten und heimischen Arten (indigen und archäo-

phytisch) diente die Liste der in Bamberg vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen (BÖSCHE 

& GERDES 2003). Für den Indikator Neophyten wurden vier Klassen veranschlagt (siehe 

Tabelle 7). 

Tabelle 7: Neophytenklassen zur Bewertung der "urbanen Wildnis" von Bamberg. 

Wertstufe Klassen für Neophyten 

1 weitgehend unbesiedelt von Neophyten (bis zu 1 Neophyt) 

2 besiedelt von Neophyten (2-3 Neophyten) 

3 mittlere Anzahl von Neophyten (4-10 Neophyten) 

4 hohe Anzahl von Neophyten (mehr als 10 Neophyten) 
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3.3 Expertenbefragung und Bewertungsmethodik 

Zur Bewertung der einzelnen Indikatoren und deren Wertstufen wurden Experten befragt. Sie 

zeichnen sich durch die Bewältigung komplexer Anforderungen auf ihrem Wissensgebiet aus. 

Hierfür können Experten sowohl auf ein theoretisches (wissenschaftsbasiertes und aka-

demisch vermitteltes) Wissen als auch auf praktische Erfahrungen zurückgreifen (BROMME & 

RAMBOW 2001). Anhand eines leitfadengestützten Experteninterviews können durch die 

Aussagen von Experten Informationen generiert werden, die in bisherigen Fragestellungen 

noch nicht ausreichend abgedeckt wurden (PICKEL et al. 2009). 

Für das Experteninterview wurde eigens ein Bewertungsbogen erstellt (siehe Anhang II). In 

diesem sollten deutschlandweit anerkannte Wildnisexperten ihre Einschätzung dazu geben, 

wie (1) die Ausprägungen eines jeden gelisteten Indikators zu werten sind und (2) welches 

Gewicht jeder Indikator in Relation zu den anderen hat. Es wurde eine Wertespanne von -3 

bis 10 Punkten für alle Indikatoren und Ausprägungen vorgegeben. Weiterhin hatten die Ex-

perten die Möglichkeit, zusätzliche Kriterien zu beschreiben und diese in oben genannter 

Weise zu bewerten. Tabelle 8 veranschaulicht die verwendeten Kriterien und Indikatoren. 

Tabelle 8: Überblick über die verwendeten Kriterien zur Identifikation und Bewertung der "urbanen Wildnis" von Bamberg. 

Mindestkriterien Qualitätskriterien (Indikatoren) 

 Lage im Stadtgebiet 

 Dauerhafte Sicherung  

 Nutzungsfreiheit 

 Mindestgröße 

 Vollständigkeit (Größe) 

 Habitattradition (Alter) 

 Ungestörtheit (Kompaktheit) 

 Konnektivität (Anbindung an den Freiraum) 

 Vielfalt (Strukturvielfalt) 

 Habitateignung (Bedeutung für den Artenschutz) 

 Naturnähe (Neophyten) 

 

Der Bewertungsbogen wurde an zwölf Experten via Email versendet. Davon gaben acht ihre 

Expertise ab, sodass sich eine Rücklaufquote von 66,67 % ergibt. Für die Bewertung der 

„urbanen Wildnis“ von Bamberg standen folgende Experten zur Verfügung: 

 Dr. Michael Altmoos, LfU Rheinland Pfalz. Fachbereich Naturschutz. 

 Dr. Peter Finck, BfN. Fachbereich Biotopschutz, Biotopmanagement und Nationales 

Naturerbe. 
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 Dr. Franz Höchtl, Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue. 

Dezernat 3: Information, Bildung, nachhaltige Raumnutzung, Forschung, Dokumen-

tation. 

 Dr. Gerd Lupp, Technische Universität München. Landschaftsplanung/ Landschafts-

entwicklung. 

 Dr. Peter Meyer, Nordwestdeutsche FVA. Sachgebiet Waldnaturschutz, Naturwald-

forschung. 

 Prof. (i. R.) Dr. Wolfgang Schmidt, Georg-August-Universität Göttingen, Fachbereich 

Waldökosystemforschung und Vegetationsökologie. 

 Dr. Juliane Schultze, FVA Baden-Württemberg. Sachgebiet Waldnaturschutz. 

 Dr. Ulrich Stöcker und Silke Wissel, DUH. Umweltschutz (gemeinsam ein Bewertungs-

bogen). 

Auf Wunsch einiger Experten wurden die rückläufigen Bewertungsbögen nach dem Zufalls-

prinzip mit den Buchstaben A bis H anonymisiert. Grundsätzlich können sich die Meinungen 

der Befragten stark unterscheiden. Abweichende Meinungen können das Gesamtergebnis so 

beeinflussen, dass der Mittelwert (arithmetisches Mittel) nicht das Gesamtergebnis in 

geeigneter Weise widerspiegelt. Aufgrund dieser Annahme wurde der relative Mittelwert für 

die Auswertung herangezogen. Dabei werden von den abgegeben Werten jeweils der höchste 

und der niedrigste Wert gestrichen und von den verbliebenen Werten der Mittelwert gebildet.  

𝑋̅ 𝑟𝑒𝑙 =
𝑥1+𝑥2+ 𝑥3+ … − 𝑥𝑚𝑎𝑥− 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑛−2
 Formel 2: Relativer Mittelwert 

Alle relativen Mittelwerte wurden anschließend auf eine Nachkommastelle in 0,5er Schritte 

gerundet, sodass neben den ganzen auch halbe Zahlen berücksichtigt wurden. Hierdurch 

wurden einfache Zahlenwerte innerhalb der Wertstufen eines Kriteriums und zwischen den 

Kriterien ermittelt. Die Gewichtungen der Kriterien dienten als Multiplikatoren, sodass jeder 

Indikatorenausprägung ein Punktewert zugeordnet werden konnte. 

Für die Gesamtbewertung der naturschutzfachlichen Eignung der Flächen wurde eine gleich-

mäßige dreistufige Werteskala festgesetzt, die nachfolgender Tabelle 9 entnommen werden 

kann. 

Tabelle 9: Punkteverteilung für die Gesamtbewertung der „urbanen Wildnisflächen“. 

Prozentanteile der maximal möglichen Punktewerte Flächenzustand 

≤ 33 % mäßig 

> 33 % bis 66 % gut 

> 66 % sehr gut 
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3.4 Ermittlung der Flächen und Indikatorenausprägungen  

3.4.1 Potenzielle „urbane Wildnisgebiete“ 

Die Daten der potenziellen „urbanen Wildnisflächen“ wurden von Dr. Jürgen Gerdes (Amt für 

Umwelt, Brand- und Katastrophenschutz, Sachgebiet Umwelttechnik der Stadt Bamberg) 

übermittelt. Bei mehreren Ortsterminen wurden alle potenziellen Flächen gemeinsam begut-

achtet und anschließend vom Verfasser im GIS eingezeichnet. Die GIS-Datensätze wurden 

vom Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung und dem Stadtplanungsamt 

der Stadt Bamberg zur Verfügung gestellt. Sie bestanden aus: 

 Digitalen Orthophotos vom April 2016, 

 digitaler Ortskarte 1:10.000, 

 ATKIS-Layer Wege und ATKIS-Layer Straßen, 

 Vektordaten der digitalen Flurstücke für ausgewählte Flächen. 

3.4.2 Qualitätskriterien  

Zur Ermittlung des Flächenalters konnten teilweise das Ökoflächenkataster, Bebauungspläne 

und ein Pachtvertrag genutzt werden. Anhand von Luftbildern und digitalen Orthophotos 

konnte die Nutzungsfreiheit der Flächen abgeschätzt werden, bei denen die Unterschutz-

stellung bzw. der Sukzessionsbeginn nicht bekannt war. Eine Einsicht gewährten hierfür das 

Stadtplanungsamt und das Amt für Umwelt, Brand- und Katastrophenschutz der Stadt 

Bamberg. Die Luftbilder aus dem Jahr 1947 mussten ohne GIS ausgewertet werden. Luftbilder 

aus den Jahren 1954, 1972, 2002, 2009, 2011, 2014 und 2016 konnte im GIS rm data GeoWeb 

der Stadt Bamberg eingesehen werden. 

Mittels GIS wurden ebenfalls die Indikatoren Flächengröße, Kompaktheit und Anbindung an 

den Freiraum vollständig, sowie der Indikator Strukturvielfalt teilweise ermittelt. Flächengröße 

und Kompaktheit konnten über das GIS berechnet werden. Die Distanzen für die Anbindung 

an den Freiraum und die Größe der Strukturformationen wurden mittels GIS gemessen. 

Für die Analyse der Neophyten und Bedeutung für den Artenschutz wurden Gelände-

begehungen unternommen. Im Vorfeld wurden Aufzeichnungen der vergangenen 

Stadtbiotopkartierungen und der bemerkenswerten Pflanzenarten im Bamberger Stadtgebiet 

gesichtet, um einen Überblick über einen Teil der vorhandenen Pflanzen zu erhalten. Die 

Standorte der Rote-Liste-Arten wurden vorab markiert und im Gelände aufgesucht. Relevante 

Pflanzenarten wurden auf allen Flächen kartiert. Bei den Geländebegehungen wurden 
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zusätzlich gefundene Gewässer und Strukturformationen aufgenommen und dem entspre-

chenden Indikator zugewiesen. 

Alle Flächen wurden mindestens zweimal begangen, wobei sich die Aufnahme der Pflanzen 

auf den Zeitraum Anfang bis Ende September beschränkte. Für einen Teil der Flächen 

konnten die Kartierungen des Stadtbiotopkartierers Herrmann Bösche verwendet werden.  

Alle Flächen und die jeweiligen Kriterienausprägungen sind dem Anhang I beigefügt. 

3.4.3 Nomenklatur 

Die Nomenklatur der Pflanzen richtete sich nach JÄGER (2017). Pflanzen, die nicht in diesem 

Werk gelistet waren (Acer tataricum subsp. ginnala, Crataegus x prunifolia 'MacLeod', 

Juniperus x pfizeriana, Sedum spurium, Silene coronaria und Tradescantia x andersioniana), 

wurden nach ERHARDT et al. (2014) benannt.  
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4 Ergebnisse 

4.1 Flächeneignung nach den gesetzten Mindestkriterien 

„Urbane Wildnisgebiete“ sind im Sinne dieser Masterarbeit kleine, (weitgehend) 

nutzungsfreie Gebiete innerhalb eines Stadtgebiets, auf denen ein möglichst 

unbeeinflusster Ablauf natürlicher Prozesse unter städtischen Einflüssen dauerhaft ge-

währleistet werden kann. 

Zur Abgrenzung von urbanem Grün dienen die oben genannten Mindestkriterien 

Nutzungsfreiheit, Dauerhafte Sicherung und Mindestgröße. 
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Es konnten 47 Flächen als potenzielle „urbane Wildnisgebiete“ ausgewiesen werden (siehe 

Abbildung 6). Sie erfüllen alle die oben genannten Mindestanforderungen.  

4.1.1 Gesetzlich geschütztes Biotop 

Für „urbane Wildnis“ eignen sich nicht alle gesetzlich geschützten Biotope im Stadtgebiet, da 

z.B. Sandmagerrasen nur durch Pflegeeingriffe langfristig gesichert werden können. Aus der 

Liste der gesetzlich geschützten Biotope konnten deshalb nur diejenigen Flächen ausgewählt 

werden, die durch unterlassene Pflege ihren Biotopstatus nicht verlieren. Im Bamberger 

Stadtgebiet eignen sich beispielsweise die gesetzlich geschützten Biotope Erlenbruch, Groß-

seggenried, sekundärer Auwald und Hochstaudenflur. Es konnten 23 gesetzlich geschützte 

Abbildung 6: "Urbane Wildnisgebiete" von Bamberg, die Zahlen 1 bis 47 bezeichnen die Gebiete. 
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Biotope als mögliche „urbane Wildnisflächen“ identifiziert werden. Ihre Größe variiert zwischen 

1,15 und 8,47 ha. Sechs der gesetzlich geschützten Biotope sind zusätzlich durch eine Fest-

setzung im Bebauungsplan geschützt.  

4.1.2 Geschützter Landschaftsbestandteil 

Von den im Kapitel 2.2.2 genannten Gebieten eignet sich nur die Tongrube bei Gaustadt als 

potenzielles „urbanes Wildnisgebiet, da dieses Gebiet als einziges keiner dauerhaften Pflege 

unterliegt. Die Tongrube hat eine Größe von 7,93 ha und wurde 1998 als geschützter 

Landschaftsbestandteil ausgewiesen. 

4.1.3 Landschaftsschutzgebiet 

In allen der vier genannten Landschaftsschutzgebiete finden periodische Pflegeeingriffe statt. 

Lediglich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes Röthelbachtal gibt es eine Fläche, die seit 

längerem keine Eingriffe im Sinne der Zustandserhaltung erfahren hat. Diese umschließt den 

Röthelbach von Nord nach Süd, hat eine Größe von 4,84 ha und kommt als „urbane 

Wildnisfläche“ in Frage. 

4.1.4 Bebauungsplan 

In den Bebauungsplänen der Stadt Bamberg konnten 13 potenzielle „urbane Wildnisflächen“ 

identifiziert werden. Sie sind als Biotopfläche, Ausgleichsfläche, Ankaufsfläche, Biotop-

entwicklungsfläche, öffentliche Grünfläche, Biotopersatz oder als Fläche für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt. Für diese Flächen 

wurden keine Pflegeeingriffe festgelegt. Die Größen variieren zwischen 0,14 und 3,98 ha. Alle 

Flächen wurden seit mindestens fünf Jahren nicht genutzt. Sechs Flächen wurden zusätzlich 

als gesetzlich geschützte Biotope erfasst. 

4.1.5 Baugesetzbuch 

Im Stadtgebiet kommen zwei Kompensationsflächen für Vorhaben im Außenbereich vor. Diese 

sind beide als mögliche „urbane Wildnisflächen“ geeignet, da sie seit mehr als fünf Jahren 

existieren und nicht genutzt oder gepflegt werden. Ihre Größe beträgt 0,14 und 0,23 ha.  

4.1.6 Ökoflächenkataster/ Ausgleichs- und Ersatzflächen  

Im Bamberger Stadtgebiet kommen drei Ankaufsflächen vor, die im Ökoflächenkataster 

gelistet werden. Sie sind im Besitz der Stadt Bamberg und allesamt als potenzielle „urbane 
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Wildnisgebiete“ denkbar, da sie nicht veräußert und seit längerem nicht gepflegt werden. Die 

Größenabmessungen belaufen sich auf 0,25; 1,39 und 6,08 ha. 

4.1.7 Klasse 1 Wälder der Bayerischen Staatsforsten 

Alle vier Klasse 1 Wälder unterliegen der Hiebsruhe und es finden keine Holznutzungen und 

Pflanzungen mehr statt (BAYERISCHE STAATSFORSTEN FORCHHEIM 2013). Aussagen über die 

letzten Holzerntemaßnahmen in den Klasse 1 Wäldern im Bruderwald sind durch die Einsicht 

in die Forsteinrichtungen nicht möglich. Die Holzerntemaßnahmen wurden in diesen 

Beständen nicht mit Flächenbezug angegeben und können demnach nicht nachvollzogen 

werden (KEILHOLZ 2017, pers. Mitteilung). Für die drei Bestände in den Gebieten Brand und 

Wasserwand können vom Revierleiter nur sichere Aussagen über eine Nichtnutzung ab dem 

Jahr 2010 gemacht werden. Der Bestand im Gebiet Wolfsruhe wurde 1978 als 

Naturwaldreservat (NWR) ausgewiesen und unterliegt seitdem der Hiebsruhe (SCHULTHEIß 

2017, pers. Mitteilung). Alle Gebiete wurden demnach seit mindestens fünf Jahren nicht 

genutzt. Die Flächengrößen der im Jahre 2013 unter Schutz gestellten Klasse 1 Wälder haben 

eine Größenausdehnung von 1,80; 13,10 und 16,03 ha. Das Naturwaldreservat Wolfsruhe hat 

eine Größe von 46,04 ha. Demnach eigenen sich alle vier Bestände als mögliche „urbane 

Wildnisflächen“. 

4.1.8 Wald im Stadtgebiet ohne Nutzung 

Wälder im Stadtgebiet ohne Nutzung erfüllen ebenfalls die Kriterien zur Ausweisung als 

„urbane Wildnis“. Die Größenausprägungen der fünf in Frage kommenden Wälder ohne 

Nutzung variiert zwischen 1,00 und 2,47 ha. Zwei der Wälder werden zusätzlich durch einen 

Bebauungsplan geschützt.  

Anmerkung: Im Stadtgebiet von Bamberg gilt weiterhin eine Baumschutzverordnung (Stadt 

Bamberg 1993), deren gesetzliche Grundlage § 29 BNatSchG ist. Verwaldete Sukzessions-

flächen, die sich im Geltungsbereich der Baumschutzverordnung befinden, unterstehen auch 

dieser. 

4.1.9 Pachtflächen 

Im Bamberger Stadtgebiet besteht ein langanhaltender und unbefristeter Pachtvertrag für eine 

Sukzessionsfläche in der Nähe des Gleisdreiecks. Der Pachtvertrag besteht seit dem Jahr 

1990. Nutzungen und Pflegeeingriffe fanden auf dieser Fläche seitdem nicht mehr statt. Sie 

hat eine Größe von 0,84 ha und kommt als potenzielles „urbanes Wildnisgebiet“ in Frage. 
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4.1.10 Geeignete „urbane Wildnisgebiete“ der Stadt Bamberg 

Die in den Kapitels 4.1.1 bis 4.1.9 beschriebenen möglichen „urbanen Wildnisgebiete“ in der 

Stadt Bamberg werden in Tabelle 10 zusammengefasst dargestellt. In dieser werden zur 

besseren Übersichtlichkeit folgende Abkürzungen verwendet: 

§ 30 BNatSchG = gesetzlich geschütztes Biotop in Verbindung mit Art. 23 BayNatSchG; B-

Plan = Bebauungsplan; BWaldG/ BayWaldG = Bundes- und Bayerisches Waldgesetz; WHG = 

Wasserhaushaltsgesetz; NWR = Naturwaldreservat; GLB = geschützter Landschaftsbestand-

teil; LSG = Landschaftsschutzgebiet. 

Tabelle 10: Auswahl der potenziellen "urbanen Wildnisflächen" von Bamberg. 

Flächen-Nr. Größe [ha] Schutz Beschreibung 

1 0,24 § 30 BNatSchG, B-Plan Ausgleichs- und Ersatzfläche 

2 1,32 BWaldG/ BayWaldG Wald 

3 0,55 § 30 BNatSchG Erlenbruch 

4 0,84 § 30 BNatSchG Großseggenried 

5 4,70 BWaldG/ BayWaldG Wald 

6 0,76 B-Plan Öffentliche Grünfläche 

7 1,59 B-Plan Öffentliche Grünfläche ohne Pflege 

8 0,25 Eigentum Stadt BA Ankaufsfläche 

9 1,59 § 30 BNatSchG Ausgleichs- und Ersatzfläche 

10 0,70 § 30 BNatSchG, B-Plan Ankaufsfläche, Ausgleichs- und Ersatzfläche 

11 3,98 B-Plan Ankaufsfläche 

12 1,26 BWaldG/ BayWaldG Wald 

13 6,08 § 30 BNatSchG Ankaufsfläche 

14 1,83 § 30 BNatSchG Waldaufwuchs 

15 0,27 § 30 BNatSchG, B-Plan Ausgleichsfläche 

16 0,53 § 30 BNatSchG Sekundärer Auwald 

17 1,40 § 30 BNatSchG Sekundärer Auwald 

18 8,47 § 30 BNatSchG, WHG Sekundärer Auwald 

19 1,27 § 30 BNatSchG, WHG Gehölzsukzession 

20 1,39 Eigentum Stadt BA Ankaufsfläche 

21 46,04 Klasse 1 Wald, NWR Naturwaldreservat Wolfsruhe 

22 1,80 Klasse 1 Wald Wald 
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Flächen-Nr. Größe [ha] Schutz Beschreibung 

23 16,03 Klasse 1 Wald Wald 

24 13,10 Klasse 1 Wald Wald 

25 0,43 B-Plan Ausgleichs- und Ersatzfläche 

26 0,36 § 30 BNatSchG, B-Plan Ankaufsfläche, Ausgleichs- und Ersatzfläche 

27 0,39 § 30 BNatSchG, B-Plan Ausgleichsfläche 

28 0,37 § 30 BNatSchG Feldgehölz, Wald 

29 0,84 Gepachtet von der Stadt BA Sukzessionsfläche 

30 0,14 B-Plan Öffentliche Grünfläche 

31 3,78 § 30 BNatSchG Sekundärer Auwald 

32 1,94 § 30 BNatSchG Sekundärer Auwald 

33 3,64 § 30 BNatSchG Sekundärer Auwald 

34 3,04 § 30 BNatSchG Sandaufschüttung 

35 5,40 § 30 BNatSchG Sekundärer Auwald 

36 2,03 
BWaldG/ BayWaldG 
Baumschutzverordnung 

Wald im Stadtgebiet ohne Nutzung 

37 2,03 
BWaldG/ BayWaldG 
Baumschutzverordnung 

Wald im Stadtgebiet ohne Nutzung 

38 7,93 GLB Tongrube bei Gaustadt Tonabbaugelände 

39 4,84 LSG Röthelbachtal Bachaue 

40 0,14 BauGB 
Kompensationsfläche für Vorhaben im 
Außenbereich 

41 0,38 § 30 BNatSchG Großseggenried, Hochstaudenflur 

42 0,26 § 30 BNatSchG Teich 

43 1,00 
BWaldG/ BayWaldG 
Baumschutzverordnung, B-Plan 

Wald im Stadtgebiet ohne Nutzung 

44 2,47 
BWaldG/ BayWaldG 
Baumschutzverordnung, B-Plan 

Wald im Stadtgebiet ohne Nutzung 

45 2,47 
BWaldG/ BayWaldG 
Baumschutzverordnung 

Wald im Stadtgebiet ohne Nutzung 

46 1,15 § 30 BNatSchG, B-Plan Ausgleichs- und Ersatzfläche 

47 0,23 BauGB 
Hochstaudenflur, Kompensationsfläche für 
Vorhaben im Außenbereich 
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4.2 Ausprägungen der Indikatoren für Qualitätskriterien und Zusatzkriterium 

Für die Ermittlung der Ausprägungen der jeweiligen Indikatoren der Qualitätskriterien und des 

Zusatzkriteriums wurden GIS, Geländebegehungen und städtische Daten genutzt. Die 

Prozentanteile der jeweiligen Klassen wurden gerundet, sodass teilweise leichte Rundungs-

fehler vorkommen. 

4.2.1 Vollständigkeit  

Hinsichtlich der Vollständigkeit (Flächengröße) lässt sich in Tabelle 11 fest-stellen, dass nur 

sehr wenige Flächen (6 %) der größten Flächengröße zugeordnet werden können. Mehr als 

ein Fünftel der Flächen (21 %) liegt in der zweiten Wertstufe. Die Mehrheit der Flächen (47 %) 

ist maximal 2,5 ha groß.  

Tabelle 11: Anzahl der „urbanen Wildnisflächen“ in den jeweiligen Größenklassen. 

Wertstufe Größenklasse in [ha] Flächenanzahl 

1 >12,5 03 

2 >2,5-12,5 10 

3 >0,5-2,5 22 

4 0,1-0,5 12 

 

4.2.2 Habitattradition 

Der Tabelle 12 lassen sich hinsichtlich der Habitattradition (Alter) folgende Sachverhalte 

entnehmen. Wenige Sukzessionsflächen sind älter als 45 Jahre (17 %). Das Gros der Flächen 

(60 %) weist ein Alter zwischen 15 und 45 Jahren auf. Fast ein Viertel der Flächen (23 %) ist 

jünger als 15 Jahre. 

Tabelle 12: Anzahl der "urbanen Wildnisflächen" in den jeweiligen Altersklassen. 

Wertstufe Altersklasse Flächenanzahl 

1 vor 1947 01 

2 1947-1954 02 

3 1954-1972 05 

4 1972-2002 28 

5 2002-dato 11 
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4.2.3 Ungestörtheit 

Den beiden kompakteren Flächenanordnungen können fast die Hälfte der Flächen (43 %) 

zugeordnet werden. Mehr als die Hälfte der Flächen (57 %) hat einen schlechteren 

Flächenzuschnitt als 0,50. Die Ausprägung der Kompaktheitsklassen spiegelt Tabelle 13 

wieder. 

Tabelle 13: Anzahl der "urbanen Wildnisflächen" in den jeweiligen Kompaktheitsklassen. 

Wertstufe Kompaktheitsklasse Flächenanzahl 

1 >0,75 (sehr kompakt, sehr wenige mögliche Randeffekte) 06 

2 >0,50-0,75 (eher kompakt, wenige mögliche Randeffekte) 14 

3 >0,25-0,50 (eher unkompakt, viele mögliche Randeffekte) 19 

4 ≤0,25 (sehr unkompakt, sehr viele mögliche Randeffekte) 08 

 

4.2.4 Konnektivität 

Der Tabelle 14 lassen sich hinsichtlich der Konnektivität folgende Sachverhalte entnehmen. 

Fast die Hälfte der Flächen (47 %) hat eine Anbindung an mindestens eine „urbane 

Wildnisfläche“. Genauso viele Flächen (47 %) liegen in einer durchgrünten Umgebung. Einige 

wenige Flächen (6 %) liegen „isoliert“ im Stadtgebiet. 

Tabelle 14: Anzahl der "urbanen Wildnisflächen" in den jeweiligen Anbindungsklassen. 

Wertstufe Anbindungsklassen Flächenanzahl 

1 Verbundfläche (Anbindung an mehrere „urbane Wildnisflächen“) 05 

2 Verbundteilfläche (Anbindung an eine „urbane Wildnisfläche“) 17 

3 Einzelfläche in einer durchgrünten Umgebung (Anbindung an eine Grünanlage) 22 

4 
isolierte Einzelflächen (keine/ sehr geringe Anbindung an eine umliegende 
Grünanlage oder „urbane Wildnisfläche“) 

03 

 

4.2.5 Vielfalt 

Wenige Flächen (11 %) weisen alle vier möglichen Strukturformationen auf. Über ein Viertel 

der Flächen (28 %) besitzt 3 Strukturformationen. Die Mehrzahl der Flächen (43 %) ist 

strukturarm. Fast ein Fünftel aller Flächen (19 %) ist monostrukturiert. Die Ausprägungen der 

Strukturvielfalt spiegelt Tabelle 15 wieder. 
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Tabelle 15: Anzahl der "urbanen Wildnisflächen" in den jeweiligen Strukturvielfaltsklassen. 

 

 

 

 

4.2.6 Habitateignung 

Anhand von Tabelle 16 können die Sachverhalte bezüglich der Habitateignung entnommen 

werden. Sehr wenige Flächen (4 %) haben eine hohe Bedeutung für den Artenschutz. Fast 

die Hälfte der Flächen (49 %) hat eine mittlere Bedeutung für den Artenschutz, wobei einer 

ähnlichen Flächenanzahl (47 %) eine geringe Bedeutung zugewiesen werden kann.  

Tabelle 16: Anzahl der "urbanen Wildnisflächen" in den jeweiligen Klassen für die Bedeutung für den Artenschutz. 

Wertstufe Bedeutung für den Artenschutz Flächenanzahl 

1 
hohe Bedeutung für den Artenschutz (mehr als 3 Arten der Gefährdungsstufe 1 bis 
3) 

02 

2 
mittlere Bedeutung für den Artenschutz (1 bis 3 Arten der Gefährdungsstufe 1 bis 
3) 

23 

3 
geringe Bedeutung für den Artenschutz (nur Vorkommen von Arten der 
Gefährdungsstufe – und 4) 

22 

4.2.7 Naturnähe 

Der Tabelle 17 lassen sich hinsichtlich der Naturnähe folgende Sachverhalte feststellen. Fast 

die Hälfte der Flächen (49 %) weist geringe Neophytenzahlen auf, wobei mehr als die Hälfte 

der Flächen (51 %) mittlere bis hohe Neophytenzahlen beherbergt. 

Tabelle 17: Anzahl der "urbanen Wildnisflächen" in den jeweiligen Neophytenklassen. 

Wertstufe Strukturvielfalt Flächenanzahl 

1 sehr strukturreiche Fläche (4 Strukturformationen) 05 

2 strukturreiche Fläche (3 Strukturformationen) 13 

3 strukturarme Fläche (2 Strukturformationen) 20 

4 monostrukturierte Fläche (1 Strukturformation) 09 

Wertstufe Klassen für Neophyten Flächenanzahl 

1 weitgehend unbesiedelt von Neophyten (bis zu 1 Neophyt) 08 

2 besiedelt von Neophyten (2-3 Neophyten) 15 

3 mittlere Anzahl von Neophyten (4-10 Neophyten) 14 

4 hohe Anzahl von Neophyten (mehr als 10 Neophyten) 10 
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4.2.8 Zusatzkriterium Wildniserfahrung und Umweltbildung 

„Wildniserfahrung und Umweltbildung“ wurde von drei Experten unabhängig voneinander als 

Zusatzkriterium innerhalb der Experteninterviews genannt. Die „urbanen Wildnisflächen“ 

wurden nach diesem Kriterium ebenfalls bewertet. 

Wie bereits im Kapitel 1.8.1 und 1.8.2 erwähnt, stellen „urbane Wildnisgebiete“ nicht nur 

ökologische Besonderheiten innerhalb eines Stadtgebiets dar. Sie bieten auch der Bevölker-

ung Räume für Naturerfahrungen, Erholung und Umweltbildung. Als messbare Größe wurde 

für das Zusatzkriterium der Indikator Zugänglichkeit veranschlagt. Flächen können von der 

Bevölkerung wahrgenommen werden, wenn sie zugänglich sind. Die Zugänglichkeit 

beschränkt sich hierbei nicht nur auf Wege, die durch eine „urbane Wildnisfläche“ führen, 

sondern auch entlang einer solchen Fläche verlaufen. Weiterhin ist eine Fläche zugänglich, 

wenn sie nicht durch Zäune, dichte Hecken oder dergleichen eingefriedet ist. 

Bezüglich der Wildniserfahrung und Umweltbildung lassen sich anhand von Tabelle 18 

folgende Sachverhalte für das Kriterium Wildniserfahrung und Umweltbildung feststellen. Fast 

durch alle Flächen (91 %) verläuft ein Weg, bzw. die Flächen liegen entlang eines Weges. Die 

anderen wenigen Flächen (9 %) sind allesamt gut bzw. mäßig geeignet. Keine der Flächen ist 

ungeeignet für die Wildniserfahrung und Umweltbildung. 

Tabelle 18: Anzahl der "urbanen Wildnisflächen" in den jeweiligen Wildniserfahrungs- und Umweltbildungsklassen. 

Eignung Wildniserfahrung und Umweltbildung Flächenanzahl 

sehr gut geeignet zugänglich durch einen Weg bzw. entlang eines Weges 43 

gut geeignet zugänglich, ohne Weg 02 

mäßig geeignet einsehbar, aber nicht zugänglich 02 

ungeeignet nicht einsehbar 00 

 

4.3 Expertenbefragung 

Für die Bewertung innerhalb der einzelnen Qualitätskriterien und zwischen den Qualitäts-

kriterien wurden Experteninterviews durchgeführt. Hierfür sollten die Experten ihre 

Einschätzung dazu geben, (1) wie die Ausprägungen eines jeden gelisteten Kriteriums zu 

werten sind und (2) welches Gewicht jedes Kriterium in Relation zu den anderen wert-

gebenden Qualitätskriterien haben soll. Weiterhin hatten die Experten die Möglichkeit, 

zusätzliche Kriterien zu nennen und diese in genannter Weise zu bewerten. 
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Nachfolgende Tabelle zeigt die einzelnen Expertenaussagen zu den genannten Kriterien.  

Tabelle 19: Aussagen der Experten A bis H. 

  Expertenaussagen   

Größenklassen Wertstufe A B C D E F G H  

relativer 
Mittelwert 

>12,5 1 1 8 10 4 10 9 10 8  8 

>2,5-12,5 2 1 4 2 3 4 8 5 5  4 

>0,5-2,5 3 1 2 1 2 2 3 2 3  2 

0,1-0,5 4 1 1 0 1 1 1 -2 1  1 

Altersklasse Wertstufe           

vor 1947 1 1 1 10 5 8 9 3 5  5 

1947-1954 2 1 1 8 4 7 5 1 4  3,5 

1954-1972 3 1 1 4 3 6 4 0 3  2,5 

1972-2002 4 1 1 1 2 3 2 -1 2  1,5 

2002-dato 5 1 1 0 1 1 1 -1 1  1 

Kompaktheitsklasse Wertstufe           

>0,75 1 9 2 4 4 8 5 5 4  5 

>0,5-0,75 2 7 1 1 3 6 3 4 3  3,5 

>0,25-0,5 3 5 1 -1 2 3 0 2 2  1,5 

≤0,25 4 3 1 -2 1 1 -1 1 1  0,5 

Anbindung an den Freiraum Wertstufe           

Verbundfläche 1 9 8 4 4 8 10 10 4  7 

Verbundteilfläche 2 7 8 2 3 5 4 6 3  4,5 

Einzelfläche mit durchgrünter Umgebung 3 6 2 1 2 2 2 3 2  2 

isolierte Einzelfläche 4 5 1 -2 1 1 -1 -1 1  0,5 

Strukturvielfalt Wertstufe           

4 Strukturtypen 1 9 1 4 4 6 9 10 8  6,5 

3 Strukturtypen 2 8 1 3 3 4 5 5 4  4 

2 Strukturtypen 3 7 1 2 2 2 1 2 2  2 

1 Strukturtyp 4 6 1 1 1 1 0 1 1  1 

Bedeutung für den Artenschutz Wertstufe           

>3 Vorkommen von 1-3 1 9 1 3 3 4 6 10 8  5,5 

1-3 Vorkommen von 1-3 2 8 1 2 2 2 3 3 4  2,5 

nur Vorkommen von - und 4 3 5 1 1 1 1 1 0 1  1 

Neophytenklassen Wertstufe           

1 Neophyt 1 1 1 2 10 8 10 1 4  4,5 

2-3 Neophyten 2 1 1 1 1 6 9 -1 3  2 

4-10 Neophyten 3 1 1 1 -1 4 -1 -2 2  0,5 

>10 Neophyten 4 1 1 0 -3 2 -3 -3 1  -0,5 

 

Die Bewertungen der einzelnen Experten unterscheiden sich teilweise stark voneinander. Für 

die Gewichtung der Wertstufen innerhalb der einzelnen Indikatoren und die Wertung der 

verschiedenen Indikatoren zueinander wurde deshalb der relative Mittelwert genutzt. 
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Relationen zwischen den Indikatoren 

In Abbildung 7 sind die relativen Mittelwerte für die Gewichtung der einzelnen Indikatoren 

untereinander dargestellt, die sich aus den Angaben der befragten Experten ergeben. Die 

Größe wurde als stärkster Indikator ermittelt. Danach folgen mit geringer Abstufung die 

Kriterien Kompaktheit, Strukturvielfalt, Bedeutung für den Artenschutz, Alter und Anbindung 

an den Freiraum. Deutlich unterproportional gewichtet ist das Kriterium Neophyten. 

 

Abbildung 7: Relationen zwischen den Indikatoren der Kriterien. Die Zahlen zeigen den jeweiligen relativen Mittelwert aus der 
Expertenbefragung an. 

In Tabelle 20 werden die Ergebnisse der Expertenbefragung aufgelistet. Der jeweilige Zahlen-

wert in den Tabellen spiegelt den relativen Mittelwert für die jeweilige Klasse innerhalb des 

Kriteriums wieder. Die Relation des jeweiligen Indikators dient als Multiplikator für die 

dazugehörigen Indikatorenklassen, sodass durch Multiplikation von Zahlenwert und 

Multiplikator ein Punktewert je Indikatorenausprägung resultiert.  
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Relationen zwischen den Indikatoren für die 
Qualitätskriterien



Ergebnisse 

52 
 

Tabelle 20: Punktewerte je Indikatorenausprägung für die „urbane Wildnis“ anhand der Expertenbefragung. 

Wertstufe Klassen Zahlenwert Multiplikator Punktewert 

Vollständigkeit (Größe) 

1 >12,5 ha 8 

5,5 

44 Punkte 

2 >2,5-12,5 ha 4 22 Punkte 

3 >0,5-2,5 ha 2 11Punkte 

4 0,1-0,5 ha 1 5,5 Punkte 

Habitattradition (Alter) 

1 vor 1947 5,0 

4 

20 Punkte 

2 1947-1954 3,5 14 Punkte 

3 1954-1972 2,5 10 Punkte 

4 1972-2002 1,5 6 Punkte 

5 2002-dato 1,0 4 Punkte 

Ungestörtheit (Kompaktheit) 

1 >0,75 (sehr kompakt, sehr wenige mögliche 
Randeffekte) 

5,0 

5 

25 Punkte 

2 
>0,5-0,75 (eher kompakt, wenige mögliche 
Randeffekte) 

3,5 17,5 Punkte 

3 
>0,25-0,5 (eher unkompakt, viele mögliche 
Randeffekte) 

1,5 7,5 Punkte 

4 
≤0,25 (sehr unkompakt, sehr viele mögliche 
Randeffekte) 

0,5 2,5 Punkte 

Konnektivität (Anbindung an den Freiraum) 

1 
Verbundfläche (Anbindung an mehrere „urbane 
Wildnisflächen“) 

7,0 

4 

28 Punkte 

2 
Verbundteilfläche (Anbindung an eine „urbane 
Wildnisfläche“) 

4,5 16 Punkte 

3 
Einzelfläche in einer durchgrünten Umgebung 
(Anbindung an eine Grünanlage) 

2,0 8 Punkte 

4 
isolierte Einzelflächen (keine/ sehr geringe 
Anbindung an eine umliegende Grünanlage oder 
„urbane Wildnisfläche“) 

0,5 2 Punkte 

Vielfalt (Strukturvielfalt) 

1 sehr strukturreiche Fläche (4 Strukturformationen) 6,5 

4,5 

29,25 Punkte 

2 strukturreiche Fläche (3 Strukturformationen) 4,0 18 Punkte 

3 strukturarme Fläche (2 Strukturformationen) 2,0 9 Punkte 

4 monostrukturierte Fläche (1 Strukturformation) 1,0 4,5 Punkte 

Habitateignung (Bedeutung für den Artenschutz) 

1 
hohe Bedeutung für den Artenschutz (mehr als 3 
Arten der Gefährdungsstufe 1 bis 3) 

5,5 4,5 24,75 Punkte 
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2 
mittlere Bedeutung für den Artenschutz (1 bis 3 
Arten der Gefährdungsstufe 1 bis 3) 

2,5 11,25 Punkte 

3 
geringe Bedeutung für den Artenschutz (nur Vor-
kommen von Arten der Gefährdungsstufe – und 4) 

1,0 04,5 Punkte 

Naturnähe (Neophyten) 

1 
weitgehend unbesiedelt von Neophyten (bis zu 1 
Neophyt) 

+4,5 

2,5 

11,25 Punkte 

2 besiedelt von Neophyten (2-3 Neophyten) +2,0 -5 Punkte 

3 mittlere Anzahl von Neophyten (4-10 Neophyten) -0,5 1,25 Punkte 

4 
hohe Anzahl von Neophyten (mehr als 10 Neo-
phyten) 

-0,5 -1,25 Punkte 

 

Neben den vorgegebenen Qualitätskriterien hatten die Experten die Möglichkeit, weitere Kri-

terien für die Bewertung der „urbanen Wildnis“ von Bamberg zu ergänzen. Das Kriterium 

Wildniserfahrung und Umweltbildung wurde dreimal gesondert genannt. Es wurde als 

Zusatzkriterium in die Bewertung aufgenommen. Hierfür wurde durch die fehlenden bzw. 

wenigen Expertenangaben kein Punktesystem angewendet. 

Die Kriterien Dauerhaftigkeit, Langfristigkeit, Wildniskonsequenz, Totholz, potenzielle 

natürliche Vegetation, Behandlungsgeschichte und Erschließung wurden jeweils einmal 

genannt. Sie finden keine Berücksichtigung bei der Bewertung, werden jedoch in der Diskus-

sion aufgegriffen. 

4.4 Gesamtbewertung 

Die Bewertungszahl einer Fläche errechnet sich anhand der Addition der Punktwerte in den 

sieben genannten Qualitätskriterien. Weiterhin wurde die Eignung für die Wildniserfahrung und 

Umweltbildung abgeschätzt. 

Für die naturschutzfachliche Bewertung innerhalb der Qualitätskriterien erfolgte die Einteilung 

in eine gleichmäßig dreistufige Werteskala. Durch die Addition der maximal möglichen 

Punktewerte der sieben Qualitätskriterien können bis zu 179 Wertpunkte erreicht werden. Der 

Tabelle 21 und Abbildung 8 lassen sich bezüglich der Gesamtbewertung folgende Ergebnisse 

entnehmen. Mehr als ein Viertel (28%) der Flächen weist einen mäßigen Zustand für „urbane 

Wildnis“ auf. Mehr als zwei Drittel (70 %) der Flächen hat einen guten Zustand. Eine Fläche 

hat einen sehr guten Zustand für „urbane Wildnis“.  
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Tabelle 21: Gesamtbewertung der Qualitätskriterien für die "urbane Wildnis" am Beispiel von Bamberg (Zahlen im 
Wertpunktebereich wurden gerundet). 

 

 

 

 

Abbildung 8: Zustand der "urbanen Wildnisflächen" von Bamberg. Die Evaluierung erfolgte  anhand von sieben 
Qualitätskriterien. 

Gemäß dem Zusatzkriterium Wildniserfahrung und Umweltbildung eignen sich der Großteil 

der Flächen sehr gut für die Wildniserfahrung und Umweltbildung, alle anderen Flächen eignen 

sich gut bis mäßig (siehe Abbildung 9).  

1

33

13

sehr gut gut mäßig

Zustand der "urbanen Wildnisflächen" von 
Bamberg

Zustand Wertpunktebereich Anzahl der Flächen 

mäßig (≤33 %) bis 60 13 

gut (>33 % bis 66 %) 60,5-119,5 33 

sehr gut (>66 %) 120-179 01 
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Abbildung 9: Zustand der "urbanen Wildnisflächen" von Bamberg anhand des Zusatzkriterium Wildniserfahrung und 
Umweltbildung. 

Anhand von Tabelle 22 wird die Bewertung für jede „urbane Wildnisfläche“ aufgezeigt. 

Tabelle 22: Gesamtbeurteilung der "urbanen Wildnisflächen" von Bamberg. 

43

2 2
0

sehr gut geeignet gut geeignet mäßig geeignet nicht geeignet

Eignung für Wildniserfahrung und 
Umweltbildung

Flächennummer Eignung nach Qualitätskriterien Eignung nach Zusatzkriterium 

1 mäßig sehr gut 

2 gut mäßig 

3 gut sehr gut 

4 gut sehr gut 

5 gut sehr gut 

6 mäßig sehr gut 

7 gut sehr gut 

8 mäßig sehr gut 

9 gut sehr gut 

10 gut sehr gut 

11 gut sehr gut 

12 gut sehr gut 

13 gut sehr gut 

14 gut sehr gut 

15 mäßig sehr gut 

16 mäßig sehr gut 

17 gut sehr gut 

18 gut sehr gut 

19 mäßig sehr gut 

20 gut sehr gut 
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Flächennummer Eignung nach Qualitätskriterien Eignung nach Zusatzkriterium 

21 sehr gut sehr gut 

22 gut sehr gut 

23 gut sehr gut 

24 gut sehr gut 

25 mäßig sehr gut 

26 gut sehr gut 

27 gut sehr gut 

28 gut sehr gut 

29 gut sehr gut 

30 mäßig sehr gut 

31 gut sehr gut 

32 gut gut 

33 gut gut 

34 gut sehr gut 

35 gut sehr gut 

36 mäßig mäßig 

37 mäßig sehr gut 

38 gut sehr gut 

39 gut sehr gut 

40 mäßig sehr gut 

41 gut sehr gut 

42 gut sehr gut 

43 gut sehr gut 

44 gut sehr gut 

45 gut sehr gut 

46 mäßig sehr gut 

47 mäßig sehr gut 
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Anhand von Fläche 21, 32 und 36 werden Beispiele für die jeweiligen Ausprägungen und 

Wertstufen vorgestellt. Diese Flächen bilden alle sechs möglichen Eignungen nach 

Qualitätskriterien und Zusatzkriterium ab (siehe Abbildung 10 und Tabelle 23).  

Fläche 21 weist mit 46,04 ha die größte Flächengröße unter allen „urbanen Wildnisflächen“ 

auf. Sie wurde bereits 1978 als Naturwaldreservat ausgewiesen, hat eine Kompaktheit von 

0,64 und ist eine Teilfläche des Bruderwaldes. Aufgrund dessen kommen lediglich zwei 

Strukturformationen vor. Auf Fläche 21 sind mit Abies alba, Genista germanica, Serratula 

tinctoria und Sorbus torminalis vier Rote-Liste-Arten vorhanden, Impatiens parviflora kommt 

als neophytische Art vor. Durch das Naturwaldreservat verlaufen mehrere Wanderwege. 

Fläche 32 hat eine Flächengröße von 1,94 ha und eine Kompaktheit von 0,28. Verlässliche 

Aussagen über eine Nichtnutzung ließen sich erst ab dem Zeitraum 1972 bis 2002 machen. 

Der sekundäre Auwald befindet sich in der Nähe einer weiteren „urbanen Wildnisfläche“ und 

weist alle vier Strukturformationen auf. Lediglich Impatiens parviflora (Neophyt) konnte kartiert 

werden. Die Fläche liegt nicht entlang eines Weges, ist jedoch über die angrenzenden 

Flurstücke erreichbar. 

Fläche 36 weist eine Flächengröße von 2,03 ha und eine Kompaktheit von 0,30 auf. Der Wald 

im Stadtgebiet ohne Nutzung wurde ca. 1972 durch die Neuanlage der städtischen Kläranlage 

mit zahlreichen Neophyten (Acer negundo, Acer saccharinum, Aesculus hippocastanum, 

Catalpa bignonioides, Gleditsia triacanthos, Juniperus x pfizeriana, Larix decidua, Malus 

pumila, Philadelphus coronarius, Picea omorika, Picea pungens, Pinus nigra, Popolus x 

canadensis, Prunus domestica, Pseudotsuga menziesii, Pyrus communis, Quercus rubra, 

Abbildung 10: Vergleich der Flächen 21, 32 und 36. Maßstab 1:10.000. 
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Rhus typhina, Robinia pseudoacatia, Symphoricarpos albus und Thuja plicata) angelegt und 

seitdem nicht genutzt. Abies alba und Taxus baccata konnten als Rote-Liste-Arten kartiert 

werden. Auf der Fläche kommen drei Strukturformationen vor. Sie liegt isoliert im Stadtgebiet 

und ist durch den umgebenden Zaun für die Stadtbewohner nicht zugänglich. Tabelle 23 

veranschaulicht die Ausprägungen zu den jeweiligen Kriterien. 

Tabelle 23: Wertstufen zu den jeweiligen Ausprägungen der Flächen 21, 32 und 36. 

F
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c
h

e
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1
 

Qualitätskriterien Wertstufe Wertpunkte Ergebnis 

Vollständigkeit  1 44,00  

Habitattradition 4 6,00  

Ungestörtheit 2 17,50  

Konnektivität 3 8,00  

Vielfalt 3 9,00  

Habitateignung 1 24,75  

Naturnähe 1 11,25  

Gesamtpunktzahl 120,50 sehr gut 

Zusatzkriterium    

Wildniserfahrung und Umweltbildung 1 - sehr gut 
  

F
lä

c
h

e
 3

2
 

Qualitätskriterien Wertstufe Wertpunkte  

Vollständigkeit  3 11,00  

Habitattradition 4 6,00  

Ungestörtheit 3 7,50  

Konnektivität 2 18,00  

Vielfalt 1 29,25  

Habitateignung 3 4,50  

Naturnähe 1 11,25  

Gesamtpunktzahl 87,50 gut 

Zusatzkriterium    

Wildniserfahrung und Umweltbildung 2 - gut 

  

F
lä

c
h

e
 3

6
 

Qualitätskriterien Wertstufe Wertpunkte  

Vollständigkeit  3 11,00  

Habitattradition 4 6,00  

Ungestörtheit 3 7,50  

Konnektivität 4 2,00  

Vielfalt 2 18,00  

Habitateignung 2 11,25  

Naturnähe 4 -1,25  

Gesamtpunktzahl 54,50 mäßig 

Zusatzkriterium    

Wildniserfahrung und Umweltbildung 3 - mäßig 
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Abbildung 11 zeigt ein Bild der Flächen 21, 32 und 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 11: Bilder von den Flächen 21, 32 und 36 

Fläche 21 

Fläche 32 

Fläche 36 



Diskussion und Schlussfolgerungen 

60 
 

5 Diskussion und Schlussfolgerungen 

Schwerpunkt dieser Arbeit war es, die Definition von KOWARIK (2015) für „urbane Wildnis“ zu 

erweitern, um potenzielle „urbane Wildnisflächen“ am Beispiel von Bamberg zu identifizieren. 

Für die Abgrenzung von städtischem Grün wurden Mindestkriterien festgelegt. Mittels Ex-

perteninterviews wurden Qualitätskriterien bewertet und ein nachträglich definiertes Kriterium 

genannt. Anschließend erfolgte die Evaluierung der potenziellen Flächen durch die Kriterien. 

Zuletzt erfolgte eine Gesamtbewertung der Flächen. 

Die genannten Mindest-, Qualitäts- und Zusatzkriterien wurden für das gesamte Stadtgebiet 

angewendet. Es wurden damit 47 potenzielle „urbanen Wildnisgebiete“ identifiziert und 

bewertet. Anhand von Qualitätskriterien erfolgte die naturschutzfachliche Bewertung. Lediglich 

eine Fläche im Stadtgebiet wies einen sehr guten Zustand auf, 30 Flächen einen guten und 

16 Gebiete einen mäßigen Zustand als „urbane Wildnis“. Durch das Zusatzkriterium wurde die 

Wildniserfahrung und Umweltbildung der Bevölkerung bewertet. Resultierend hieraus 

eigneten sich von 47 Flächen 43 Flächen sehr gut, zwei gut und zwei weitere mäßig.  

5.1 Mindestkriterien 

Für die Wahl der Mindestkriterien wurde die Wildnisdefinition im Sinne der NBS herangezogen. 

Die ausgearbeiteten Kriterien konnten für die Identifikation potenzieller Flächen genutzt 

werden. Sie scheinen als Mindestanforderungen für „urbane Wildnis“ gerechtfertigt zu sein. 

Allerdings muss erwähnt werden, dass viele naturschutzfachlich wertvolle Flächen innerhalb 

des Stadtgebiets ausgeschlossen wurden. So ist in Einzelfällen zu diskutieren, ob das Min-

destkriterium Dauerhafte Sicherung angewendet werden muss. Private Liegenschaften 

könnten somit in die Suchkulisse aufgenommen werden, wenn verlässliche Aussagen zu-

gunsten einer „dauerhaften Wildnisentwicklung“ gemacht werden können. Auch ist im 

Zusammenhang mit Dauerhaftigkeit zu erwähnen, dass einige Flächen keinen besonders 

hohen Schutzstatus haben, z.B. Wälder im Stadtgebiet ohne Nutzung oder etwa die Pacht-

fläche. Bei diesen Sonderfällen kann nicht von einem wirklich dauerhaften Schutz gesprochen 

werden. Diese Tatsache wird auch von den Experten B und C in ihren Aussagen im Be-

wertungsbogen bekräftigt. 
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Das Kriterium Nutzungsfreiheit (Aus-

setzen der Pflege) eignete sich sehr 

gut für die Identifikation von 

potenziellen „urbanen Wildnis-

gebieten“. Die Nutzungsfreiheit konnte 

durch die Einsicht in das Öko-

flächenkataster, in Bebauungspläne, 

Luftbilder und dergleichen bestimmt 

werden. Als Sonderfall muss in dieser 

Hinsicht Fläche 14 aufgeführt werden. 

Sie befindet sich in einem Verbund 

von mehreren „urbanen Wildnis-

flächen“. Sie zeichnet sich besonders durch das Vorkommen des vom Aussterben bedrohten 

Eingebogenen Moorabbiss (Succisella inflexa) aus, der auf sehr wenigen Flächen innerhalb 

Deutschlands vorkommt (JÄGER 2017). Um den Bestand dieser Pflanzenart langfristig zu 

sichern, finden periodische Pflegeeingriffe im unmittelbaren Umfeld statt 

(LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND BAMBERG 2017). Die Eingriffe stehen im Widerspruch zum 

Kriterium der Nutzungsfreiheit. Um diesen zu entkräften, wurde der Standort von Succisella 

inflexa, der unmittelbare Bereich der Pflegemaßnahmen (ca. 100 m2) und der Zugang zur 

Fläche von der Bewertung ausgenommen (siehe Abbildung 12). Durch diesen Schritt eignet 

sich Fläche 14 weiterhin als potenzielle „urbane Wildnisfläche“, was wiederum zur Folge hat, 

dass Succisella inflexa nicht im Kriterium Habitateignung genannt werden kann und sich ein 

unkompakter Flächenzuschnitt ergibt. So ist in diesem Fall zu diskutieren, ob eine Fläche mit 

einer derartigen Pflegepraxis als „wildnisfähig“ gilt. Die von Experte B angesprochene 

Wildniskonsequenz (= konsequent wild) erfolgt in diesem Sonderfall nicht – die Fläche wird 

sich nicht konsequent selbst überlassen. Dieses Beispiel soll nicht dazu beitragen, 

Teilbereiche mit Pflegeeingriff auszumarken, um die Flächenanzahl im Stadtgebiet zu 

erhöhen, sondern auf einen richtigen Umgang mit Artenschutz und Prozessschutz hinweisen. 

Die Pflegemaßnahme wird in diesem Sonderfall als sinnvolle, naturschutzfachlich begründete 

und nachvollziehbare Entscheidung erachtet. Ob für diese Fläche das Prädikat „urbane 

Wildnis“ gilt, bleibt offen. 

Die Mindestgröße erwies sich als ebenso gut geeignetes Mindestkriterium. Allerdings gab es 

nur sehr wenig Literatur mit Angaben zur Mindestgröße von „urbaner Wildnis“ (vgl. KOWARIK 

1992; DETTMAR 1998; MEYER-KÜNZEL 2004; ERNWEIN & HÖCHTL 2006; GRAUSMANN et al. 

2007; HOFMEISTER 2008; KROPP 2010; LUPP et al. 2011; SCHERZINGER 2012; KOWARIK 2013, 

2015; DEUTSCHE UMWELTHILFE 2014, 2016; KOWARIK et al. 2016). Die Mindestgröße wurde 

Abbildung 12: Fläche 14 mit ausgemarkten Weg, Standort von 
Succisella inflexa (gelber Punkt) und Pflegezone. 



Diskussion und Schlussfolgerungen 

62 
 

deshalb „gutachterlich“ festgesetzt. Sie bezieht sich auf die kleinstmögliche Größe (0,1 ha), 

die für die Aussage unter einem Hektar akzeptabel erscheint. So nennt SCHULTE (1992) für 

naturschutzfachlich relevante Kleinstrukturen für bebaute Gebiete eine Größe ab 0,5 ha. 

REBELE (1996) und DIEMER et al. (2003, 2004) benennen dagegen eine Mindestgröße von 

unter einem Hektar für Brachflächen und „urbane Wildnis“. Durch die niedrige Größenschwelle 

von 0,1 ha konnten im Bamberger Stadtgebiet 47 Gebiete als „urbane Wildnis“ identifiziert 

werden. Eine Verschiebung der Mindestgröße auf 0,5 ha hätte zum Ausschluss von zwölf 

Gebieten und die Verschiebung der Mindestgröße auf 1,0 ha hätte zum Ausschluss von 18 

Gebieten geführt. Diese Flächen erfüllten allesamt die anderen Mindestkriterien.  

Auf diesen Flächen können auch in Zukunft dynamische Prozesse stattfinden, sodass sich 

durchaus in der Stadt eine „Wildnisentwicklung“ einstellen kann.  

5.2 Qualitätskriterien Experteninterview und Bewertungsschema 

Die Herausforderung dieser Arbeit lag darin, geeignete Qualitätskriterien, Indikatoren, Klas-

seneinteilungen und Gewichtungen für die Bewertung der „urbanen Wildnisflächen“ zu finden. 

In der Vergangenheit wurden bereits mehrere Studien für die Auswahl von Kriterien zur natur-

schutzfachlichen Bewertung von Flächen durchgeführt (SMITH & THEBERGE 1986; PLACHTER 

1991; USHER & ERZ 1994; BASTIAN & SCHREIBER 1999; DRACHENFELS 2010). Diese Kriterien 

sind zum einen nicht exakt definiert und können zum anderen häufig nur in der Land-

schaftsbewertung Anwendung finden. Da es sich bei „urbaner Wildnis“ um städtische Gebiete 

und zum Teil um Brachflächen handelt, wurden auch Kriterien und Indikatoren für die 

Brachflächenbewertung genutzt. 

Die Kriterien Vollständigkeit (Indikator: Größe), Habitattradition, Ungestörtheit, Konnektivität, 

Vielfalt, Habitateignung, Naturnähe und Umweltbildung wurden in mehreren Studien für 

Brachflächen, Wildnis und Schutzgebieten herangezogen (SMITH & THEBERGE 1986; USHER & 

ERZ 1994; REBELE 1996; TARA & ZIMMERMANN 1997; DRACHENFELS 2010; HANSEN et al. 2012; 

GASTAUER et al. 2013; SCHULTZE 2015). Diese Qualitätskriterien und gewählten Indikatoren 

waren auch für „urbane Wildnis“ gut anzuwenden.  

Für die Bewertung der potenziellen „urbanen Wildnisflächen“ wurden Experteninterviews in 

Form eines Bewertungsbogens durchgeführt. Das Zusatzkriterium Wildniserfahrung und 

Umweltbildung wurde von drei Experten unabhängig voneinander genannt. Dieses Kriterium 

beschreibt nicht die naturschutzfachliche Qualität einer Fläche, sondern vielmehr das Erlebnis 

bzw. die Prägung der Stadtbewohner. Als weitere Schwierigkeit stellte sich die Gewichtung 

des Kriteriums und der Klassen durch die unterschiedlichen bzw. fehlenden Expertenangaben 
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zu den Indikatoren und Ausprägungen heraus. Dies muss als Schwäche in den Ergebnissen 

ausgelegt werden. Eine vollständige Bewertung aller Kriterien wäre möglich gewesen, wenn 

der Bewertungsbogen auch andere Aspekte, wie z.B. die Erlebnisse der Stadtbewohner be-

rücksichtigt hätte. Das Bewertungsschema für die Bewertung der Flächen anhand von 

Punktwerten (Multiplikation des Indikators mit den jeweiligen Indikatorenklassen) eignete sich 

hingegen sehr gut.  

In der Literatur fanden sich nur selten Kriterien, Indikatoren und Größeneinteilungen, die für 

die Bewertungen von Wildnis und Flächen im Stadtgebiet geeignet erschienen. Die meisten 

Studien gewichten die Kriterien nicht, es wird vielmehr die Gesamtheit der Kriterien-

ausprägungen bewertet. Nur sehr wenige Studien gewichten die Kriterien wie beispielsweise 

GASTAUER et al. (2013) und SCHULTZE (2015). Durch die Experteninterviews wurden die 

Unsicherheiten einer unsachgemäßen Bewertung auf ein Minimum reduziert. 

5.2.1 Vollständigkeit  

Für die Vollständigkeit wurde der Indikator Größe genutzt. Dieser Indikator stellte sich als 

geeignet dar und konnte leicht durch das GIS ermittelt werden. Bei der Literaturrecherche für 

geeignete Größenunterteilungen in städtischen Gebieten fanden sich wenige Angaben (vgl. 

REBELE 1996; TARA & ZIMMERMANN 1997; DIEMER et al. 2003, 2004; HANSEN et al 2012). Es 

stellte sich heraus, dass Größenangaben für Schutzgebiete in der Landschaft für die 

vorliegende Fragestellung ungeeignet sind. Die Größeneinteilungen sind zu groß und zu grob 

für die Bamberger Ausgangslage. Die Einteilung für Brachflächen wäre nach TARA & 

ZIMMERMANN (1997) lediglich in zwei und nach REBELE (1996) in drei Größenklassen erfolgt. 

Für die Ausgangslage einer Mittelstadt mit vielen kleinen Gebieten sind diese Einteilungen 

ungeeignet. Aus diesem Grund wurde eine eigene Einteilung vollzogen, welche auch die vielen 

kleinen Flächen einer Mittelstadt berücksichtigt. 

Durch die Experteninterviews wurde die Vollständigkeit mit dem Indikator Größe als 

wichtigstes Kriterium definiert (Gewichtung 5,5). Ein Großteil der Experten tendierte zu der 

Aussage, „Je größer eine „urbane Wildnisfläche“ ist, desto besser“. Da im Bamberger Stadt-

gebiet fast ausschließlich kleine Flächengrößen vorkommen, hätten sie nach Aussage der 

Experten geringes Potenzial für „urbane Wildnis“. Entgegen dieser Ansicht ist ein Experte der 

Meinung, dass die Größe eines „urbanen Wildnisgebietes“ nicht relevant ist. In Stadtgebieten 

existieren häufig nur kleine Flächen, die dennoch Potenzial für Wildnis aufweisen und in ihrer 

Gesamtheit ein ähnliches Potenzial wie ein einzelnes großes Gebiet haben kann. 
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5.2.2 Habitattradition 

Für die Habitattradition wurde das Alter als Indikator genutzt. Es wird als wertbestimmendes 

Kriterium angesehen (PLACHTER 1991; REBELE 1996; WERNER & ZAHNER 2009). Über Öko-

flächenkataster, Bebauungspläne, Luftbilder und einen Pachtvertrag konnte es für alle Flächen 

ermittelt werden.  

Anhand der Experteninterviews konnte die Habitattradition als wichtiges Kriterium bestätigt 

werden. Es wurde zusammen mit den Kriterien Vielfalt und Konnektivität mit 4 gewichtet. Bei 

der Gewichtung der Ausprägungen gaben zwei Experten hinsichtlich des Alters in allen 

Klassen die Zahl 1 ab. Daraus lässt sich schließen, dass das Alter einer Fläche für sie nicht 

relevant erscheint. Diese Aussage unterscheidet sich im Vergleich zu den anderen Experten, 

die wiederum für „Je älter, desto besser“ votieren. Dieser Ansicht sind auch PLACHTER (1991), 

MÜLLER et al. (2005), BUSE (2012) und SCHULTZE (2015).  

In diesem Zusammenhang ist die von Experte G genannte Behandlungsgeschichte zu 

erwähnen. Nach Ansicht des Experten hätten auch die Nutzungsart, -qualität, und -dauer für 

die Bewertung der „urbanen Wildnis“ mit in die Beurteilung der Flächen einbezogen werden 

müssen. Dieses Kriterium wurde lediglich einmal genannt und deshalb nicht aufgenommen. 

Eine Aufnahme dieses Kriteriums hätte jedoch weitere Rückschlüsse auf die „urbanen 

Wildnisgebiete“ zugelassen. Bei ähnlichen Fragestellungen oder einer Wiederbewertung der 

„urbanen Wildnis“ von Bamberg sollte dieses Kriterium deshalb berücksichtig werden. 

5.2.3 Ungestörtheit 

Wildnis wird in der Regel mit einer freien und ungestörten Entwicklung natürlicher Prozesse 

assoziiert (DIEPOLDER 1997; JESSEL 1997; BROGGI 1999; SCHERZINGER 1996, 1997, 2012; 

BMU 2007). Für das Kriterium Ungestörtheit konnten keine Pufferzonen, wie sie im Natur-

schutz häufig Anwendung finden, veranschlagt werden. Städtische Gebiete werden häufig von 

Wegen und Straßen durchschnitten oder tangiert, sodass ein Pufferstreifen die ohnehin schon 

kleinen Areale zusätzlich geschrumpft oder eliminiert hätte. Mit dem Indikator Kompaktheit 

wurde versucht, die Ungestörtheit eines „urbanen Wildnisgebietes“ bestmöglich wieder-

zugeben. Hierfür wurde ein Formfaktor ermittelt. Er konnte durch das GIS berechnet und 

zahlenscharf angewendet werden.  

Der Indikator Kompaktheit wurde von den Experten als zweitstärkster Indikator gewichtet (5) 

und ist demnach geeignet für die Bewertung. Die Experten sind sich jedoch über die 

Ausprägungen des Indikators uneinig. Zwei Experten gaben für alle Ausprägungen die Zahl 1 

an, sodass davon auszugehen ist, dass es ihrer Meinung nach nicht relevant ist, wie kompakt 
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eine „urbane Wildnisfläche“ ist. Dahingegen tendieren alle anderen Experten zu der Aussage, 

„Je kompakter je besser“. Dies deckt sich auch mit den Aussagen von MADER (1980), BLAB 

(1986), BLASCHKE (1999) und BOLLMANN & MÜLLER (2012). 

5.2.4 Konnektivität 

Für die Konnektivität wurde der Indikator Anbindung an den Freiraum in Anlehnung an TARA 

& ZIMMERMANN (1997) genutzt. Die Konnektivität beschreibt dahingehend in dieser Arbeit nur 

den „nächstmöglichen ähnlichen“ Lebensraum mit einer maximalen Entfernung von 50 m, egal 

ob sich diese Distanz durch bebautes oder natürliches Gebiet erstreckt. 

Die umliegende Stadtmatrix wurde innerhalb dieses Kriteriums nicht gewürdigt. Sie ist jedoch 

für eine hochwertige Evaluation der Gebiete entscheidend (CHAMBERLAIN et al. 2004). Es 

stellte sich allerdings als faktisch unmöglich heraus, die Stadtmatrix bestehend aus 

verschiedenen Stadtgebieten, Verkehrsaufkommen, Pflegeintensität, Landnutzungsformen 

und Bestockungsdaten der benachbarten Flächen zu erheben und entsprechende Ein-

teilungen zu finden. Auch wurde die Zerschneidungswirkung von Straßen, Bahnstrecken und 

sonstiger anthropogener Infrastruktur nicht berücksichtigt. Sie zertrennen die ökologisch 

gewachsenen Zusammenhänge zwischen räumlich verbundenen Lebensräumen und Öko-

systemen, sowie deren Arten (GLITZNER et al. 1999; JAEGER et al. 2005; SCHUPP 2005; 

ESSWEIN 2007). Dabei ist davon auszugehen, dass bei unbebautem Gebiet die Konnektivität 

höher ist, als es im bebauten Gebiet der Fall ist. Diese Tatsache wird auch von einem Experten 

durch die fehlende Erschließung innerhalb des Bewertungsbogens aufgegriffen. 

Alle Experten sind sich einig, dass mit zunehmender Anbindung an Grünanlagen und „urbane 

Wildnisflächen“ der Wert einer Fläche steigt. Diese Aussage deckt sich mit denen von BLAB 

(1986), JEDICKE (1990), TARA & ZIMMERMANN (1997), BASTIAN & SCHREIBER (1999), MURATET 

et al. (2007), HANSEN et al. (2012) und SCHULTZE (2015). Allerdings können auch isolierte 

Einzelflächen einen Beitrag zu „urbaner Wildnis“ leisten. Die Konnektivität hängt oftmals direkt 

mit der Anzahl und Verteilung von „urbanen Wildnisflächen“ und Grünanlagen in einem 

Stadtgebiet zusammen.  

5.2.5 Vielfalt 

Die Strukturvielfalt, mit vier Strukturformationen, wurde durch GIS und Geländebegehungen 

ermittelt. Sie dient als Indikator für das Kriterium Vielfalt. Vor allem bei den Gelände-

begehungen wurde ersichtlich, dass mehrere weitere Strukturformationen vorhanden sind. So 

hätte beispielsweise das von einem Experten angesprochene Totholz als fünfte Struktur-

formation (oder eigener Indikator) aufgenommen werden können. 
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Die Strukturvielfalt wurde bereits mehrfach als Indikator zur Landschaftsbewertung genutzt 

(AMMER & UTSCHICK 1982; SCHULTE et al. 1993; BENNETT et al. 2006; MICHEL & WALZ 2012). 

Sie kann Rückschlüsse auf die Artenvielfalt geben (WHITFORD et al. 2001). Andere Studien 

nutzen einen Urbanitätsgradienten als Indikator für die (Arten-)Vielfalt in Städten. Dabei steigt 

die Urbanität mit zunehmender Nähe zum Stadtgebiet (KLOTZ & KÜHN 2002), wobei die 

Artenvielfalt häufig abnimmt (MCKINNEY 2008). 

Ein Experte gewichtete alle Ausprägungen der Strukturformationen mit 1, sodass es seiner 

Meinung nach unwichtig ist, welche Strukturen auf einer „urbanen Wildnisfläche“ vorhanden 

sind. Dagegen gewichten alle anderen Experten die Zunahme der Strukturformationen mit 

aufsteigenden Werten. Ihre Aussage werden auch von BLAB (1986), SCHERZINGER (1996), 

TARA & ZIMMERMANN (1997); BASTIAN & SCHREIBER (1999), WHITFORD et al. (2001), EISEL 

(2007) und KUNZ (2017) geteilt. 

5.2.6 Habitateignung 

Für das Kriterium Habitateignung wurde der Indikator Bedeutung für den Artenschutz (Rote-

Liste-Arten) genutzt. Anhand der Rote-Liste-Kartierungen zeigt sich, welche gefährdeten Arten 

auf den „urbanen Wildnisflächen“ zu finden sind. Mehr als die Hälfte der Flächen beherbergt 

mindestens eine Rote-Liste-Art der Gefährdungsstufe 1 bis 3, wobei auf zwei von ihnen vier 

Arten zu finden sind. Würde man Succisella inflexa auf Fläche 14 ebenfalls mit einbeziehen, 

wären es sogar drei Flächen mit der Wertstufe 1 innerhalb dieses Kriteriums (siehe 

Ausschlussbegründung für Succisella inflexa auf Fläche 14 in Kapitel 5.1).  

Die Aufnahme der Rote-Liste-Arten geschah aus zwei Gründen. So werden einerseits seltene 

und gefährdete Pflanzenarten zur Bewertung von Biotopen, Naturschutzgebieten und städti-

schen Gebieten als geeignetes Kriterium gesehen (BASTIAN & SCHREIBER 1999; HOVESTADT 

et al. 1991; BRUNZEL et al. 2015). In diesem Zusammenhang sei auf die Brachflächen-

bewertungen von TARA & ZIMMERMANN (1997) und HANSEN et al. (2012) hingewiesen. 

Andererseits bestanden durch die sehr guten chronologischen Einzelkartierungen der 

bemerkenswerten Pflanzenarten im Stadtgebiet hinreichende Kenntnisse über die Standorte 

der Rote-Liste-Arten. 

Zwei Experten erachten dieses Kriterium als bedeutsamstes Kriterium, wobei zwei andere es 

wiederum als das unbedeutendste Kriterium ansehen. Ein Experte nennt für jede Ausprägung 

die Zahl 1, was darauf schließen lässt, dass er ein Vorkommen von Rote-Liste-Arten auf den 

Flächen als nicht relevant bzw. ungeeignet für die Bewertung von Wildnis sieht. Dahingegen 
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votieren alle anderen Experten für eine ansteigende Bedeutung der Flächen mit zunehmender 

Anzahl der Rote-Liste-Arten. 

Damit verbessert das Vorkommen weniger Rote-Liste-Arten die Fläche in der Gesamt-

bewertung erheblich. Diese Tatsache soll wiederum nicht dazu ermutigen, auf Flächen Rote-

Liste-Arten zu pflanzen, um die Wertigkeit zu erhöhen und damit den Zustand künstlich zu 

verbessern. Vielmehr sollen die gefährdeten Arten die Habitateignung würdigen.  

Bei dieser Überlegung muss allerdings auf die Widersprüchlichkeit von Artenschutz und 

Wildnis hingewiesen werden. Wildnis und damit auch „urbane Wildnis“ dient nicht dem Schutz 

spezieller (gefährdeter) Arten. Vielmehr differenziert sich Artenschutz von Wildnis (BLAB 1986). 

Es ist unklar, ob sich Artenschutz und Wildnis fördern oder kontraproduktiv gegenüberstehen 

(KROPP 2010). So lässt sich auch darüber diskutieren, inwieweit Rote-Liste-Arten dazu 

geeignet sind, „urbane Wildnis“ zu bewerten. Aus Sicht des Artenschutzes ist Prozessschutz 

als kritisch anzusehen, denn Prozessschutz erfordert konsequentes Nichtstun und damit auch 

die bekannten Auswirkungen – nämlich das Aussterben von Arten zuzulassen (GERDES 2012; 

SCHERZINGER 2012; ALTMOOS & JÄGER 2015; OPITZ et al. 2015; KUNZ 2017). Gerade die vielen 

jungen Flächen im Stadtgebiet sind aufgrund ihrer momentanen Zusammensetzung, 

bestehend aus offenen und verbuschten Strukturen, besonders förderlich für den Artenschutz. 

Sie werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach in Zukunft zu Wald entwickeln und einen Teil 

der Rote-Liste-Arten des Offenlandes verlieren. Dennoch kennt die Sukzessionsabfolge 

keinen Stillstand, sodass alle Flächen durch Alter und Störungen reifen und geeignete 

Strukturen entstehen. Sie können wiederum andere Rote-Liste-Arten beherbergen.  

5.2.7 Naturnähe 

Neophyten können als Indikator für die Naturnähe dienen (SCHMIDT 2012). Sie bietet bei der 

naturschutzfachlichen Bewertung eine Einschätzung des natürlichen Zustands eines Gebietes 

(DRACHENFELS 2004; BASTIAN & SCHREIBER 1999; REIF & WALENTOWSKI 2008; Opitz et al. 

2015). Dieser Indikator stellte sich als gut messbar heraus. Durch die aktuell laufende Stadt-

biotopkartierung konnten für Teile der Flächen die Pflanzenartenlisten verwendet werden, 

sodass nur ein Teil der Flächen kartiert werden musste.  

Die Naturnähe kann auch durch den Vergleich zwischen potenziell natürlicher Vegetation und 

der aktuellen Vegetation ermittelt werden. Je nach Grad des menschlichen Einflusses 

(Hemerobie) wird bei dieser Methode der Zustand eines Gebietes in mehrere Naturstufen ein-

geordnet (JALAS 1955; TÜXEN 1956; SUKOPP 1972; DIERSCHKE 1984; KLOTZ & KÜHN 2002; REIF 

& WALENTOWSKI; 2008; SCHULTZE 2015). Diese Tatsache wurde auch von einem Experten in 
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den Experteninterviews aufgeführt. Aufgrund der städtischen Ausgangslage mit vielen kleinen 

Flächen mit höchsten anthropogenen Einflüssen wurde das Hemberobiekonzept jedoch ver-

worfen.  

Während der Kartierungen fielen zwei Flächen mit sehr hohen Neophytenzahlen auf. Fläche 

29 liegt in der unmittelbaren Umgebung mehrerer Kleingartenanlagen. Von den angrenzenden 

Kleingärten wird Fläche 29 von außen durch mehrere Neophyten besiedelt. Fläche 36 weist 

21 Neophyten auf und befindet sich auf dem Gelände der Kläranlage. Sie wurde in den 1970er 

Jahren mit zahlreichen Neophyten bepflanzt (siehe Vegetationsverlauf auf Abbildung 13). Von 

diesen 21 Neophyten konnten bereits sieben Neophyten außerhalb des Pflanzmusters nach-

gewiesen werden. Hier stellt sich die Frage, ob eine nicht invasive Art (Picea omorika) und 

eine invasive Art (Acer negundo) gleich bewertet werden sollten. 

Zwei Experten bewerteten alle Klassen gleich, was darauf schließen lässt, dass es ihrer 

Ansicht nach egal ist, wie viele Neophyten auf einer Fläche vorkommen. In diesem Zusam-

menhang müssen die konträren Meinungen zu Neophyten genannt werden. Einerseits stellen 

Neophyten eine Gefährdung der Biodiversität dar, deren Ausmaß generell nicht absehbar ist 

(KOWARIK 2003). Andererseits gelten sie als Bereicherung der Stadtlandschaft. Sie sind sehr 

gut an die städtischen Umweltbedingungen angepasst und können dauerhaft in diesem 

extremen Lebensraum existieren (DAVIS et al. 2011). Weiterhin können sie Habitate und 

Nahrungsquellen für seltene Arten bieten (SCHLAEPFER et al. 2011). 

Die Geländebegehungen zur Ermittlung der Rote-Liste-Arten und den Neophyten fanden im 

September statt. Durch diesen Umstand konnten Pflanzen, die in diesem Zeitraum nicht 

kartierbar sind, nicht aufgenommen werden. So hätten Kartierungen zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten sehr wahrscheinlich ein größeres Spektrum der relevanten Arten hervorgebracht. 

Abbildung 13: "Urbane Wildnisfläche" auf dem Gelände der Kläranlage (Fläche 36). links Luftbild aus dem Jahre 1972, rechts 
Luftbild aus dem Jahre 2016. 
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5.2.8 Zusatzkriterium Wildniserfahrung und Naturbildung 

Für das Kriterium Wildniserfahrung und Naturbildung wurde der Indikator Zugänglichkeit 

veranschlagt. Durch die Vielzahl an Wegen und Pfaden, die entweder durch oder entlang der 

Flächen verlaufen, schneiden sehr viele Flächen sehr gut in diesem Kriterium ab. Die Wege 

konnten teilweise nur durch Geländebegehungen gefunden werden, da sie von den Bürgern 

angelegt wurden. 

REBELE (1996) teilte Brachflächen in Nutzungskategorien ein, sodass dabei vielmehr auf den 

Erholungs- und Freizeitwert einer Fläche eingegangen wird als auf die Wildniserfahrung und 

Naturbildung. Wildniserfahrung und Naturbildung werden auch von TARA & ZIMMERMANN 

(1997) in der Bewertung von Brachflächen berücksichtigt. In diesem Zusammenhang sind die 

Aussagen der Experten zu nennen. So wurde das Kriterium Wildniserfahrung und 

Naturbildung als einziges Kriterium dreimal zusätzlich genannt. Es ist davon auszugehen, dass 

dieses Kriterium eine größere Bedeutsamkeit erbracht hätte, wenn es im Bewertungsbogen 

gelistet worden wäre. Diese Tatsache muss als Schwäche der Expertenbefragung betrachtet 

werden. So hätte durch einen besser ausgearbeiteten Bewertungsbogen die Wertigkeit der 

Flächen durch das Zusatzkriterium besser beantwortet werden können. 

5.3 Ausblick 

Mit den Mindestkriterien ist ein möglicher Rahmen erarbeitet worden, um „urbane 

Wildnisflächen“ zu identifizieren. Natur kann auf diesen Flächen Natur sein. Auf allen 

identifizierten Flächen werden Eigendynamik und natürliche Entwicklungsprozesse unter 

städtischen Bedingungen langfristig zugelassen. In Zukunft wird sich auf diesen Flächen 

„urbane Wildnis“ weiterentwickeln und einen wichtigen Trittstein innerhalb des städtischen 

Biotopverbundes bilden. Die Standorts- und Artenvielfalt wird sich im Stadtgebiet weiterhin 

verbessern. Die Ergebnisse dieser Arbeit stellen eine Momentaufnahme dar. Die Flächen 

werden sich aller Voraussicht nach aufgrund der hohen Bedeutung des Alters weiter-

entwickeln. Für zukünftige Erhebungen müssen die Indikatoren Strukturvielfalt, Bedeutung für 

den Artenschutz und Neophyten neu aufgenommen werden. 

Das Mindestkriterium Dauerhafte Sicherung ermöglicht es, Flächen auch für die Zukunft zu 

bewahren. In dieser Hinsicht wäre es wünschenswert, wenn „urbane Wildnisflächen“ eine 

eigene Signatur im Flächennutzungsplan erhalten. Hierdurch wären die Flächen behörden-

verbindlich geschützt und können durch politische Entscheidungen nicht ohne weiteres 

genutzt werden. Bei der Auswahl einer Fläche kann die Mindestgröße eine Entscheidungshilfe 
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für Stadtplaner sein. Die Nutzungsfreiheit kann durch die Festsetzung von Pflege- und 

Nutzungsverboten erreicht werden.  

Für die Stadt Bamberg bietet sich durch diese Arbeit und die aktuell laufende Neuaufstellung 

von Flächennutzungsplan und Landschaftsplan eine große Chance für „urbane Wildnis“ und 

Prozessschutz. Durch die Experteninterviews wurde ersichtlich, dass Größe und Flächen-

zuschnitt (Kompaktheit) die größte Bedeutung für „urbane Wildnis“ haben. Das sollte bei der 

Neuanlage besonders berücksichtigt werden. Diese Aussage soll jedoch nicht dazu führen, 

dass kleine Flächen mit unkompaktem Flächenzuschnitt ungeeignet sind. Es ist vielmehr die 

Gesamtheit der Ausprägungen, die eine Fläche wertvoll machen. 

Die Bewertung von „urbaner Wildnis“ kann auf andere Städte übertragen und ein Vergleich 

zwischen mehreren gleich großen Städten gezogen werden (im Falle Bambergs z.B. mit 

Bayreuth, Celle, Lüneburg oder Marburg). Dadurch ließen sich lokale Besonderheiten und 

Defizite feststellen. Die Mindestkriterien können relativ leicht von den zuständigen Behörden 

erhoben werden, da in der Regel Aufzeichnungen über Größe, Nutzungsfreiheit und Schutz-

gebietsstatus vorliegen bzw. sie durch die Sichtung von Luftbildern ermittelt werden können. 

Für die Bewertung der Qualitätskriterien sind größtenteils Geländebegehungen erforderlich. 

Die Alterseinteilung wird nicht im vorliegenden Schema erfolgen können, da sich die 

Befliegungsjahre für die Herstellung der Orthophotos von Stadt zu Stadt unterscheiden. Die 

momentane Einteilung wurde aufgrund des Alters der Luftbilder erstellt und ist nicht starr, 

sodass leichte Veränderungen der Altersabschnitte durchaus zu vergleichbaren Ergebnissen 

führen können.  

Die Flächengröße lässt sich ebenfalls durch den Faktor 5 erweitern, sodass auch in größeren 

Städten die Möglichkeit besteht, dieses Schema als Grundlage für eigene Untersuchungen zu 

nutzen. Eine mögliche Erweiterung besteht beispielsweise durch die etwaige Fortführung mit 

dem Faktor 5 auf die Größenklasse 60 bis 300 ha. Innerhalb dieses Kriteriums verläuft die 

Wertigkeit der Ausprägungen exponentiell, sodass angenommen wird, dass sich diese weiter 

fortführt.  

Wie bereits erwähnt bieten „urbane Wildnisflächen“ Stadtbewohnern die Möglichkeit, Wildnis 

im Stadtgebiet zu erleben. Um die Bevölkerung für dieses Thema zu sensibilisieren, könnten 

diverse Marketingveranstaltungen organisiert werden, wie z.B. ein Lehrpfad für „urbane Wild-

nis“ oder ein „Tag der Stadtwildnis“. Einzelne „urbane Wildnisflächen“, die als solche von der 

Bevölkerung nicht wahrgenommen werden, könnten im Zuge dieser Aktionen stärker in den 

Fokus rücken. In diesem Zusammenhang ist die Erstellung eines Marketingkonzeptes, dass 

speziell auf die Besonderheiten und Vorteile von „urbaner Wildnis“ hinweist, wünschenswert. 
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Anhang I 

Herleitung der Formel für den Formfaktor zur Ermittlung der Kompaktheit: 
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 Formel 3 

Herleitung: 

Formeln fiktiver Kreis: 

𝑈𝐾𝑟𝑒𝑖𝑠 = 2𝑟𝜋  Formel 4 

𝐴𝐾𝑟𝑒𝑖𝑠 = 𝑟²𝜋  Formel 5 

Formel 4 nach r umgestellt, in Formel 5 eingesetzt und vereinfacht. 
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Formel 7 in Formel 3 eingesetzt und vereinfacht. 

Formfaktor = 
4𝜋𝐴𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑠𝑔𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡
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Rohdaten „urbane Wildnis“ von Bamberg 

Nr. Fläche [ha] Umfang [m] Entwicklung seit Kompaktheit Schutz Beschreibung Entstehung

1 0,24 224          2000 0,59 § 30 BNatSchG, B-Plan Ausgleichs- und Ersatzfläche Sukzession

2 1,32 465          1972-2002 0,77 BWaldG/ BayWaldG Wald Sukzession

3 0,55 296          1972-2002 0,79 § 30 BNatSchG Erlenbruch Sukzession

4 0,84 367          1972-2002 0,79 § 30 BNatSchG Großseggenried Sukzession

5 4,70 1.015       1954-1972 0,57 BWaldG/ BayWaldG Wald Sukzession

6 0,76 418          1995 0,55 B-Plan Öffentl. Grünfläche Sukzession

7 1,59 770          1992 0,34 B-Plan Öffentl. Grünfläche ohne Pflege Sukzession

8 0,25 690          1994 0,07 ÖFK, Eigentum Stadt BA Ankaufsfläche Pflanzung

9 1,59 801          1998 0,31 § 30 BNatSchG Ausgleichs- und Ersatzfläche Sukzession

10 0,70 622          2002-2009 0,23 § 30 BNatSchG, B-Plan Ankaufsfläche, Ausgleichs- und Ersatzfläche Pflanzung/Sukzession

11 3,98 1.215       1993 0,34 B-Plan Ankaufsfläche Pflanzung/Sukzession

12 1,26 528          2002-2009 0,57 BWaldG/ BayWaldG Wald Sukzession

13 6,08 1.938       1972-2002 0,20 § 30 BNatSchG, ÖFK Ankaufsfläche Sukzession

14 1,83 706          2002-2009 0,46 § 30 BNatSchG Waldaufwuchs Sukzession

15 0,27 348          2009-2011 0,28 § 30 BNatSchG, B-Plan Ausgleichsfläche Sukzession

16 0,53 616          1954-1972 0,18 § 30 BNatSchG Sekundärer Auwald Sukzession

17 1,40 578          vor 1947 0,53 § 30 BNatSchG Sekundärer Auwald Sukzession

18 8,47 4.384       1972-2002 0,06 § 30 BNatSchG, WHG Sekundärer Auwald Sukzession

19 1,27 589          2010 0,46 § 30 BNatSchG, WHG Gehölzsukzession Sukzession

20 1,39 545          1993 0,59 ÖFK, Eigentum Stadt BA Ankaufsfläche Sukzession

21 46,04 3.012       1978 0,64 Klasse 1 Wald Naturwaldreservat Wolfsruhe Sukzession

22 1,80 620          2010 0,59 Klasse 1 Wald Wald Sukzession

23 16,03 2.269       2010 0,39 Klasse 1 Wald Wald Sukzession

24 13,10 2.376       2010 0,29 Klasse 1 Wald Wald Sukzession

25 0,43 289          1993 0,65 B-Plan Ausgleichs- und Ersatzfläche Sukzession
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Nr. Fläche [ha] Umfang [m] Entwicklung seit Kompaktheit Schutz Beschreibung Enstehung

26 0,36 271          1972-2002 0,62 § 30 BNatSchG, B-Plan Ankaufsfläche, Ausgleichs- und Ersatzfläche Sukzession

27 0,39 337          1972-2002 0,43 § 30 BNatSchG, B-Plan Ausgleichsfläche Sukzession

28 0,37 249          1972-2002 0,75 § 30 BNatSchG Feldgehölz, Wald Sukzession

29 0,84 405          1972-2002 0,64 Gepachtet von der Stadt BA Sukzessionsfläche Sukzession

30 0,14 164          1972-2002 0,68 B-Plan Öffentl. Grünfläche Sukzession

31 3,78 1.143       1954-1972 0,36 § 30 BNatSchG Sekundärer Auwald Sukzession

32 1,94 937          1972-2002 0,28 § 30 BNatSchG Sekundärer Auwald Sukzession

33 3,64 1.188       1972-2002 0,32 § 30 BNatSchG Sekundärer Auwald Sukzession

34 3,04 710          1972-2002 0,76 § 30 BNatSchG Sandaufschüttung Sukzession

35 5,40 1.199       1972-2002 0,47 § 30 BNatSchG Sekundärer Auwald Sukzession

36 2,03 916          ca. 1972 0,30 Baumschutzverordnung Wald im Stadtgebiet ohne Nutzung Planzung / Sukzession

37 2,03 801          1954-1972 0,40 Baumschutzverordnung Wald im Stadtgebiet ohne Nutzung Sukzession

38 7,93 1.176       1954-1972 0,72 GLB Tongrube bei Gaustadt Tonabbaugelände Sukzession

39 4,84 2.021       1972-2002 0,15 LSG Röthelbachtal Bachaue Sukzession

40 0,14 248          2009-2011 0,28 BauGB Kompensationsfläche für Vorhaben im Außenbereich Sukzession

41 0,38 316          2009-2011 0,48 § 30 BNatSchG Großseggenrieder, Hochstaudenflur Sukzession

42 0,26 207          1972-2002 0,75 § 30 BNatSchG Teich Sukzession

43 1,00 512          1947-1954 0,48 Baumschutzverordnung, B-Plan Wald im Stadtgebiet ohne Nutzung Sukzession

44 2,47 1.601       1972-2002 0,12 Baumschutzverordnung, B-Plan Wald im Stadtgebiet ohne Nutzung Sukzession

45 2,47 686          1947-1954 0,66 BWaldG/ BayWaldG Wald im Stadtgebiet ohne Nutzung Sukzession

46 1,15 1.008       1996 0,14 § 30 BNatSchG, B-Plan Ausgleichs- und Ersatzfläche Sukzession

47 0,23 323          2002-2009 0,28 BauGB Kompensationsfläche für Vorhaben im Außenbereich Sukzession  
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Liste der Pflanzenarten 

Fläche Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Bemerkung Status 
∑ 

Neophyten 
∑ Rote Liste 

Arten 
Neophyten-

klasse 
Rote Liste-

Klasse 
Kartierer 

1 Armeria maritima subsp. elongata Sand-Grasnelke   2     

3 2 

B  

Asparagus officinals Gemüse-Spargel   e        

Cornus sanguinea subsp. australis Blutroter Hartriegel   e        

Erigeron annuus Feinstrahl-Berufskraut   e        

Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e 4 1   

2 Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e         F  

Solidago canadensis Kanadische Goldrute   e 2 0 2 3   

3 Cornus alba Tatarischer Hartriegel   e         B  

Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut   e 2 0 2 3   

4 / /   / 0 0 1 3 B 

5 Acer negundo Eschen-Ahorn   e         F  

Acer tataricum subsp. ginnala Feuer-Ahorn Kultivat e            

Aesculus hippocastanum Gewöhnliche Rosskastanie   e            

Cotoneaster dielsianus  Dielssche Zwergmispel   e            

Impatiens glandulifera Drüsiges Springkraut   e            

Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut   e            

Populus x canadensis Kanadische Pappel   e            

Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e            

Quercus rubra Rot-Eiche   e            

Solidago canadensis Kanadische Goldrute   e            

Symphoricarpos albus Weiße Schneebeere   e 11 0 4 3   

6 Juglans regia Echte Walnuss   e         B  

Malus pumila Kultur-Apfel Kulturrelikt? e            

Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e            

Robinia pseudoacatia Gewöhnliche Robinie   e            

Solidago canadensis Kanadische Goldrute   e 5 0 3 3   
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7 Aruncus dioicus Wald-Geißbart Indigen? 2         B  

Cornus sanguinea subsp. australis Blutroter Hartriegel   e            

Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut   e            

Solidago canadensis Kanadische Goldrute   e 3 1 2 2   

8 Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e         F  

Rhus typhina Essigbaum Kultivat e            

Syringa vulgaris Gewöhnlicher Flieder   e 3 0 2 3   

9 Aster lanceolatus Lanzettblättrige Herbstaster   e         B  

Cornus sanguinea subsp. australis Blutroter Hartriegel   e            
Cornus sanguinea subsp. 
hungarica Blutroter Hartriegel   e            

Erigeron annuus Feinstrahl-Berufskraut   e            

Fallopia japonica 
Japanischer 
Staudenknöterich   e            

Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut   e            

Malus pumila Kultur-Apfel Kulturrelikt? e            

Oenothera glazioviana Rotkelchige Nachtkerze   e            

Robinia pseudoacatia Gewöhnliche Robinie   e            

Rubus armeniacus Armenische Brombeere   e            

Solidago canadensis Kanadische Goldrute   e            

Syringa vulgaris Gewöhnlicher Flieder   e 12 0 4 3   

10 Cornus alba Tatarischer Hartriegel   e         F  

Crataegus x persimils 'MacLeod' Pflaumenblättriger Weißdorn Kultivat e            

Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e 3 0 2 3   

11 Aster lanceolatus Lanzettblättrige Herbstaster   e         B/F  

Fraxinus pennsylvanica Rot-Esche Kultivat e            

Impatiens glandulifera Drüsiges Springkraut   e            

Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut   e            

Populus x canadensis Kanadische Pappel   e            

Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e            

Solidago canadensis Kanadische Goldrute   e 7 0 3 3   
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12 Aster lanceolatus Lanzettblättrige Herbstaster   e         B  

Helianthus tuberosus Topinambur   e            

Impatiens glandulifera Drüsiges Springkraut   e            

Populus x canadensis Kanadische Pappel   e            

Robinia pseudoacatia Gewöhnliche Robinie   e            

Solidago canadensis Kanadische Goldrute   e            

Thalictrum flavum Gelbe Wiesenraute   2 6 1 3 2   

13 Impatiens glandulifera Drüsiges Springkraut   e 1 0 1 3 B 

14 Aster lanceolatus Lanzettblättrige Herbstaster   e         B  

Carex riparia Ufer-Segge   2            

Carex vulpina Fuchs-Segge   3            

Helianthus tuberosus Topinambur   e            

Populus x canadensis Kanadische Pappel   e            

Thalictrum flavum Gelbe Wiesenraute   2 3 3 2 2   

15 Armeria maritima subsp. elongata Sand-Grasnelke   2         B/F  

Prunus cerasifera  Kirsch-Pflaume   e            

Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e 2 1 2 2   

16 Impatiens glandulifera Drüsiges Springkraut   e         F  

Juglans regia Echte Walnuss   e 2 0 2 3   

17 Aesculus hippocastanum Gewöhnliche Rosskastanie   e         F  

Impatiens glandulifera Drüsiges Springkraut   e            

Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut   e            

Juglans regia Echte Walnuss   e            

Populus x canadensis Kanadische Pappel   e            

Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e            

Robinia pseudoacatia Gewöhnliche Robinie   e            

Ulmus laevis Flatter-Ulme   2 7 1 3 2   

18 Anchusa officinalis Gebräuchliche Ochsenzunge   3         B/F  

Euphorbia virgultosa Streifenblättrige Wolfsmilch   e            

Helianthus tuberosus Topinambur   e           
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18 Impatiens glandulifera Drüsiges Springkraut   e            

Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut   e            

Populus x canadensis Kanadische Pappel   e            

Solidago canadensis Kanadische Goldrute   e            

Thalictrum flavum Gelbe Wiesenraute   2            

Ulmus glabra Berg-Ulme   3            

Ulmus laevis Flatter-Ulme   2 6 4 3 1   

19 Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e         F  

Solidago canadensis Kanadische Goldrute   e 2 0 2 3   

20 Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e 1 0 1 3 F 

21 Abies alba Weiß-Tanne   3         B/F  

Genista germanica Deutscher Ginster   3            

Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut   e            

Serratula tinctoria Färber-Scharte   2            

Sorbus torminalis Elsbeere   3 1 4 1 1   

22 Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut   e         F  

Taxus baccata Gewöhnliche Eibe   3 1 1 1 2   

23 Abies alba Weiß-Tanne   3         F  

Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut   e            

Pseudotsuga menziesii Douglasie   e 2 1 2 2   

24 Abies alba Weiß-Tanne   3         F  

Aesculus hippocastanum Gewöhnliche Rosskastanie   e            

Impatiens glandulifera Drüsiges Springkraut   e            

Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut   e 3 1 2 2   

25 Cornus sanguinea subsp. australis Blutroter Hartriegel   e         B/F  

Conyza canadensis Kanadisches Berufskraut   e            

Cotoneaster divaricatus Gespreizte Zwergmispel   e            

Crataegus curs-galli Hahnensporn-Weißdorn Kultivat e            

Elaeagnus angustifolia Schmalblättrige Ölweide Kultivat e            

Erigeron annuus Feinstrahl-Berufskraut   e           
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25 Filago arvensis Acker-Filzkraut   3            

Hippophae rhamnoides Sanddorn Kultivat e            

Juglans regia Echte Walnuss   e            

Malus pumila Kultur-Apfel Kultivat e            

Odontites vernus Acker-Zahntrost   3            

Oenothera biennis Gewöhnliche Nachtkerze   e            

Portulaca oleracea Gemüse-Portulak   e            

Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e            

Pyrus communis Kultur-Birne Kultivat e            

Solidago canadensis Kanadische Goldrute   e            

Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere Kultivat e            

Symphoricarpos albus Weiße Schneebeere   e            

Symphoricarpos x chenaultii Korallenbeere   e            

Viburnum lantana Wolliger Schneeball   e 18 2 4 2   

26 Cornus sanguinea subsp. australis Blutroter Hartriegel   e         B/F  

Oenothera biennis Gewöhnliche Nachtkerze   e            

Ribes uva-crispa Stachelbeere   e            

Solidago canadensis Kanadische Goldrute   e            

Tradescantia x andersioniana Dreimasterblume   e 5 0 3 3   

27 Impatiens glandulifera Drüsiges Springkraut   e         B/F  

Rubus armeniacus Armenische Brombeere   e            

Solidago canadensis Kanadische Goldrute   e 3 0 2 3   

28 Juglans regia  Echte Walnuss   e         B/F  

Impatiens glandulifera Drüsiges Springkraut   e 2 0 2 3   

29 Atriplex oblongifolia Langblättrige Melde   e         B/F  

Conyza canadensis Kanadisches Berufskraut   e            

Cornus alba Tatarischer Hartriegel   e            

Erigeron annuus Feinstrahl-Berufskraut   e            

Fallopia japonica 
Japanischer 
Staudenknöterich   e            

Filago arvensis Acker-Filzkraut   3           
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29 Forsythia x intermedia Forsythie Kultivat e            

Galinsoga parviflora Kleinblütiges Franzosenkraut   e            

Helianthus tuberosus Topinambur   e            

Impatiens parviflora Kleinblütiges Springkraut   e            

Juglans regia Echte Walnuss   e            

Mahonia aquifolium Mahonie   e            

Malus pumila Kultur-Apfel Kulturrelikt? e            

Oenothera glazioviana Rotkelchige Nachtkerze   e            

Parthenocissus inserta Wilder Wein   e            

Populus x canadensis Kanadische Pappel Kultivat? e            

Prunus domestica Pflaume Kulturrelikt? e            

Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e            

Pyrus communis Kultur-Birne Kulturrelikt? e            

Rhus typhina Essigbaum   e            

Rosa rugosa Kartoffel-Rose   e            

Rubus armeniacus Armenische Brombeere   e            

Sedum spurium Kaukasus-Fetthenne   e            

Silene coronaria Kronen-Lichtnelke   e            

Solidago canadensis Kanadische Goldrute   e 24 1 4 2   

30 Cornus alba Tatarischer Hartriegel   e         F  
Cornus sanguinea subsp. 
hungarica Blutroter Hartriegel   e            

Cotoneaster divaricatus Gespreizte Zwergmispel   e            

Juglans regia Echte Walnuss   e            

Mahonia aquifolium Mahonie   e            

Parthenocissus inserta Wilder Wein   e            

Prunus cerasifera  Kirsch-Pflaume   e            

Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e            

Pyracantha coccinea  Feuerdorn   e            

Robinia pseudoacatia Gewöhnliche Robinie   e            

Solidago canadensis Kanadische Goldrute   e           
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30 Taxus baccata Gewöhnliche Eibe   3 11 1 4 2   

31 Impatiens glandulifera Drüsiges Springkraut   e         F  

Nuphar lutea Große Teichrose   3 1 1 1 2   

32 Impatiens glandulifera Drüsiges Springkraut   e 1 0 1 3 F 

33 Iris pseudacorus Wasser-Schwertlilie   3         F  

Impatiens glandulifera Drüsiges Springkraut   e 1 1 1 2   

34 Anchusa officinalis Gebräuchliche Ochsenzunge   3         F  

Populus x canadensis Kanadische Pappel   e            

Prunus cerasifera  Kirsch-Pflaume Kultivat? e            

Robinia pseudoacatia Gewöhnliche Robinie   e            

Ulmus minor Feld-Ulme Kultivat 3 3 2 2 2   

35 Anchusa officinalis Gebräuchliche Ochsenzunge   3         F  

Fallopia japonica 
Japanischer 
Staudenknöterich   e            

Juglans regia Echte Walnuss   e            

Populus x canadensis Kanadische Pappel   e            

Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e            

Robinia pseudoacatia Gewöhnliche Robinie   e            

Rubus armeniacus Armenische Brombeere   e 6 1 3 2   

36 Abies alba Weiß-Tanne Kultivat 3         F  

Acer negundo Eschen-Ahorn   e            

Acer saccharinum Silber-Ahorn Kultivat e            

Aesculus hippocastanum Gewöhnliche Rosskastanie   e            

Catalpa bignonioides 
Gewöhnlicher 
Trompetenbaum Kultivat e            

Gleditsia triacanthos Amerikanische Gleditschie Kultivat e            

Juniperus x pfizeriana Pfitzer-Wacholder Kultivat e            

Larix decidua Europäische Lärche Kultivat e            

Malus pumila Kultur-Apfel Kultivat e            

Philadelphus coronarius Großer Pfeifenstrauch   e            

Picea omorika Serbische Fichte Kultivat e           
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36 Picea pungens Blau-Fichte Kultivat e            

Pinus nigra Schwarz-Kiefer Kultivat e            

Populus x canadensis Kanadische Pappel Kultivat e            

Prunus domestica Pflaume Kultivat e            

Pseudotsuga menziesii Douglasie Kultivat e            

Pyrus communis Kultur-Birne Kultivat e            

Quercus rubra Rot-Eiche   e            

Rhus typhina Essigbaum   e            

Robinia pseudoacatia Gewöhnliche Robinie   e            

Symphoricarpos albus Weiße Schneebeere   e            

Taxus baccata Gewöhnliche Eibe Kultivat 3            

Thuja plicata Riesen-Lebensbaum Kultivat e 21 2 4 2   

37 Aesculus hippocastanum Gewöhnliche Rosskastanie   e         F  

Juglans regia Echte Walnuss   e            

Malus pumila Kultur-Apfel Kulturrelikt? e            

Parthenocissus inserta Wilder Wein   e            

Solidago canadensis Kanadische Goldrute   e            

Rubus armeniacus Armenische Brombeere   e            

Robinia pseudoacatia Gewöhnliche Robinie   e            

Populus x canadensis Kanadische Pappel   e            

Pyrus communis Kultur-Birne Kulturrelikt? e            

Symphoricarpos albus Weiße Schneebeere   e            

Prunus domestica Pflaume Kulturrelikt? e 11 0 4 3   

38 Amelanchier lamarckii Kupfer-Felsenbirne   e         B/F  

Populus trichocarpa Westliche Balsam-Pappel   e            

Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e            

Pyrola minor Kleines Wintergrün   3            

Pyrus communis Kultur-Birne Kulturrelikt? e            

Robinia pseudoacatia Gewöhnliche Robinie   e            

Solidago canadensis Kanadische Goldrute   e           
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38 Solidago gigantea Riesen-Goldrute   e 7 1 3 2   

39 Geum rivale Bach-Nelkenwurz   3         F  

Juglans regia Echte Walnuss   e            

Iris pseudacorus Wasser-Schwertlilie   3            

Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e            

Prunus cerasifera  Kirsch-Pflaume   e            

Viburnum lantana Wolliger Schneeball   e 4 2 3 2   

40 / /   / 0 0 4 3 B/F 

41 Cornus alba Tatarischer Hartriegel   e         B/F  

Impatiens glandulifera Drüsiges Springkraut   e            

Juglans regia Echte Walnuss   e 3 0 2 3   

42 Buddleja davidii Sommerflieder   e         F  

Cornus alba Tatarischer Hartriegel   e            

Cotoneaster divaricatus Gespreizte Zwergmispel   e            

Juglans regia Echte Walnuss   e            

Philadelphus coronarius Großer Pfeifenstrauch Kultivat e            

Populus x canadensis Kanadische Pappel Kultivat e            

Populus nigra 'Italica' Pyramiden-Pappel Kultivat e            

Prunus cerasifera  Kirsch-Pflaume   e            

Prunus domestica Pflaume Kulturrelikt? e            

Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e            

Pyrus communis Kultur-Birne Kulturrelikt? e            

Salix pendulina Liebliche Trauerweide Kultivat e            

Symphoricarpos albus Weiße Schneebeere Kultivat e            

Symphoricarpos x chenaultii Korallenbeere Kultivat e            

Syringa vulgaris Gewöhnlicher Flieder Kultivat e            

Taxus baccata Gewöhnliche Eibe   3 15 1 4 2   

43 Aesculus hippocastanum Gewöhnliche Rosskastanie   e         F  

Juglans regia Echte Walnuss   e            

Malus pumila Kultur-Apfel Kulturrelikt? e           
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43 Prunus domestica Pflaume Kulturrelikt? e            

Robinia pseudoacatia Gewöhnliche Robinie   e            

Taxus baccata Gewöhnliche Eibe Kulurrelikt? 3            

Ulmus glabra Berg-Ulme   3 5 2 3 2   

44 Aesculus hippocastanum Gewöhnliche Rosskastanie   e         F  

Alchemilla mollis Samt-Frauenmantel   e            

Forsythia x intermedia Forsythie Kultivat? e            

Hippophae rhamnoides Sanddorn Kultivat? e            

Juglans regia Echte Walnuss   e            

Parthenocissus inserta Wilder Wein   e            

Philadelphus coronarius Großer Pfeifenstrauch   e            

Prunus domestica Pflaume   e            

Prunus laurocerasus Pontische Lorbeerkirsche   e            

Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e            

Pyrus communis Kultur-Birne Kulturelikt e            

Robinia pseudoacatia Gewöhnliche Robinie   e            

Rubus armeniacus Armenische Brombeere   e            

Symphoricarpos albus Weiße Schneebeere   e            

Syringa vulgaris Gewöhnlicher Flieder   e            

Ulmus glabra Berg-Ulme   3            

Viburnum lantana Wolliger Schneeball   e 16 1 4 2   

45 Impatiens glandulifera Drüsiges Springkraut   e         F  

Juglans regia Echte Walnuss   e            

Prunus serotina Späte Traubenkirsche   e            

Robinia pseudoacatia Gewöhnliche Robinie   e 4 0 3 3   

46 
Fallopia japonica 

Japanischer 
Staudenknöterich   e         B/F  

Geranium pyrenaicum Pyrenäen-Storchschnabel   e            

Juglans regia Echte Walnuss   e            

Malus pumila Kultur-Apfel Kultivat e            

Prunus cerasifera  Kirsch-Pflaume   e           
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46 Pyrus communis Kultur-Birne Kultivat e            

Ulmus glabra Berg-Ulme   3 6 1 3 2   

47 Conyza canadensis Kanadisches Berufskraut   e         B/F  

Erigeron annuus Feinstrahl-Berufskraut   e            

Geranium pyrenaicum Pyrenäen-Storchschnabel   e            

Malus pumila Kultur-Apfel Kultivat e            

Viburnum lantana Wolliger Schneeball   e 5 0 3 3   

                  
  

 
              

  Kartierer: B = Bösche; F = Fischer 
Bemerkungen: ohne Bemerkung = Sukzession; Kultivat/Kulturrelikt = gepflanzt; Indigen? = unklar ob Kulturrelikt oder 
indigenes Vorkommen.   



Anhang I 

96 
 

Wertstufen für Strukturformationen, Anbindung an den Freiraum und 

Zugänglichkeit 

Fläche 
 Sturkturformationen  Anbindung  

Zugänglichkeit 

 offen verbuscht  verwaldet  Gewässer 
∑ Struktur-
formationen 

Wertstufe 
 Wertstufe  

Wertstufe 

1  x x     2 3  3  1 

2  x x x   3 2  3  3 

3      x x 2 3  3  1 

4    x x x 3 2  3  1 

5      x   1 4  3  1 

6  x x     2 3  4  1 

7  x   x x 3 2  3  1 

8    x   x 2 3  2  1 

9  x x   x 3 2  2  1 

10  x x x   3 2  2  1 

11  x x x   3 2  1  1 

12  x x x x 4 1  1  1 

13  x x x x 4 1  1  1 

14  x x x   3 2  1  1 

15  x       1 4  3  1 

16    x x x 3 2  3  1 

17    x x x 3 2  3  1 

18  x x x x 4 1  2  1 

19  x x     2 3  2  1 

20  x x x   3 2  3  1 

21      x x 2 3  3  1 

22      x   1 4  3  1 

23      x   1 4  2  1 

24    x x   2 3  2  1 

25  x x     2 3  3  1 

26  x x x x 4 1  2  1 

27  x x     2 3  1  1 

28  x x x   3 2  2  1 

29  x x     2 3  3  1 

30  x x     2 3  4  1 

31  x x x x 4 1  3  1 

32  x x x x 4 1  2  2 

33  x x x x 4 1  2  2 

34  x x x   3 2  2  1 

35  x   x   2 3  2  1 

36  x x x   3 2  4  3 

37  x x x   3 2  3  1 

38  x x x x 4 1  3  1 

39  x x x x 4 1  3  1 

40  x     x 2 3  2  1 

41  x x   x 3 2  2  1 
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42  x x   x 3 2  3  1 

43  x x x   3 2  2  1 

44  x x x   3 2  2  1 

45  x x x   3 2  3  1 

46  x x x   3 2  3  1 

47  x       1 4  3  1 

 

Gesamtauswertung 

Wertstufen der Qualitätskriterien 
Gesamtpunktzahl 

Fläche Größe Alter Kompaktheit Anbindung Struktur Rote-Liste-Arten Neophyten 

1 4 4 2 3 3 2 3 58,5 

2 3 4 1 3 2 3 2 77,5 

3 3 4 1 3 3 3 2 68,5 

4 3 4 1 3 2 3 1 83,75 

5 2 3 2 3 4 3 4 65,25 

6 3 4 2 4 3 3 3 51,25 

7 3 4 3 3 2 2 2 66,75 

8 4 4 4 2 3 3 2 50,5 

9 3 4 3 2 2 3 4 63,75 

10 3 5 4 2 2 3 2 63 

11 2 4 3 1 2 3 3 87,25 

12 3 5 2 1 1 2 3 102,25 

13 2 4 4 1 1 3 1 103,5 

14 3 5 3 1 2 2 2 84,75 

15 4 5 3 3 4 2 2 45,75 

16 3 3 4 3 2 3 2 59 

17 3 1 2 3 2 2 3 87 

18 2 4 4 2 1 1 3 103,75 

19 3 5 3 2 3 3 2 59 

20 3 4 2 3 2 3 1 76,25 

21 1 4 2 3 3 1 1 120,5 

22 3 5 2 3 4 2 1 67,5 

23 1 5 3 2 4 2 2 94,25 

24 1 5 3 2 3 2 2 98,75 

25 4 4 2 3 3 2 4 56 

26 4 4 2 2 1 3 3 82 

27 4 4 3 1 3 3 2 65,5 

28 4 4 1 2 2 3 2 82 

29 3 4 2 3 3 2 4 61,5 

30 4 4 2 4 3 2 4 50 

31 2 3 3 3 1 2 1 99,25 

32 3 4 3 2 1 3 1 87,5 

33 2 4 3 2 1 2 1 105,25 

34 2 4 1 2 2 2 2 105,25 

35 2 4 3 2 3 2 3 75 
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36 3 4 3 4 2 2 4 54,5 

37 3 3 3 3 2 3 4 57,75 

38 2 3 2 3 1 2 3 99,25 

39 2 4 4 3 1 2 3 80,25 

40 4 5 3 2 3 3 4 47,25 

41 4 5 3 2 2 3 2 62,5 

42 4 4 1 3 2 2 4 72,5 

43 3 2 3 2 2 2 3 81 

44 3 4 4 2 2 2 4 65,5 

45 3 2 2 3 2 3 3 74,25 

46 3 4 4 3 2 2 3 58 

47 4 5 3 3 4 3 3 35,25 
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Auswertung Experteninterviews 

A B C D E F G H absolut relativ

Größenklassen Wertstufe

>12,5 1 1 8 10 4 10 9 10 8 7,5 8

>2,5-12,5 2 1 4 2 3 4 8 5 5 4 4

>0,5-2,5 3 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2

0,1-0,5 4 1 1 0 1 1 1 -2 1 0,5 1

Altersklasse Wertstufe

vor 1947 1 1 1 10 5 8 9 3 5 5,5 5

1947-1954 2 1 1 8 4 7 5 1 4 4 3,5

1954-1972 3 1 1 4 3 6 4 0 3 3 2,5

1972-2002 4 1 1 1 2 3 2 -1 2 1,5 1,5

2002-dato 5 1 1 0 1 1 1 -1 1 0,5 1

Kompaktheitsklasse Wertstufe

>0,75 1 9 2 4 4 8 5 5 4 5 5

>0,5-0,75 2 7 1 1 3 6 3 4 3 3,5 3,5

>0,25-0,5 3 5 1 -1 2 3 0 2 2 2 1,5

≤0,25 4 3 1 -2 1 1 -1 1 1 0,5 0,5

Anbindung an den Freiraum Wertstufe

Verbundfläche 1 9 8 4 4 8 10 10 4 7 7

Verbundteilfläche 2 7 8 2 3 5 4 6 3 5 4,5

Einzelfläche m. durchgrünter Umgebung 3 6 2 1 2 2 2 3 2 2,5 2

Isolierte Einzelfläche 4 5 1 -2 1 1 -1 -1 1 0,5 0,5

Strukturvielfalt Wertstufe

4 Strukturtypen 1 9 1 4 4 6 9 10 8 6,5 6,5

3 Strukturtypen 2 8 1 3 3 4 5 5 4 4 4

2 Strukturtypen 3 7 1 2 2 2 1 2 2 2,5 2

1 Strukturtyp 4 6 1 1 1 1 0 1 1 1,5 1

Bedeutung für den Artenschutz Wertstufe

>3 Vorkommen von 1-3 1 9 1 3 3 4 6 10 8 5,5 5,5

1-3 Vorkommen von 1-3 2 8 1 2 2 2 3 3 4 3 2,5

nur Vorkommen von - und 4 3 5 1 1 1 1 1 0 1 1,5 1

Neophytenklassen Wertstufe

1 *e 1 1 1 2 10 8 10 1 4 4,5 4,5

2-3 *e 2 1 1 1 1 6 9 -1 3 2,5 2

4-10 *e 3 1 1 1 -1 4 -1 -2 2 0,5 0,5

>10*e 4 1 1 0 -3 2 -3 -3 1 -0,5 -0,5

MittelwerteExperte
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Wildniserfahrung Wertstufe

Zugänglich durch einen Weg und erlebbar 1

Zugänglich, ohne Weg 2

Einsehbar, aber nicht zugänglich 3

Nicht einsehbar 4

Gewichtung Indikatoren

A B C D E F G H absolut relativ

Größe 4 8 10 1 7 5 5 5 5,5 5,5

Alter 1 4 6 2 5 6 5 3 4 4

Kompaktheit 7 1 4 3 4 6 7 5 4,5 4,5

Anbindung an den Freiraum 9 2 8 2 3 4 3 4 4,5 3

Strukturvielfalt 5 8 4 1 6 3 1 5 4 4

Bedeutung für den Artenschutz 7 -3 2 5 5 5 10 2 4 4

Neophyten 3 -3 1 2 4 3 3 2 2 2

Zusatzkriterien

Natur-/Wildniserfahrungsraum 5 5 2

Dauerhaftigkeit 6

Langfristigkeit 2

Wildnis-Konsequenz 2

Totholz 4

Baumarten (PnV) 3

Behandlungsgeschichte/Totholzanteile 5

Erschließung 4

Experte Mittelwert
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